
Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

15. Landschaftsversammlung 2020-2025

 An die Mitglieder 

des Krankenhausausschusses 4

Köln, 08.05.2023
Frau Seidler 
LVR-Klinikum Essen

Krankenhausausschuss 4

Mittwoch, 10.05.2023, 10:00 Uhr

Essen, Virchowstraße 174, 45147 Essen, Raum 1.42

2.  A k t u a l i s i e r t e    T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 11. Sitzung vom 08.03.2023   

3. Vorstellung des LVR-Klinikums Essen
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen

  

4. Ombudspersonen   

4.1. Erfahrungsbericht der Ombudsperson der LVR-Klinik 
Bedburg-Hau
Berichterstattung:  Herr Fischer

  

4.2. Erfahrungsbericht der Ombudsperson des LVR-Klinikums 
Essen
Berichterstattung:  Herr Lux-Rauen

  

5. Suizidprävention
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau 
und LVR-Klinikum Essen

  

6. Genesungsbegleitung   

6.1. Genesungsbegleitung im LVR-Klinikverbund: 
Rahmenkonzept zum Einsatz von Genesungsbegleitenden 
und Bericht zum Stand der Umsetzung
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale

15/1658 K 

6.2. Bericht der Genesungsbegleitungen
Berichterstattung:  Klinikvorstände LVR-Klinik Bedburg-
Hau und LVR-Klinikum Essen

  

� 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

7. LVR-Klinik Bedburg-Hau 
Energetische Sanierung (Ersatz der Blockheizkraftwerke) 
hier: Durchführungsbeschluss
Berichterstattung:  LVR-Dezernat Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für 
Menschen GmbH

15/1646 B 

8. Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-
Richtlinie (PPP-RL) - Aktuelle Entwicklungen und 
Herausforderungen im LVR-Klinikverbund
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale

15/1663 K 

9. Erster Monitoring-Bericht zur Vorlage „Grundsätze des 
Gewaltschutzes im LVR“
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale

15/1044/1 K 

10. Bericht über die Sponsoringleistungen an den 
Landschaftsverband Rheinland im Jahr 2022
Berichterstattung:  LVR-Dezernat Personal und 
Organisation

15/1661 K 

11. Belegungssituation im Maßregelvollzug
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale, Klinikvorstände 
LVR-Klinik Bedburg-Hau und LVR-Klinikum Essen

  

12. Anfragen und Anträge   

12.1. Resolution für die Regulierung der 
Arbeitnehmerüberlassung im Gesundheits- und 
Sozialwesen

Antrag 15/103 CDU, 
SPD, GRÜNE, FDP, 
Die FRAKTION E 

12.2. NEU:  Änderungsantrag zur "Resolution für die 
Regulierung der Arbeitnehmerüberlassung im 
Gesundheits- und Sozialwesen" 

Antrag 15/105 Die 
Linke. E 

12.3. Angebote der sozialen Infrastruktur für Mitarbeitende der 
Kliniken nach der Pandemie

Anfrage 15/60 CDU, 
SPD K 

12.4. Beantwortung der Anfrage 15/60 CDU: Angebote der 
sozialen Infrastruktur für Mitarbeitende der Kliniken nach 
der Pandemie

  

12.5. Anfrage: Information über Anonyme Spurensicherung in 
LVR-Einrichtungen nach sexualisierter Gewalt

Anfrage 15/59 
GRÜNE K 

12.6. Beantwortung der Anfrage 15/59 GRÜNE: Information 
über Anonyme Spurensicherung in LVR-Einrichtungen 
nach sexualisierter Gewalt

  

13. Bericht aus der Verwaltung   

13.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

13.2. Bericht LVR-Klinik Bedburg-Hau   

13.3. Bericht LVR-Klinikum Essen   

14. Verschiedenes   



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

Nichtöffentliche Sitzung

15. Niederschrift über die 11. Sitzung vom 08.03.2023   

16. Befristete Weiterbeschäftigung und Wiederbestellung zur 
Pflegedirektorin im Klinikvorstand des LVR-Klinikums 
Essen - Kliniken und Institut der Universität Duisburg-
Essen - 
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale

15/1665 E 

17. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2023 der LVR-
Klinik Bedburg-Hau und des LVR-Klinikum Essen-
Klinik/Institut der Universität Duisburg-Essen
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau 
und Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen

15/1600 B 

18. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes 
über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG) NRW 
hier: Besuch der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie des LVR-Klinikums 
Essen
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale

15/1641 K 

19. Aufwands- und Ertragsentwicklung im I. Quartal 2023   

19.1. I. Quartalsbericht 2023 der LVR-Klinik Bedburg-Hau
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau

15/1690 K 

19.2. I. Quartalsbericht 2023 des LVR-Klinikum Essen
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen

15/1645 K 

20. Vergaben   

20.1. Vergabe "Betriebsarzt/Betriebsärztin für das LVR-Klinikum 
Essen"
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen

15/1670 B 

20.2. Vergabeübersicht über das I. Quartal 2023 der LVR-Klinik 
Bedburg-Hau
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau

15/1621 K 

20.3. Vergabeübersicht über das I. Quartal 2023 des LVR-
Klinikum Essen
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinikum Essen

15/1596 K 

21. Maßregelvollzug   

21.1. Niederschrift über die 7. Sitzung des Beirates Forensik der 
LVR-Klinik Bedburg-Hau vom 07.12.2022
Berichterstattung:  Klinikvorstand LVR-Klinik Bedburg-Hau

15/1622 K 

21.2. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die 
Allgemeinpsychiatrie
Berichterstattung:  LVR-Verbundzentrale, Klinikvorstände 
LVR-Klinik Bedburg-Hau und LVR-Klinikum Essen

  



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

22. Anfragen und Anträge   

23. Bericht aus der Verwaltung   

23.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

23.2. Bericht LVR-Klinik Bedburg-Hau   

23.3. Bericht LVR-Klinikum Essen   

24. Verschiedenes   

 
 

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorsitzende

K e r s t e n



TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung
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15. Landschaftsversammlung 2020-2025

Niederschrift
über die 11. Sitzung des Krankenhausausschusses 4
am 08.03.2023 in Bedburg-Hau, Gesellschaftshaus

- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Dickmann, Bernd
Fischer, Peter
Kersten, Gertrud Vorsitzende
Kipphardt, Guntmar
Renzel, Peter
Schönberger, Frank
Simon, Bernhard
Winkels, Lothar

SPD

Engler, Gerd
Schliffke, Detlef
Schulz, Margret
Soloch, Barbara
Ullrich, Birgit
Wucherpfennig, Brigitte

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Kanschat, Andreas entschuldigt
Fliß, Rolf
Bortlisz-Dickhoff für Maue, Björn
Peters, Anna
Tuschen, Johannes

FDP

Haupt, Stephan
Runkler, Hans-Otto

AfD

König, Michael

Die Linke.

� 
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Zierus, Jürgen

Die FRAKTION

Stadtmann, Matthias

Gruppe FREIE WÄHLER

Reinhard, Lothar entschuldigt

Verwaltung:

Wenzel-Jankowski, Martina LVR-Dezernatsleitung - Klinikverbund und 
Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Dr. Möller-Bierth, Ulrike LVR-Fachbereichsleitung 81 - Personelle und 
organisatorische Steuerung

Lüder, Klaus LVR-Fachbereichsleitung 82 - Maßregelvollzug

Krüger, Ramon LVR-Fachbereichsleitung 83 - Wirtschaftliche 
Steuerung des Klinikverbundes und Verbundes 
Heilpädagogische Hilfen

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Schmatz, Carsten Pflegedirektor Krankenhausbereich

Tönnesen-Schlack, Anita Ärztliche Direktorin Krankenhausbereich

Horn, Volker Pflegedirektor Fachbereich Forensik

Hanspach, Karl Victor Protokollführer

LVR-Klinikum Essen

Frenkel, Christiane Pflegedirektorin

Prof. Dr. Teufel, Martin Ärztlicher Direktor

Kolditz, Katrin stv. Kaufmännische Direktorin

Presse

Hoyer-Holderberg, Astrid Neue Rhein Zeitung

Krause, Ludwig Rheinische Post



- 3 -

T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 10. Sitzung vom 01.02.2023   

3. Aktualisierung der Geschäftsordnung des LVR-Klinikum 
Essen 

15/1531 B 

4. Aufhebung des Beschlusses zur Modernisierung der 
Produktionsküche der LVR-Klinik Bedburg-Hau

15/1536 B 

5. Belegungssituation im Maßregelvollzug   

6. Anträge und Anfragen   

6.1. Auswirkungen der Lieferengpässe von Medikamenten auf 
die Kliniken des LVR

Anfrage 15/52 AfD K 

6.2. Beantwortung der Anfrage 15/52 AfD: Auswirkungen der 
Lieferengpässe von Medikamenten auf die Kliniken des LVR

  

7. Bericht aus der Verwaltung   

7.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

7.2. Bericht LVR-Klinikum Essen   

7.3. Bericht LVR-Klinik Bedburg-Hau   

8. Verschiedenes   

Nichtöffentliche Sitzung

9. Niederschrift über die 10. Sitzung vom 01.02.2023   

10. Personalmaßnahmen   

10.1. Befristete Weiterbeschäftigung und Wiederbestellung zur 
Kaufmännischen Direktorin und Vorsitzenden des 
Klinikvorstandes des LVR-Klinikums Essen - Kliniken und 
Institut der Universität Duisburg-Essen -

15/1504 E 

10.2. Bestellung zum Stellvertreter der Ärztlichen Direktion im 
Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen - Kliniken und 
Institut der Universität Duisburg-Essen - 

15/1509 E 

10.3. Bestellung zum weiteren Stellvertreter der Ärztlichen 
Direktion im Klinikvorstand des LVR-Klinikums Essen - 
Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen -

15/1510 E 

11. Aktualisierung Stresstest: Auswirkungen der gesetzlichen 
Energiepreishilfen 

15/1535 K 

12. Aufwands- und Ertragsentwicklung im IV. Quartal 2022   

12.1. IV. Quartalsbericht 2022 der LVR-Klinik Bedburg-Hau 15/1521 K 
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12.2. IV. Quartalsbericht 2022 des LVR-Klinikum Essen 15/1523 K 

13. Vergabeübersichten über das  IV. Quartal 2022 mit einer 
Vergabesumme ab EUR 10.000,-

  

13.1. Vergabeübersicht über das IV. Quartal 2022 der LVR-
Klinik Bedburg-Hau

15/1522 K 

13.2. Vergabeübersicht über das IV. Quartal 2022 des LVR-
Klinikum Essen

15/1528 K 

14. Maßregelvollzug   

14.1. Niederschrift über die 5. Sitzung des Beirates Forensik des 
LVR-Klinikum Essen vom 11.08.2022

15/1529 K 

14.2. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die 
Allgemeinpsychiatrie  

  

15. Anträge und Anfragen   

16. Bericht aus der Verwaltung   

16.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

16.2. Bericht LVR-Klinik Bedburg-Hau   

16.3. Bericht LVR-Klinikum Essen   

17. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 10:12 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 10:30 Uhr

Ende der Sitzung: 10:30 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Frau Kersten begrüßt die Teilnehmenden des Krankenhausausschusses 4.

Die Anwesenden halten ein Gedenkmoment für den verstorbenen Herrn Schmitz (AfD).

Der Krankenhausausschuss 4 ist mit der Anerkennung der Tagesordnung einverstanden.
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Punkt 2
Niederschrift über die 10. Sitzung vom 01.02.2023

Herr Haupt bittet den TOP 3 der Niederschrift über die 10. Sitzung vom 01.02.2023 zu 
ändern.

Der Krankenhausausschuss 4 ist mit dem Änderungswunsch des Herrn Haupt und mit der 
Anerkennung der Niederschrift einverstanden.

nachrichtlich: In der Niederschrift über die 10. Sitzung vom 01.02.2023 wurde zu TOP 3 
(Vorstellung der LVR-Klinik Bedburg-Hau) folgende nachträgliche Änderung vermerkt: 
"Herr Schmatz teilt mit, dass das Vorhaben zur Errichtung eines Neubaus eingestellt 
wurde." 

Punkt 3
Aktualisierung der Geschäftsordnung des LVR-Klinikum Essen 
Vorlage Nr. 15/1531

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Geschäftsordnung für den Klinikvorstand des LVR-Klinikum Essen wird entsprechend 
der Vorlage Nr. 15/1531 zugestimmt.

Punkt 4
Aufhebung des Beschlusses zur Modernisierung der Produktionsküche der LVR-
Klinik Bedburg-Hau
Vorlage Nr. 15/1536

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Krankenhausausschuss 4 fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

Der Beschluss vom 13.09.2017 zur Vorlage Nr. 14/2226 "Modernisierung der 
Produktionsküche der LVR-Klinik Bedburg-Hau" wird gemäß der Vorlage Nr. 15/1536 
aufgehoben.

Punkt 5
Belegungssituation im Maßregelvollzug

Herr Lüder berichtet, dass die Übergabe des forensischen Neubaus auf den 21.04.2023 
verlegt worden sei. Die Mitglieder des Krankenhausausschusses 4 würden hierzu noch 
eine Einladung erhalten. Anschließend werde es noch Möglichkeiten geben, das Gebäude 
in kleinen Gruppen zu besichtigen. Zwischen dem Termin der Übergabe des Gebäudes 
durch das MAGS und dem Tag des Bezuges des neuen Hauses wird die LVR-Klinik 
Bedburg-Hau weitere Besuchstermine für Interessierte Bürger*innen organisieren. Die 
Termine werden von der LVR-Klinik Bedburg-Hau noch bekanntgegeben.

Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den mündlichen Bericht des Herrn Lüder zur 
Kenntnis. 
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Punkt 6
Anträge und Anfragen

Punkt 6.1
Auswirkungen der Lieferengpässe von Medikamenten auf die Kliniken des LVR
Anfrage Nr. 15/52 AfD

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Punkt 6.2
Beantwortung der Anfrage 15/52 AfD: Auswirkungen der Lieferengpässe von 
Medikamenten auf die Kliniken des LVR

Der Krankenhausausschuss 4 nimmt die Beantwortung der Anfrage 15/52 zur Kenntnis. 

Punkt 7
Bericht aus der Verwaltung

Punkt 7.1
Bericht LVR-Verbundzentrale

Bezugnehmend auf die Sitzung des Krankenhausausschusses 4 vom 01.02.2023 (TOP 8) 
teilt Frau Wenzel-Jankowski mit, dass aufgrund der Entwicklungen der Energiepreise 
eine neue Wirtschaftlichkeitsberechnung zur energetischen Sanierung des 
Blockheizkraftwerks in der LVR-Klinik Bedburg-Hau durchgeführt worden sei. Die 
Berechnung werde in der BFC-Konferenz im März 2023 besprochen. Anschließend sei 
vorgesehen, dass ein Beschluss im Krankenhausausschuss 4 eingeholt werde.

Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den mündlichen Bericht von Frau Wenzel-Jankowski 
zur Kenntnis. 

Punkt 7.2
Bericht LVR-Klinikum Essen

Es erfolgen keine Wortmeldungen. 

Punkt 7.3
Bericht LVR-Klinik Bedburg-Hau

Es erfolgen keine Wortmeldungen. 

Punkt 8
Verschiedenes

Frau Kersten weist daraufhin, dass der Bericht der Ombudsperson aus dem LVR-
Klinikum Essen digital an die Mitglieder des Krankenhausauschusses 4 zugesendet worden 
sei. Der Bericht werde in der nächsten Ausschusssitzung auf die Tagesordnung gesetzt.
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Der Krankenhausausschuss 4 nimmt den mündlichen Bericht von Frau Kersten zur 
Kenntnis.

Kranenburg, 23.04.2023

Die Vorsitzende 

K e r s t e n

Bedburg-Hau, 11.04.2023

Für den Vorstand 

S c h m a t z



TOP 3 Vorstellung des LVR-Klinikums Essen



TOP 4 Ombudspersonen



 LVR-Klinik Bedburg-Hau   47552 Bedburg-Hau, 05.04.2023 
Ombudsmann   
Wilhelm Fischer 
 
 
Sehr geehrte Vorsitzende Kersten, 
sehr geehrte Damen und Herren, vom Krankenhausausschuss IV 
 
 
 
 
 
Hiermit erstatte ich meinen Erfahrungsbericht für den Zeitraum vom 
22.04.2022 bis 31.12.2022. 
 
Das Besucherzimmer befindet sich im Haus 36 und ist mit allen 
technischen Geräten ausgestattet. 
Die Sprechstunden finden dienstags von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
statt. 
Auf Wunsch mache ich auch Besuche auf den Stationen. 
Aus Coronagründen konnten nur wenige dort stattfinden. 
 
Alle Anfragen und Gespräche konnten während und außerhalb der 
Sprechstunden weiterhin per Telefon, Mail oder in Briefform erfolgen, so 
dass immer eine Erreichbarkeit gegeben war. 
 
 
 
Die Statistik im Berichtszeitraum: 
 
Sprechstunden      48 
Besuche auf Stationen     04 
Besuche in den Sprechstunden 6 
Anrufe in den Sprechstunden  15 
Anrufe AB       47 
Erfolgte Rückrufe                     40 
Keine Erreichbarkeit     07 
Briefeingänge      02 
Mail`s       02 
 
Es gab 25 Nachfragen, welche alle zur Zufriedenheit der PatientInnen 
auf dem kleinen Dienstweg erledigt werden konnten. 
 



Eine Beschwerde wurde durch Rücknahme erledigt, da umgehende 
Abhilfe im Sinne des Einreichers geschaffen wurde, durch eine Einigung 
zur Durchführung der Behandlungsmaßnahmen. 
 
 
Eine weiterte Beschwerde konnte nicht abgeholfen werden. 
In diesem Fall stand eine gerichtliche Entscheidung im Vordergrund, 
welche eine Verlegung in eine Klinik nach Polen nicht zuließ. 
 
 
 
 
So bezogen sich auch einige Nachfragen, wo eine Unterbringung seitens 
des Gerichts angeordnet wurden. 
Es wurde in diesen Fällen mittgeteilt, dass hier keine direkte Möglichkeit 
besteht, dass der Ombudsmann eingebunden werden kann. 
In diesen Fällen wurde auf die Anhörungen hingewiesen, welche 
Änderungen erwirken könnten. 
In einigen Fällen konnte nach dem Gespräch teilweise eine Lösung 
seitens des Gerichts gefunden werden. 
 
 
Nachfragen bezogen sich u.a. auf Gesprächswünsche mit Ärzten oder 
TherapeutInnen (s. auch Anlage). Die erfolgten Antworten wurden alle 
schriftlich mitgeteilt. 
 
Zwei schriftliche Anfragen kamen auch von außerhalb der Klinik 
stehenden Personen, welche keine Vollmacht hatten. 
Hier wurden aus Datenschutzgründen keine Informationen erteilt. 
 
 
 
PatientInnen zeigten sich erneut besorgt über die Unterbesetzung der 
MitarbeiterInnen in der LVR wegen Krankheitsfälle, 
Stellennichtbesetzung etc.. 
Leider würden dadurch Therapiestunden gekürzt oder entfallen. 
Dieser Hinweis wurde nicht als Beschwerdegrund gegen die LVR 
Bedburg-Hau aufgeführt, sondern war für höhere Stellen bestimmt. 
 
 
 
 
In vielen Gesprächen kam es den Beteiligten darauf an, das man einfach 
nur mal zuhörte. 



 
 
 
 
 
Zu den Sitzungen vom Ethikausschuss, Forensik-Beirat sowie 
Gespräche mit dem Klinikvorstand wurde ich eingeladen und nahm 
daran teil. 
 
 
 
 
An dieser Stelle meinen Dank an alle Klinikbeschäftigten, insbesondere 
an Frau Geurtz, Frau Derks, Frau Willemsen und Frau Gipmann für die 
gute und schnelle unbürokratische Zusammenarbeit, zum Wohle der 
Menschen, welche in der LVR-Klinik verweilen. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
und bleiben Sie gesund! 
 
Wilhelm Fischer 
Ombudsmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Übersicht der Nachfragen zum Erfahrungsbericht 2022 
 
Haus /Station Themen 
 
1.2   Verlegung nach Polen, Behandlung 
2.1   Verlegung, persönliches Gespräch mit TherapeutInnen 
                           Besuchsregelung 
3.1   Fortbildungsmöglichkeiten, Arztgespräch 
5.2   Nutzung der LVR-Telefon- und Handyflat  
 
 
27.1   Verlegung 
27.2   Gespräche mit TherapeutInnen (3 x) 
 
28   Fixierung 
 
34   Raucherraum ohne Zeitbegrenzung 
 
38.2   Anhörungstermin 
 
41.1   Verlegung 
 
Schmelenheide  Behandlung 
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JAHRESBERICHT 2022 

OMBUDSPERSON H.LUX-RAUEN, LVR Klinik Essen 
 
1.ZUSTÄNDIGKEIT 
 
In meine Zuständigkeit als Ombudsmann fallen die Abteilungen 

 Forensik Krawehlstraße,  

 Allgemeine Psychiatrie Virchowstr. (P1-3, S1-2, Komfortstation, Tagesklinik, 
Ambulanz) mit den Stationen P4 und P5 in der Wickenburgstraße  sowie  

 Kinder-und Jugendpsychiatrie Wickenburgstraße  und die 

 Tagesklinik Wickenburgstraße 
 
Die Einrichtungen werden von mir im 3-Wochenrhythmus jeweils donnerstags vormittags 
von 10-13:00 besucht.  Außerdem bin ich außerhalb der Besuchszeiten per mail und 
telefonisch erreichbar. Dieses Angebot ist regelmäßig genutzt worden. 
Daraufhin haben außerhalb der wöchentlichen Besuchstermine zeitnahe Gespräche mit 
Patienten, Ärzten, Klinikvorstand stattgefunden. 
 
2.BERICHTSZEITRAUM: 01.01.2022 – 31.12.2022 
 
3.AUSSAGEN ZU QUALITÄT UND INHALTEN DER BEHANDELTEN EINGABEN 
 

 Essensangebot. In den Kliniken an der Virchowstr und an der Wickenburg wird 
wiederholt das Essensangebot bemängelt. Patient*innen mit dem Wunsch nach 
einem veganen Angebot wurden beim Aufnahmegespräch aufgefordert, sich veganes 
Essen von zuhause mitzubringen, da die Küche dazu nicht in der Lage ist.  

 Therapieräume. Es gab verschiedene Patient*innen in der Virchowstr., die die 
Therapieräume zu hellhörig erlebten oder durch externe Geräusche stark 
beeinträchtigt wurden(Ketaminbehandlungsraum neben dem EKT-Raum). Diese 
Beschwerden wurden zeitnah mit Herrn Dr.Teufel , Dr.Zwarg und Frau Hagemann 
erörtert. Eine Verbesserung der Situation (Verlegung des Ketaminraumes) ist konkret 
in Planung. 

 Raummangel. Der Wunsch nach reizarmen Ruhe- und Entspannungsräumen auf der 
P1 und P2 wurde mehrmals benannt. Während die S 1 und S 2 dazu ein Angebot 
vorhalten kann, kann man auf der P1 und P2 auf keine Räumlichkeiten zurückgreifen. 
Der Raummangel tritt in allen Kliniken in unterschiedlichen Bedarfen auf. 

 Bereitstellung von WLAN in der Virchowstr.. Nach Rücksprache mit der IT-Abteilung 
des LVR Klinikums Essen wurde mir mitgeteilt, dass die entsprechenden WLAN-
Module für ein offenes WLAN für die Patient*innen von den zuständigen Abteilungen 
in Köln bestellt sind, und im 1.Quartal 2023 installiert werden sollen. Nach 
Rücksprache ist dieser Vorgang gerade abgeschlossen. Die Freischaltung durch den 
Telefonanbieter Vodafone steht noch aus. 

 Sportmöglichkeiten. Die Patient*innen der P4 und P5  in der Wickenburgstraße 
fragen wiederholt nach einem räumlichen Sportangebot  innerhalb der Stationen 
aber auch im Freien. Das Thema ist der Klinikleitung bekannt. Hier greift jedoch 
wieder das allgemeine Raumproblem. 
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Was die externen Sportmöglichkeiten angeht, wurde im letzten Bericht verwiesen auf 
die Umnutzung des nachbarschaftlichen Kirchengebäudes verwiesen, dessen Umbau 
noch Ende 2021 begonnen werden sollte. Dieser Prozess hat sich offenbar wesentlich 
verzögert, wie mir die Klinikleitung im Gespräch mitteilte. 

 Beschwerden aus der P3. Wiederholt erhielt ich Anrufe von Patient*innen der P3 mit 
der Bitte um Gespräch und Intervention. Häufig handelte es sich um hochakute 
Patient*innen, die die Situation des geschützten Bereichs nicht akzeptieren konnten. 
Die Situation wurde durch Rückfragen, Besuche, Telefonate eingehend von mir 
geprüft. Ein Handlungsbedarf ergab sich daraus nicht. 

 KJP/P4u.5. Verschiedene Beschwerden, die mich telefonisch erreichten, wurden 
zeitintensiv bearbeitet. Es ging um einmal um nicht akzeptierte Gutachten bzgl. der 
Unterbringung von Kindern psychisch erkrankter Patient*innen. Oder um Kritik an 
vorzeitiger „Kündigung“ des Klinikplatzes. Hier wurden die beteiligten Parteien 
angesprochen und Informationen eingeholt mit dem Ergebnis, dass die Entscheidung 
der Klinik nachvollziehbar erschien. 

 Forensik  
- Herr K. Im Bemühen um die adäquate Verlegung von Herrn K. gab es Bewegung. 

Nach meiner Kontaktaufnahme mit Frau Gey von Danwitz vom Ministerium gab 
es einen Besuch seitens Frau Gey von Danwitz und Herrn Lüder in Essen zur 
Bestandsaufnahme der Wohnsituation von Herrn K. . Nach neuesten 
Informationen ist eine Unterbringung von Herrn K. in einer Essener Einrichtung 
im Gespräch. In einem neu zu errichtenden Wohnheim könnte ein Platz für Herrn 
K. geschaffen werden. Eine Entscheidung des aufnehmenden Trägers steht noch 
aus. Da die Einrichtungsleiterin mir bekannt ist, werde ich zeitnah mit ihr Kontakt 
aufnehmen und mit meinen Möglichkeiten das Vorhaben unterstützen. 

- Platzmangel in Maßregelvollzugskliniken. Patienten, in deren Verhandlung die 
Unterbringung nach § 63 u.64 STGB angeordnet wurde, warten häufig viele 
Monate, teilweise bis zu einem Jahr bis eine entsprechende Klinik sie aufnehmen 
kann. Diese Zeit geht den Patienten, die motiviert sind, therapeutisch an sich zu 
arbeiten, verloren. Offensichtich herrscht hier ein großer Bedarf, der durch den 
LVR nicht zeitnah gedeckt werden kann.  

- Häufiger Einschluss. Trotz der Einstellung von mehreren neuen Mitarbeitenden 
melden sich weiterhin Patienten, die den häufigen Einschluss kritisieren. 
Möglicherweise haben die starken Personalausfälle im Dezember und Januar die 
häufigen Einschlüsse begünstigt. 

 
4.STIMMUNGSBILD INNERHALB DER PATIENTENSCHAFT 
 

 Die Patient*innen äußerten auf Anfrage zuerst die gute Betreuung und Behandlung 
durch das Personal. Nur in einem Fall gab es massive Kritik, die sich jedoch als nicht 
berechtigt herausstellte. 

 Weiterhin wurde das angenehme Klima, die Empathie und das Engagement vieler 
Mitarbeiter*innen gelobt. Diese Rückmeldungen habe ich direkt an die 
entsprechenden Pflegestützpunkte weitergegeben.  
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5. ZUSAMMENARBEIT MIT KLINIKVORSTAND UND MITARBEITERSCHAFT 
 

 Die Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern im Klinikvorstand sowie mit den 
übrigen Ärzten und Pflegekräften war unverändert respektvoll und kommunikativ.  

 Die Bereitschaft zum Dialog und Austausch waren von der Leitungsebene bis zu den 
Verantwortlichen in der Pflege, einschließlich anderer Berufsgruppen wie z.B. 
Ergotherapeut*innen und haustechnischem Dienst sehr freundlich und kooperativ.  

 Die Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement war zu jeder Zeit sehr 
kommunikativ und kooperativ. 
 

6.ERWARTUNGEN AN DEN KRANKENHAUSAUSSCHUSS 
 

 Die Umsetzung der baulichen Entscheidungen an der Wickenburg wurde sicher durch 
multiple Einflüsse verzögert. Da jetzt eine Entscheidung gefallen zu sein scheint, 
würde ich den Patient*innen eine zügige Durchführung wünschen. 

 Die Wartezeiten auf Therapieplätze im Maßregelvollzug in der Forensik stellen 
Fragen an die Platzangebote in diesem Bereich. Leider hat der Maßregelvollzug in 
unserer Gesellschaft keine Lobby. Ich gehe davon aus, dass diese Bedarfe vom KA 
ebenfalls in seiner Dringlichkeit gesehen und ggf. verfolgt werden. 

 
Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. 
 
Essen, im Februar 2023 
 
 
Hartwig Lux-Rauen 
Ombudsperson LVR Klinik Essen 
hartwig.lux-rauen@lvr.de 
Tel 0173 2740849 
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Zusammenfassung 

 

Die Verwaltung wurde gemäß Antrag Nr. 14/71 von CDU und SPD beauftragt, den Einsatz 

von Genesungsbegleitenden in bis zu drei LVR-Kliniken zu testen und über die Ergebnisse 

zu berichten.  

Hierzu wurde von März 2016 bis Dezember 2021 durch die Verbundzentrale/FB 84 ein 

entsprechendes Projekt durchgeführt, an dem alle Kliniken im LVR-Klinikverbund beteiligt 

waren. Ziele waren sowohl die Erweiterung des Angebotsspektrums in den LVR-Kliniken 

als auch die grundsätzliche Stärkung von Autonomie und Selbstverantwortung von 

Patient*innen.  

Die aus dem Projekt gewonnenen Grundsätze, Rahmenbedingungen und Empfehlungen 

für den Einsatz von Genesungsbegleitenden im LVR-Klinikverbund wurden seitens der 

Projektgruppe in einem Rahmenkonzept (Anlage) niedergelegt.  

Der aktuelle Stand in Bezug auf den Einsatz von Genesungsbegleitenden in 

unterschiedlichen Behandlungsformen und -settings kann nach Projektdurchführung 

insgesamt als positiv bewertet werden. Inzwischen sind 43 Genesungsbegleitende in den 

LVR-Kliniken tätig. Um die positive Entwicklung voranzutreiben und die Angebote der 

Genesungsbegleitung langfristig und nachhaltig zu verankern, ist zum einen eine 

durchgehend gesicherte Finanzierung erforderlich, zum anderen sollte im Klinikverbund 

selbst eine entsprechende Qualifizierung (nach dem Curriculum von EX-IN NRW bzw. EX-

IN Deutschland) etabliert werden, um Genesungsbegleitende als Mitarbeitende der LVR-

Kliniken gewinnen zu können. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/1658: 

 

Auftrag 

 

Gemäß dem Antrag Nr. 14/71 von der CDU und der SPD aus dem Haushalt 2015/16 

wurde die Verwaltung beauftragt, modellhaft den Einsatz von Genesungsbegleiter*innen 

in bis zu drei LVR-Kliniken zu erproben und über die Erfahrung zu berichten. 

 

1. Ausgangslage: Projekt „Erprobung von Angeboten der Genesungsbegleitung 

in den LVR-Kliniken“ 

 

Peer-Support im Sinne von „Genesungsbegleitung“ ist im psychiatrischen Versorgungs-

system in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin ein relativ junges Phänomen. 

Die Erprobung von Angeboten der Genesungsbegleitung im LVR-Klinikverbund – gemäß 

Antrag Nr. 14/71 - erfolgte mit der Zielsetzung, das Angebotsspektrum in den LVR-

Kliniken zu erweitern. 

 

Zur Umsetzung des Antrags wurde seitens des Fachbereichs 84 (Planung, Qualitäts- und 

Innovationsmanagement) von März 2016 bis Dezember 2021 das Projekt „Erprobung von 

Angeboten der Genesungsbegleitung in den LVR-Kliniken“ durchgeführt, welches Corona-

bedingt verlängert werden musste. Das übergeordnete Ziel bestand darin, auch auf 

diesem Weg Autonomie und Selbstverantwortung von Patient*innen zu stärken. Unter 

dieser Zielsetzung wurde der zentrale Aspekt Partizipation, welcher eine Zielrichtung des 

LVR-Aktionsplans darstellt, kontinuierlich mitgedacht.  

 

Genesungsbegleiter*innen haben eine spezifische Ausbildung mit Zertifikat (UN-BRK, 

Leonardo da Vinci Pilotprojekt EX-IN 2005–2007) abgeschlossen. Bundesweit bestanden 

zu Projektbeginn bereits in mehreren psychiatrischen Kliniken Angebote der 

Genesungsbegleitung (z.B. UKE Hamburg-Eppendorf, LWL-Klinik Herten). In den LVR-

Kliniken sollte der Einsatz von Genesungsbegleitenden in unterschiedlichen 

Behandlungskontexten (Umsetzungsvarianten) ebenfalls modellhaft erprobt werden. 

Projektbeteiligte Klinikvertreter*innen wurden in der Umsetzung des Angebotes ermutigt, 

sodass im Projektverlauf alle LVR-Kliniken einbezogen wurden und Erfahrungen mit dem 

Einsatz von Genesungsbegleitenden sammeln konnten.  

 

In Vorbereitung auf das Projekt erfolgte Ende 2014 die Vernetzung mit dem Verein „EX-

IN NRW“ über die Mitwirkung der Abteilung 84.20 im EX-IN Beirat. Von Seiten der LVR-

Kliniken wurden Projektverantwortliche als Ansprechpersonen und Ressourcen für die 

klinikinterne Begleitung und Umsetzung des Projektes bereitgestellt. Von Seiten des FB 

84 erfolgte die Einrichtung eines Projektmanagements und die Etablierung von 

Strukturen, welche allen Projektteilnehmenden relevante Fachpublikationen, Materialien 

und Abstimmungsergebnisse im Projekt zugänglich machten.  

 

Zum Zeitpunkt der Projektvorphase (September 2015 bis März 2016) verfügten die 

meisten der LVR-Kliniken bereits über erste Erfahrungen in der Arbeit mit 

Genesungsbegleiter*innen, da diese im Rahmen ihrer EX-IN-Ausbildung in den Kliniken 

die erforderlichen Praktika bzw. Hospitationen ableisteten und auch weiterhin ableisten.  
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In der Projektgruppe wurden übereinstimmend folgende Grundsätze bzw. 

Rahmenbedingungen benannt: 

 

1. Die Gesamtverantwortung für die klinikinternen Angebote der 

Genesungsbegleitung werden multiprofessionell ausgerichtet: ärztliche und 

pflegerische Verantwortung. 

 

2. Die Einstellungsvoraussetzung für Genesungsbegleitende ist der Nachweis eines 

Ex-IN Zertifikats. 

 

3. Genesungsbegleitende werden sozialversicherungspflichtig (>14 Std./Wo.) 

beschäftigt, Ausnahmen sind im gegenseitigen Einverständnis zwischen 

Genesungsbegleitenden und den Kliniken möglich. 

 

4. Die Beschäftigung von (mindestens) zwei Genesungsbegleitenden als 

Kleinteam/Tandem pro LVR-Klinik wird angestrebt. 

 

Die Voraussetzung für eine gelingende Implementierung von Angeboten der 

Genesungsbegleitung besteht erfahrungsgemäß in einem längerfristigen Prozess von 

Schulungen und weiteren Maßnahmen der Bewusstseinsbildung bzw. Haltungsänderung 

auf Ebene aller Mitarbeitenden. Daher wurde von Seiten des zentralen 

Projektmanagements der Wunsch der einzelnen Kliniken nach einer sorgfältigen 

Vorbereitung sowie einer an die individuellen Gegebenheiten angepasste Geschwindigkeit 

bei der Umsetzung einzelner Entwicklungsschritte berücksichtigt und unterstützt.  

 

2. Verlauf des Projektes  

 

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung wurden durch die Verbundzentrale in den 

vergangenen Jahren entsprechende Veranstaltungen durchgeführt bzw. Informations- 

und Kommunikations- und Unterstützungsstrukturen (z.B. regional etablierte 

klinikübergreifende Reflexionstreffen unter Leitung eines*einer externen Supervisor*in) 

für die Genesungsbegleitenden geschaffen.  

 

Alle im LVR-Klinikverbund eingesetzten psychiatrieerfahrenen Mitarbeiter*innen haben 

mit der sogenannten „EX-IN Ausbildung“ eine spezifische Qualifizierung mit Zertifikat 

abgeschlossen. Die Aufgaben für Genesungsbegleitende im Kontext psychiatrischer 

Kliniken sind vielfältig. In den LVR-Kliniken sind sie vielfach im offenen stationären 

Bereich sowie im Bereich der tagesklinischen und ambulanten Versorgung tätig. Der 

Einsatz erfolgt bereits in nahezu allen Bereichen des LVR-Klinikverbundes, auch in 

geschützten Bereichen gibt es bereits Erfahrungen mit dem Einsatz von 

Genesungsbegleitenden. Weitere Kolleg*innen arbeiten im Rahmen der Stations-

äquivalenten Behandlung (StäB), in der sozialen Rehabilitation – d.h. im Bereich der 

Eingliederungshilfe – und in der Forensik. Die Angebote der Genesungsbegleitenden 

reichen von offener Beratung über die Gestaltung von bzw. Mitwirkung an 

psychoedukativen oder aktivitätsbezogenen Gruppenangeboten bis hin zum Einsatz bei 

internen Schulungen von Mitarbeitenden aller Berufsgruppen zu zentralen Themen wie 

Genesungsbegleitung, Salutogenese, Recovery etc.  
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Der Übergang von der stationär-psychiatrischen Behandlung zur Entlassung sowie in die 

weitere ambulante Versorgung im Sozialraum stellt eine besondere Schnittstelle dar. Der 

Einsatz von Genesungsbegleitung bzw. Peer-Beratung könnte hier ein Baustein sein, den 

stabilisierenden konstanten Bezugskontakt zu erhalten und die möglichen Hilfen beim 

Selbstmanagement der psychischen Erkrankung im Übergang von der klinischen 

Betreuung ins häusliche Umfeld zu gewährleisten1. Die LVR-Klinik Mönchengladbach hat 

ein entsprechendes Konzept erstellt und erprobte als erste LVR-Klinik seit 10/2019 

modellhaft die Umsetzung (s. Vorlage Nr. 14/4147).  

 

Im Projektverlauf wurde durch die Projektgruppe ein Rahmenkonzept zum Einsatz von 

Genesungsbegleitenden im LVR-Klinikverbund erarbeitet (siehe Anlage), um eine 

Verstetigung des durchgehend als sinnvoll erachteten Angebots zu fördern und weiter 

auszubauen. Das Rahmenkonzept bindet bisherige klinische Erfahrungen in Bezug auf 

Vorbereitung sowie Umsetzung der Implementierung des Angebotes, bietet damit einen 

Orientierungsrahmen für die Kliniken und soll darüber hinaus ermutigen, gemeinsam mit 

Genesungsbegleitenden neue Wege in der Versorgung von Patient*innen zu denken und 

umzusetzen.  

 

Das am 01.04.2016 gestartete Projekt hatte eine Laufzeit von knapp sechs Jahren und 

endete zum 31.12.2021. Mit Stand vom 17.04.2023 sind 432 Genesungsbegleiter*innen 

in den LVR-Kliniken tätig. Alle LVR-Kliniken haben sich an der Umsetzung des Angebotes 

beteiligt und setzen Genesungsbegleitende in unterschiedlichem Umfang und 

verschiedenen Behandlungsformen ein (s. f. Abb. 1 und 2).  

 

 

Abb. 1 Beschäftigungsumfang  

 

                                           
1 Hierauf wurde unter anderem von Vertreter*innen der Psychiatrieerfahrenen-Verbände im 1. LVR-Dialog-
Forum Inklusion und Menschenrechte am 22.11.2017 hingewiesen. 
2 Zum 01.05. und zum 15.06.2023 werden zwei weitere Genesungsbegleitenden im Klinikverbund ihre Arbeit 
aufnehmen.  

17%

57%

26%

Wochenstunden 

geringfügige Beschäftigung
(<15 Std.)
Teilzeit (>15 Std.)

Vollzeit



5 

 

Abb. 2 Einsatzfelder der Genesungsbegleitenden  

 

 

3. Ausblick und weitere Planung 

 

Das gemeinsam mit Klinikvertreter*innen konstituierte Rahmenkonzept sieht langfristig 

einen Einsatz von mindestens einer*einem Genesungsbegleiter*in pro 

Organisationseinheit vor. Hierbei sind die klinikinternen Vernetzungsstrukturen zur 

Stärkung der Rolle der Genesungsbegleitenden als zentral hervorzuheben. Neben den 

bisherigen Erfahrungen in Bezug auf die Einsatzmöglichkeiten werden auch die 

Ausweitung der Einbeziehung von Genesungsbegleitenden in neue, aufsuchende 

Behandlungsformen hervorgehoben. Der Einsatz in geschützten Behandlungssettings 

sollte ebenfalls weiter forciert werden.  

 

Die oben angeführte Zielsetzung setzt allerdings eine angemessene Refinanzierung durch 

die Kostenträger*innen voraus. 

 

Die „Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und 

Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal 

gemäß § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB V – PPP-RL“ sieht erstmals die Berufsgruppe der 

Genesungsbegleitenden explizit vor – auch wenn sie keine Minutenwerte im Sinne der 

Mindestvorgabe definiert. Gleichzeitig spricht die PPP-RL einen hohen Empfehlungsgrad 

zum Einsatz der Genesungsbegleitung in ihren Qualitätsempfehlungen nach § 9 aus. 

Nach § 2 Abs. 10 PPP-RL gehört die Genesungsbegleitung zu den gesondert zu 

verhandelnden Tatbeständen und ist durch die Gesetzlichen Krankenkassen zu 

finanzieren. Der LVR-Klinikverbund hat deshalb diesen Ausnahmetatbestand in die 

Budgetverhandlungen der LVR-Kliniken seit dem Jahr 2020 eingebracht, sobald ein 

Einsatz erfolgte. Eine Finanzierung des Teils der Peer-Beratung, der im stationären oder 

teilstationären Kontext der Behandlung durchgeführt wird, wird bislang durch die 

Kostenträger anerkannt. Allgemein anerkannte Anhaltszahlen für eine Bedarfsbemessung 

gibt es allerdings für den Peer-Einsatz bislang nicht.   

 

Insgesamt kann der aktuelle Stand nach Projektdurchführung als positiv gewertet 

werden. Seitens des FB 84 wird hierbei vor allem die Förderung und Stärkung der 

„neuen“ Rolle der Genesungsbegleiter*innen im klinischen Kontext als wesentliche 

Bestandteile hervorgehoben, die sich im Projektverlauf deutlich herauskristallisiert haben. 

Die Etablierung von gefestigten klinikübergreifenden Strukturen ist daher von hoher 

43%
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10%

25%

Behandlungsform
(Mehrfachnennungen möglich)
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ambulant

aufsuchende
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Relevanz, weil diese weiterhin eine notwendige Unterstützung für die 

Genesungsbegleitenden darstellen. Daher sind die bisher etablierten klinikübergreifenden 

Strukturen (wie z.B. das Fachforum Genesungsbegleitung und klinikübergreifende 

regionale Supervisionsangebote), welche den Genesungsbegleitenden als 

Austauschmöglichkeit dienen, weiterhin zu fördern.  

 

Der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit EX-IN-Ausbildungsinstituten wird 

empfohlen. So können zukünftige Genesungsbegleitende die LVR-Kliniken bereits im 

Rahmen ihrer praktischen Einsätze kennenlernen. Die Kliniken haben die Möglichkeit, die 

zukünftigen Kolleg*innen gezielt anzusprechen, um sie nach absolvierter 

Qualifizierungsmaßnahme als Mitarbeitende zu gewinnen.  

 

Um den Ausbau des Angebots von Genesungsbegleitenden im LVR-Klinikverbund in 

jeglichen Behandlungsformen wie -settings langfristig sicher zu stellen, sollte eine 

Qualifizierungsmaßnahme (nach dem Curriculum von EX-IN NRW bzw. EX-IN 

Deutschland) auch im Klinikverbund selbst etabliert werden. Diese soll sinnvollerweise in 

enger Kooperation mit dem LVR-IFuB (Sparte Bildung) angeboten werden. Eine 

entsprechende Zielvereinbarung für das Jahr 2024 wird angestrebt. 

Die praktischen Einsätze im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahme können auf diese 

Weise fokussierter über den Klinikverbund hinweg absolviert werden, sodass alle Kliniken 

von den zentralen, LVR-internen EX-IN-Kursen profitieren werden. Als ein weiterer 

förderlicher Faktor ist zu benennen, dass über eine solche Ausweitung der Arbeit der 

Genesungsbegleitenden in den Kliniken entsprechende Potenziale bei Patient*innen 

erkannt werden können. So könnte z.B. eine gezielte Rekrutierung von möglichen 

Fortbildungsinteressent*innen (Patient*innen des LVR-Klinikverbundes) erfolgen3.  

 

In Bezug auf die weitere Förderung der Arbeit von Genesungsbegleitenden besteht 

derzeit ein enger Austausch zwischen der bisherigen Projektleitung (FB 84) und dem 

IFuB (Sparte Forschung), um sich differenzierter mit der Frage der Wirksamkeit bzw. mit 

Effekten der Arbeit der Genesungsbegleitenden in den LVR-Kliniken auseinander zu 

setzen. Die dahinterstehenden Bemühungen sollen die Arbeit der Genesungsbegleitenden 

und den Ausbau der Angebote generell unterstützen.  

 

Das Rahmenkonzept zum Einsatz von Genesungsbegleitenden im LVR-Klinikverbund soll 

mit zukünftigen klinischen Erfahrungen angereichert und in Revisionen fortgeschrieben 

werden. Dies soll helfen, Synergieeffekte im Klinikverbund ganzheitlich zu nutzen und 

das Angebot zielführend in der Patient*innenversorgung zu verankern und auszubauen. 

Darüber hinaus kann es helfen, die Attraktivität des LVR-Klinikverbunds als Arbeitgeber 

nicht nur für Genesungsbegleitende, sondern insgesamt zu fördern.  

 

In Vertretung  

 

 

 

W e n z e l – J a n k o w s k i  

 

                                           
3 Vgl. hierzu auch Vorlage Nr. 15/1460 (Reise des GA, Oktober 2022) zur Ausbildung von 
Genesungsbegleitenden im Pfalzklinikum Klingenmünster: 2.9.3 Sicht der Nutzenden – Peers und 
Genesungsbegleitungen 
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Einleitung  
 
Peer-Support im Sinne von „Genesungsbegleitung“ etabliert sich zunehmend im 
psychiatrischen Versorgungssystem in Deutschland. Als innovatives wie auch bereits 
anerkanntes Verfahren wird es in zahlreichen ambulanten und stationären Einrichtungen 
eingesetzt (Trachtenberg et al., 2013). Menschen, die sowohl Erfahrungen mit psychischer 
Erkrankungen als auch deren Behandlung gemacht haben (sogenannte 
Genesungsbegleiter*innen, Erfahrungsexperten oder engl. peers), können eine neue 
Qualität der lebensnahen, lebensorientierten, nicht-stigmatisierenden Unterstützung in 
psychiatrische Versorgungssysteme einbringen.  
 
Auch in den LVR-Kliniken ist der Einsatz von Genesungsbegleitenden in unterschiedlichen 
Behandlungskontexten bereits seit 2015 erfolgreich erprobt worden.  
Die Verbundzentrale hat den Einsatz von Genesungsbegleitenden in den institutionellen 
Zielvereinbarungen verankert: „Der LVR-Klinikverbund stärkt die Partizipation, 
Patientenautonomie und Selbstverantwortung“ (ZV1/Zielbild 2020).  
 
Dabei fokussiert die Zielsetzung auf eine positive Grundhaltung der Klinikmitarbeitenden 
in Richtung des LVR-Aktionsplans und der darin enthaltenen Zielrichtung „Die Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen im LVR ausgestalten“, in dem die Förderung von 
Autonomie und Partizipation der Patient*innen in der Behandlung durch 
Genesungsbegleitende unmittelbar positiv beeinflusst wird. Im Sinne der UN-BRK geht es 
hier einerseits um die Inklusion von (ehemals) seelisch erkrankten Menschen ins 
Arbeitsleben und andererseits um die Chance zur Verbesserung von Arbeitsergebnissen in 
der klinischen Behandlung der Patient*innen, zur Erleichterung ihrer Umsetzung und zur 
Sicherung ihrer nachhaltigen Wirkung. 
 
Der Einbezug von speziell ausgebildeten Genesungsbegleitenden wird in der S3-Leitlinie 
„Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 
ebenfalls aufgegriffen, und es wird empfohlen, dieses Versorgungsangebot in der 
Routinebehandlung umzusetzen. Empfehlung 9: „Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen sollte Peer-Support unter Berücksichtigung ihrer Wünsche und Bedarfe zur 
Stärkung des Recovery-Prozesses und zur Förderung der Beteiligung an der Behandlung 
angeboten werden. (...)“ (DGPPN, 2018). 
Mit ihrer Arbeit stärken Genesungsbegleitende die gesunden Anteile von psychisch 
erkrankten Menschen. Sie vermitteln Hoffnung und den Glauben an eine gute 
Lebensqualität trotz psychischer Erkrankung. Negative Wirkungen des Peer-Supports sind 
bisher nicht bekannt (DFPP, 2018). 
Peer-Support nutzt die sehr individuellen und sehr unterschiedlichen Erfahrungen der 
(ehemals) Betroffenen, fokussiert auf Stärken und Fähigkeiten und unterstützt im Aufbau 
von Hoffnung, Toleranz sowie gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung. Es wird 
davon ausgegangen, dass Peer-Arbeit nicht nur einen Nutzen für die Betroffenen bringt, 
sondern auch förderliche Auswirkungen auf das allgemeine therapeutische Klima in 
Behandlungs- und Versorgungseinrichtungen haben und den Kampf gegen Stigmatisierung 
unterstützen kann (DGPPN, 2018). Bedingt durch den positiven Effekt auf das 
Behandlungsmilieu sowie auf die Haltung des multiprofessionellen Behandlungsteams 
sollte der Einsatz von Genesungsbegleitenden insgesamt auch als ein Element im Rahmen 
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von institutionellen Gewaltschutzkonzepten mitgedacht werden (LVR-
Gewaltschutzkonzept, Vorlage 15/300). 
Durch ihre Vorbildfunktion können Genesungsbegleitende eine Brücke in das 
Versorgungssystem für jene Patient*innen bauen, die (bisher) keinen Zugang hierzu finden 
konnten sowie Vorbehalte gegenüber dem System haben oder hier bereits schlechte 
Erfahrungen gemacht haben (Gillard et al, 2014; Repper & Carter, 2011). 
Vor diesem Hintergrund kann angenommen werden, dass Genesungsbegleitung eine 
bedarfsgerechtere Inanspruchnahme sowie eine bessere Bewertung ambulanter, teil-
stationärer und komplementärer Versorgungsangebote fördern kann. Die Einstellung und 
Integration von Genesungsbegleitenden werden vielerorts (noch) als Herausforderung 
erlebt und sind auch mit einer Reihe notwendiger organisatorischer Veränderungen 
verbunden (Utschakowski, 2015).  
 
Genesungsbegleitung orientiert sich an den grundlegenden Konzepten von Partizipation, 
Empowerment und Recovery. Damit liegt der Fokus der Genesungsbegleitung auf aktiver 
Beteiligung, auf der Stärkung der Selbstbefähigung und der Unterstützung eines Prozesses 
von persönlichem Wachstum und Entwicklung der Betroffenen. In unterschiedlichen 
Studien konnte gezeigt werden, dass die Einführung von Genesungsbegleitung neben einer 
Verbesserung der individuellen Recovery zu einer Erhöhung der Recovery-Orientierung in 
psychiatrischen Institutionen beitragen kann (Repper & Carter, 2011) und somit über die 
damit einhergehende Stärkung von Patientenorientierung und –autonomie zu einer 
Verringerung von Zwangsmaßnahmen und zum Abbau der Stigmatisierung psychisch 
Erkrankter beiträgt. 
Eng verbunden mit einer Verbesserung der persönlichen Recovery-Orientierung ist eine 
Verbesserung der Selbstwirksamkeit. So legt eine aktuellere Studie nahe, dass durch eine 
Ergänzung der Routinebehandlung durch speziell ausgebildete Genesungsbegleitende die 
allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung als Teil einer Recovery-Orientierung bei 
Patient*innen erhöht werden konnte (Mahlke et al., 2017).  
Insbesondere in Krisensituationen haben Genesungsbegleiter*innen vor dem Hintergrund 
des eigenen Erfahrungswissens eine wichtige Mittlerfunktion. Erfahrungsberichte (s. z. B. 
„Weddinger Modell“, Mahler et al. 2013) stützen die Sinnhaftigkeit des Einsatzes bei 
Kriseninterventionen im Akutbereich, wobei auf größeren Aufnahmestationen der Einsatz 
von mindestens zwei Genesungsbegleitenden anzustreben ist. 
Belege zum Rückgang von zwangsweisen Aufnahmen in psychiatrische Kliniken durch die 
Unterstützung von Genesungsbegleitung wurden ebenfalls bereits gefunden (Greenfield et 
al, 2008; Repper & Carter, 2011). 
 
 

Aktueller Stand im LVR-Klinikverbund  
 
Das Projekt „Erprobung von Angeboten der Genesungsbegleitung in den LVR-Kliniken“ hat 
zum 01.04.2016 begonnen mit dem Ziel, Angebote der Genesungsbegleitung in 
unterschiedlichen Behandlungskontexten der LVR-Kliniken zu etablieren, um auf diese 
Weise das Angebotsspektrum in den LVR-Kliniken zu erweitern.  
Das Projekt ist dem Verbundziel „Partizipation, Selbstbestimmung, Empowerment“ 
zuzuordnen und soll zur „Stärkung der Patientenautonomie und Selbstverantwortung“ 
beitragen. 
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Zu Projektbeginn wurde festgelegt, dass bei der Durchführung der modellhaften Erprobung 
die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der LVR-Kliniken berücksichtigt werden und der 
Einsatz von Genesungsbegleitenden in verschiedenen Umsetzungsvarianten möglich ist. 
Die klinikspezifischen Angebote der Genesungsbegleitung sollten im Projektverlauf erprobt, 
evaluiert und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.   
Die Gesamtverantwortung für die klinikspezifische Umsetzung liegt beim jeweiligen 
Klinikvorstand. Die Verantwortung für den Einsatz und die klinikinternen Angebote der 
Genesungsbegleitung wird multiprofessionell wahrgenommen: hier besteht eine 
gemeinsame ärztliche und pflegerische Verantwortung. 
 
Der Klinikvorstand wirkt in einem ersten Schritt darauf hin, dass mindestens zwei 
Genesungsbegleitende pro LVR-Klinik eingestellt werden, wobei die Erfahrungen im Laufe 
des Projekts deutlich gemacht haben, dass eine wirkliche Etablierung dieser besonderen 
Gruppe von Mitarbeitenden und der damit verbundenen Angebote erst mit einer deutlich 
höheren Zahl von Genesungsbegleitenden innerhalb einer Klinik erreicht werden kann.  Es 
empfiehlt sich dringend, Genesungsbegleitung in der konzeptionellen Weiterentwicklung 
von Abteilungen zu berücksichtigen. Mittel- bis langfristig sollten daher mindestens zwei 
Genesungsbegleitende in jeder Fachabteilung eingebunden werden, wobei hier die 
individuelle Größe jeder LVR-Klinik wie auch die Schwerpunkte der einzelnen 
Fachabteilungen Berücksichtigung finden. 
Genesungsbegleitende an einem Standort sollten untereinander regelhaft im Kontakt und 
gegenseitig als wichtige Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Bei einer Tätigkeit in 
großen Akutaufnahmestationen ist der gleichzeitige Einsatz von (mindestens) zwei 
Genesungsbegleitenden zur gegenseitigen Entlastung und Unterstützung besonders 
wünschenswert. 
 

Im Projektverlauf wurden durch die Verbundzentrale entsprechende Veranstaltungen 
durchgeführt bzw. Informations-, Kommunikations- sowie Unterstützungsstrukturen 
geschaffen. In dem hier vorliegenden Rahmenkonzept wurden (Projektende: 31.12.2021) 
die klinischen Erfahrungen aus dem Projektzeitraum gebündelt, um zukünftig eine 
Verstetigung des durchgehend als sinnvoll erachteten Angebotes zu erreichen und weiter 
auszubauen.  
 
 

Ziel und Geltungsbereich 
 
Grundsätzliches übergreifendes Ziel ist die klinikweite Integration von 
Genesungsbegleitung als ein ergänzendes Element im gesamten Behandlungs- und 
Genesungsprozess.  
Hiermit sind alle Behandlungssettings in allen Fachgebieten gemeint, von der Aufnahme 
bis zur ambulanten Nachsorge. In diesem Rahmen sollen Genesungsbegleitende, da sie 
beide Perspektiven kennen, als Brücke bzw. Vermittelnde zwischen Patient*innen und dem 
multiprofessionellen Team wirken. 
 
Die Einbeziehung von Genesungsbegleitenden zielt ergänzend darauf ab, 

 Menschen in seelischen Krisen zu unterstützen, ihre Autonomie zu stärken und 
ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wieder zu ermöglichen und der 
noch immer vorhandenen Stigmatisierung entgegenzuwirken 
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 Patient*innen bei der Rückgewinnung von Alltagskompetenzen, der Entwicklung 
von Copingstrategien sowie von Wohlbefinden zu begleiten und zu unterstützen 

 das Kompetenz- und Angebotsspektrum der LVR-Kliniken zu erweitern und damit 
strukturell zu einer Empowerment-orientierten, verbesserten psychiatrischen 
Behandlung beizutragen 

 das multiprofessionelle Behandlungsteam um eine weitere Perspektive zu 
ergänzen: durch das aktive Einbringen des Erfahrungswissens soll bei den übrigen 
Professionen das Verständnis bzw. die Empathie für die Patient*innen und somit 
eine patientenzugewandte Haltung gefördert werden  

 
Das vorliegende Rahmenkonzept soll ein Leitfaden für die praktische Umsetzung sowie 
Orientierung zur Implementierung von Genesungsbegleitenden in den LVR-Kliniken sein. 
Dies bezieht sich auf alle in den Kliniken angebotenen Behandlungsformen sowie -settings.  
 
 

Inhalte der EX-IN Ausbildung 
 
Eine erfolgreich abgeschlossene und zertifizierte einjährige EX-IN Ausbildung 
("experienced involvement") zur/zum Genesungsbegleiter*in ist 
Einstellungsvoraussetzung für die Tätigkeit als Mitarbeitende*r in den LVR-Kliniken. Die im 
Folgenden ausgeführten sechs Kategorien leiten sich aus den Inhalten der EX-IN 
Ausbildung ab und bilden eine wichtige Grundlage für den klinischen Arbeitsalltag. Hierbei 
wird der Fokus auf eine*n akut krisenhafte*n Patient*in gelegt, in deren bzw. dessen 
Genesungsverlauf sich auf der Basis der EX-IN Methode vom „Ich- über das Du- zum Wir-
Wissen“ verschiedene Reflexionsräume öffnen.  
 

Stabilisieren  
Zielt auf Erlangen und Erhalten von Hoffnung und Gesundheit sowie Entdecken und 
Mobilisieren stützender Faktoren (eigene Ressourcen und im Lebensumfeld der 
Patient*innen).  
Themen für die Patient*innen sind hier z. B. Selbstannahme, Erkennen eigener hilfreicher 
Bewältigungsstrategien, Entdecken eigener Stärken und Potentiale sowie die Vorsorge und 
Krisenbegleitung. 
  

Sensibilisieren  
Zielt auf die Förderung einer achtsamkeitsbasierten und ressourcenorientierten Haltung.  
Für die Patient*innen stehen Entdecken und Fördern der Selbstfürsorge und 
Selbstheilungskräfte zur Erholung, die Besserung der Gesundung, die Wiederherstellung 
und die Rückgewinnung eigener Stärken und Potentiale ebenso wie das Aufdecken und 
Überwinden von Selbst- und Fremdstigmatisierungen im Vordergrund.  
 

Orientieren  
Zielt auf eine zukunftsgerichtete, subjektive Neuaufstellung in bewusster Wahrnehmung 
und Anerkennung der eigenen Vulnerabilität der Patient*innen.  
Thematisch werden das Selbstmanagement, die Patientenautonomie und die 
Selbstvertretung gefördert. Das Bewusstwerden und Artikulieren der subjektiven 
Bedürfnisse gegenüber medizinischen, pflegerischen, therapeutischen Akteuren stehen im 
Vordergrund. Weitere Themen sind:                                                                                          
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 Eigene Vorsorge: z. B. Behandlungsvereinbarung, Frühwarnzeichen und Krisenplan  
 Hilfesystem: Lotsenhilfe und Wahlmöglichkeiten schaffen, bedürfnis- und 

bedarfsgerechte Hilfeplanung  
 Soziale Teilhabe: aktive Lebensgestaltung mit der eigenen Vulnerabilität, 

Integration in soziale und kulturelle Zusammenhänge des Sozialraums  
 

Reflektieren 
Zielt auf sinnstiftende und Empowerment fördernde Kontextualisierung von Lebenskrisen.  
Es erfolgt eine Unterstützung bei der Aufarbeitung der Lebensgeschichte, der 
Krankheitsgeschichte (Biografiearbeit), der inneren Einordnung und Sinngebung sowie ein 
Perspektivwechsel.  
 

Fürsprache  
Zielt auf die Unterstützung durch Vertretung, Vermittlung, Übersetzung, Begleitung im 
Kontakt mit Angehörigen (Trialog), medizinischen, pflegerischen, therapeutischen 
Anbietern, betreuenden psychosozialen Diensten, Behörden, Krankenkassen, 
Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen etc.  
Genesungsbegleitende unterstützen bei der Integration in soziale und kulturelle 
Zusammenhänge des Sozialraums (soziale Teilhabe). 
 

Aufklärungsarbeit  
Umfasst Schulungen für Fachkräfte im Gesundheitswesen zur Bewusstseinsbildung im 
Sinne einer institutionellen Recovery-Orientierung: weg von der Risiko-Aversion hin zu 
einem positiven Risikomanagement in enger und gleichberechtigter Absprache mit den 
Patient*innen. 
 
 

Implementierung von Angeboten der Genesungsbegleitung im LVR-
Klinikverbund 
 
Die/der Genesungsbegleiter*in ist Mitarbeiter*in der jeweiligen Klinik, somit Teil des 
multiprofessionellen Behandlungsteams und in den überwiegenden Fällen einer 
Fachabteilung zugeordnet. Der Einsatz kann in unterschiedlichen Behandlungssettings 
bzw. –formen erfolgen. Hierbei ist sollte die Bereitstellung entsprechender Infrastruktur 
als grundsätzliche Voraussetzung für die Arbeit der Genesungsbegleitenden 
selbstverständlich sein. Je nach Aufgabenbereich ist hierbei die Anbindung an bzw. die 
feste Integration in ein Team unabdingbar. 
 
 

Grundvoraussetzungen / Rahmenbedingungen 
  
Im Rahmen der Einstellung für eine entsprechende Fachabteilung sowie im Hinblick auf die 
Einsatzplanung soll berücksichtigt werden, dass Genesungsbegleitende in der Regel nicht 
in Bereichen tätig werden, in denen sie betreut bzw. behandelt wurden. Auch sollte bei 
Auftreten einer erneuten Krise eine Versorgung bzw. Behandlung grundsätzlich eher nicht 
in der Fachabteilung erfolgen, in der die/der Genesungsbegleiter*in tätig ist.  
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Eine andere Betrachtungsweise ergibt sich möglicherweise aufgrund der Differenzierung 
zwischen festangestellten Genesungsbegleitenden als Mitarbeitende der Klinik vs. 
Honorarkräften. 
Weiter sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, klare Regelungen bei Auftreten einer 
persönlichen Krise anzusprechen und abzustimmen.     
 
 

Einstellungsvoraussetzungen 
 
Wie in allen Berufsgruppen, die im klinischen Kontext tätig sind, muss auch bei den 
Genesungsbegleitenden eine entsprechende formale Qualifikation vorliegen.  
Die Einstellungsvoraussetzung ist eine erfolgreich abgeschlossene und zertifizierte 
einjährige EX-IN Ausbildung ("experienced involvement") zur/zum Genesungsbegleiter*in.  
 
 

Tarifliche Eingruppierung 
Grundsätzlich gilt für den gesamten Klinikverbund, das Genesungsbegleitende 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Ausnahmen sind im gegenseitigen 
Einverständnis zwischen Genesungsbegleitenden und der jeweiligen Klinik je nach 
persönlichen Lebensumständen möglich. Die Eingruppierung erfolgt bislang in der 
Vergütungsgruppe EG 3, oder behelfsweise in der P5 (Vergütungsgruppe des 
Pflegedienstes). Von einer Eingruppierung in die P-Tabelle wird allerdings abgeraten. Zum 
einen, weil es der Emanzipation der noch jungen Berufsgruppe wenig zuträglich ist, zum 
anderen, weil eine Höhergruppierung (höher als P5) in dieser Systematik nicht möglich ist. 
In Abstimmung mit den zuständigen Abteilungen der Zentralverwaltung wurde das 
beigefügte Aufgabenprofil anhand der Mindestanforderungen an Genesungsbegleitende 
erstellt und einer Stellenbewertung zugeführt. Das vorliegende Aufgabenprofil orientiert 
sich ausschließlich an den Mindestanforderungen, die von Genesungsbegleitenden zu 
erwarten sind. Diese Tätigkeiten würden nach EG 4, Fallgruppe 2 TVöD-K/VKA zu bewerten 
sein. Grundsätzlich ist auch eine höhere Bewertung denkbar, wenn die tarifrechtlichen 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Sofern auf Kompetenzen zurückgegriffen wird, welche 
im Rahmen einer vorausgegangenen beruflichen Qualifizierungsmaßnahme 
(Grundausbildung sowie Zusatzqualifikationen) erworben wurden (persönliches 
professionelles Profil), und diese für die Ausübung der Tätigkeit in der Klinik relevant sind, 
sind diese in das Aufgabenprofil aufzunehmen. Das Aufgabenprofil sollte Grundlage für eine 
individuelle Stellenbewertung sein und somit auch eine Zuordnung der entsprechende 
Vergütungsgruppe im Rahmen der Eingruppierung ermöglichen. So können Unterschiede 
in Bezug auf das Aufgabenprofil und den damit verbundenen Einsatzorten in den LVR-
Kliniken berücksichtigt werden.  Von einer zeitlichen Befristung der Arbeitsverträge sollte 
abgesehen werden.  
 
 

Inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Tätigkeit als Genesungsbegleiter*in 
(Aufgabenprofil) 
Grundsätzlich sind Genesungsbegleitende dahingehend qualifiziert, in der 
Gesundheitsversorgung als Peers vorzugsweise in multiprofessionellen Teams tätig zu 
werden, um auf der Basis der eigenen Erfahrungsexpertise (Durchleben seelischer 
Erschütterung und deren Reflexion) Patient*innen im Klinikverbund im Prozess des 
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Wiedererstarkens zu begleiten und zu unterstützen. Diese Ressourcen und Fähigkeiten 
sollen die Qualität und Effizienz der psychiatrischen Behandlung unterstützen und 
verbessern. 

 
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, Patient*innen über die 
Tätigkeiten sowie patientenbezogenen Angebote der Genesungsbegleitenden zu 
informieren1. Äußerst wirksam ist die Vorstellung der Angebote im persönlichen Kontakt 
mit den jeweiligen Genesungsbegleitenden.  
 
Dem Anhang ist eine exemplarische Tätigkeitsbeschreibung (Aufgabenprofil) zu 
entnehmen. Diese soll für die Kliniken lediglich zur Orientierung dienen. Die klinik- bzw. 
abteilungsspezifischen Erwartungen an diese Stelle sollten sich in den klinikspezifischen 
Funktionsbeschreibungen wiederfinden. Darüber hinaus sollte im Rahmen des 
Bewerbungsverfahren auch auf die persönlichen professionellen Profile, welche im Rahmen 
der Ausbildung angelegt wurden, Bezug genommen werden. Hier könnten sich weitere 
Kompetenzen auftun, welche bislang nicht gefordert wurden, aber für die Arbeit im 
klinischen Kontext möglicherweise von Bedeutung sein können. Ferner stellt das 
Aufgabenprofil eine Abgrenzung zu übrigen Tätigkeiten dar – insbesondere im Bereich des 
Pflege- und Erziehungsdienstes. Darüber hinaus soll es den Stelleninhaber*innen 
Sicherheit und Orientierung in der Ausübung der Tätigkeit geben und helfen, sich mit der 
neuen Rolle im klinischen Kontext einzubringen.  
 

Zuständigkeiten in Bezug auf die Kernprozesse  
Die Ausgestaltung der Aufgaben von Genesungsbegleitung beziehen sich u. a. auf Themen 
wie Hoffnung, Recovery und Empowerment, innerhalb der Alltagsbegleitung oder in speziell 
dafür gestalteten individuellen Angeboten. Sowohl stationär als auch ambulant sollten 
diese Themen, im Rahmen der Kernprozesse, durch die Genesungsbegleitung, proaktiv 
eingebracht werden und so Berücksichtigung finden. Dies kann im Rahmen von Einzel- und 
Gruppengesprächen sein, aber auch über gemeinsames Handeln und Tun. Als Beispiele 
hierfür können u. a. psychoedukative Angebote, Genesungsgruppen oder 
soziotherapeutische Angebote, wie z. B. das gemeinsame Einkaufen oder Kochen, 
angeführt werden.  
Das individuelle Vorgehen muss, analog zur Behandlungsplanung, gestaltet und 
abgestimmt werden und sich somit an den jeweiligen Zielen und Bedarfen der 
Patient*innen orientieren. Diese Planung soll sich dabei über den stationären Rahmen 
hinaus erstrecken und kann, je nach Ausgestaltung, im ambulanten Rahmen weitergeführt 
werden. Im ambulanten Setting kann ergänzend die Angehörigenarbeit, im Sinne von 
Vermittlung und Aufklärung, zum Bestandteil der Aufgaben von Genesungsbegleitung 
werden.  
Die Genesungsbegleitenden sind Teil des multiprofessionellen Teams und bieten ihre 
persönlichen Erfahrungen den Kolleg*innen zur Reflektion ihres täglichen Tuns an und 
erweitern somit die Perspektive in der Arbeit mit den Patient*innen. Daher ist die 
Teilnahme der Genesungsbegleitenden an Teamsitzungen, Supervisionen und Visiten 
allgemeiner Bestandteil des Aufgabenprofils.  
Der beschriebene Prozess und die damit verbundene Erweiterung der Perspektive kann die 
Milieugestaltung in den jeweiligen Bereichen nachhaltig positiv beeinflussen. 

                                           
1 z. B. in Vorstellungs-, Morgenrunden oder ähnliche Zusammenkünfte mit den diensthabenden 
Teammitgliedern und der gesamten Patient*innengruppe, Aushänge in Form von Plakaten, Flyern, 
Infobroschüre zum Angebot des Behandlungssettings etc. 
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Die erbrachten Leistungen müssen, ebenso wie bei Mitarbeitenden anderer Berufsgruppen 
üblich, in der jeweiligen Patient*innenakte im Krankenhausinformationssystem (KIS) 
dokumentiert werden. Hierfür erhalten die Genesungsbegleitenden einen KIS-Zugang. Eine 
separate berufsspezifische Rollendefinition (gelöst von den Rollendefinitionen, die dem 
Pflege- und Erziehungsdienst zugewiesen sind) im KIS wäre daher wünschenswert und 
wird weiterhin zeitnah angestrebt.  
 

Ansprechpartner / verantwortliche Leitung 
Die dienstrechtliche Zuständigkeit liegt bei der jeweils zuständigen Dualen Abteilungs- bzw. 
Stationsleitung. Darüber hinaus kann es klinikspezifische Regelungen geben, welche sich 
auf einen zentralen Ansprechpartner beziehen. Die Genesungsbegleitenden sind hierüber 
und über eine mögliche Trennung der Zuständigkeiten in Bezug auf fachliche Inhalte oder 
personelle Anliegen entsprechend zu informieren. Wie sonst auch, sollte diese Regelung 
einen verbindlichen Charakter haben. Gleiches gilt für die Regelungen von stellv. 
Ansprechpartner*innen.  
Auch für mögliche Praktika im Rahmen der EX-IN Ausbildung und/oder des 
Bewerbungsverfahren sollten verantwortliche Ansprechpersonen benannt sein. Im Rahmen 
der Einarbeitung empfiehlt sich die Etablierung eines Paten-Systems (siehe folgendes 
Kapitel).  
 
 

Vorbereitungen in der jeweiligen Organisationseinheit (zukünftiges Team) 
Die Etablierung der Genesungsbegleitung in den einzelnen Behandlungseinheiten und 
Fachabteilungen bedarf vorab einer umfassenden Vorbereitung. Hierzu zählen 
insbesondere die umfassende Information aller Mitarbeitenden, insbesondere durch 
vorausgegangene Informations- und Schulungsveranstaltungen zum Thema EX-
IN/Genesungsbegleitung sowie Recovery. Im Idealfall werden bereits zu diesem Zeitpunkt 
Genesungsbegleitende und Mitarbeitende, die bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit Genesungsbegleitenden haben, mit einbezogen. Empfohlen wird, dass die dualen 
Leitungen die Veranstaltungen begleiten, damit deutlich wird, dass die Implementierung 
von dieser Seite unterstützt wird, und dass Mitarbeitende aller Berufsgruppen des 
Behandlungsteams teilnehmen. Hierbei sollte ebenfalls Zeit und Raum für Gespräche, 
Diskussion und Rückfragen zur Klärung eventueller Unklarheiten, Vorbehalte oder 
Befürchtungen aller beteiligten Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden. Es sollte im 
Vorfeld eine offene, neugierige und wertschätzende Haltung im Behandlungsteam 
vorliegen. Weiter sollte ein Rahmen ermöglicht werden, in dem ein offener Austausch 
stattfinden kann, damit Fragen gestellt werden können. Gerade in Bezug auf das 
Aufgabenfeld der Genesungsbegleitenden sollte Klarheit hergestellt werden. Weiter könnte 
dieser Kontext auch genutzt werden, um gegenseitige Erwartungen zu klären. Sofern nicht 
alle Akteur*innen des multiprofessionellen Behandlungsteams zu oben angeführten Treffen 
zusammenkommen können, sollte mehr als ein Termin geplant werden, damit alle 
Berufsgruppen bzw. Teammitglieder sich „mitgenommen“ fühlen. Ziel ist es, dass die 
Genesungsbegleitenden als gleichwertige Kolleg*innen mit einer eigenen Expertise im 
multiprofessionellen Behandlungsteam aufgenommen werden. Um diesen Prozess zu 
begleiten bzw. zu unterstützen, bieten sich u. a. auch Konzepttage/Klausurtage und/oder 
Supervisionen an.  
Bei der Darstellung der „neuen“ Rolle ist ebenfalls darauf abzustellen, das 
Genesungsbegleitende Mitarbeitende der jeweiligen LVR-Klinik sind, für die analog 
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sämtliche Verfügungen, Regelungen und Vorgaben ebenso gelten wie für alle anderen 
Mitarbeitenden (z. B. Rundverfügungen des LVR, klinikinterne Regelungen wie 
Einarbeitungskonzepte, Dokumentationsvorgaben). Bedingt durch Einsatzort sowie -art 
können sich natürlich andere Arbeitsbedingungen abzeichnen als bei den übrigen 
Akteur*innen, worüber das jeweilige Behandlungsteam im Vorfeld umfänglich informiert 
werden sollte. Hierzu gehören insbesondere die Arbeitszeiten, die Funktionsbeschreibung 
(Aufgabenprofil) sowie die Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen (z. B. Tätigkeiten des 
Pflege- und Erziehungsdienstes). Hier können Angaben zu der Finanzierung der besagten 
Stelle ebenfalls hilfreich sein. Um die Umsetzung des abgestimmten Aufgabengebietes des 
Genesungsbegleitenden umfassend sicher zu stellen, sollte im Vorfeld die entsprechende 
Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Hierbei sind Räumlichkeiten für Einzel- od. 
Gruppenangebote genauso zu berücksichtigen wie der Zugang zur elektronischen 
Patient*innenakte im KIS, um durchgeführte Leistungen dort zu dokumentieren und sich 
über die/den Patient*in umfassend informieren zu können.  
In Hinblick auf die Vorbereitung kann es mitunter sinnvoll sein, wenn einzelne 
Mitarbeitende aus dem multiprofessionellen Behandlungsteam in Behandlungseinheiten/ 
Fachabteilungen hospitieren und in einen fachlichen Austausch treten, in denen bereits 
Genesungsbegleitende eingesetzt sind. Die Vermittlung von positiven Erfahrungen können 
einen positiven Einfluss auf die Akzeptanz haben. Bisherige Erfahrungen im Klinikverbund 
haben gezeigt, dass für die Einarbeitungsphase eine Begleitung durch eine*n bereits in der 
jeweiligen Klinik etablierte*n Genesungsbegleiter*in sinnvoll sein kann. Dies ermöglicht 
auch nach der Einarbeitungsphase einen regen Austausch unter den 
Genesungsbegleitenden in den unterschiedlichen Kliniken bzw. Fachabteilungen und trägt 
weiter zu Stärkung der Rolle bei. Um im Rahmen der Einarbeitung Kontinuität zu 
gewährleisten, ist der Einsatz einer Patin/eines Paten zu empfehlen, der die/den 
Genesungsbegleitende*n in den ersten Monaten der Einarbeitung begleitet. Sofern hierzu 
kein*e bereits etablierte*r Genesungsbegleiter*in zur Verfügung steht, kann diese Rolle 
z.B. von einer Pflegefachkraft übernommen werden. Abläufe, die sich auf die jeweilige 
Organisationseinheit beziehen, sowie Zuständigkeiten und Hierarchien sollten umfassend 
erläutert werden, um den Genesungsbegleitenden eine ausreichend gute Orientierung im 
neuen Arbeitsbereich zu ermöglichen. Ein regelmäßiger Austausch, auch dazu, wie die Rolle 
des Genesungsbegleitenden im Behandlungsteam wahrgenommen wird, kann für das neue 
Teammitglied ebenfalls ein wichtiger Orientierungspunkt sein. 
 
Die Arbeit mit den Patient*innen sollte ebenfalls gemeinsam im Behandlungsteam 
aufgegriffen werden. Die Zielsetzung in Bezug auf das Angebot der Genesungsbegleitenden 
in der Station bzw. im Behandlungssetting sollte allen Teammitgliedern klar sein. Dies 
beinhaltet u. a. auch, wie verbindlich die Angebote von Genesungsbegleitenden mit den 
Patient*innen kommuniziert2 werden oder ob dem neuen Teammitglied die Möglichkeit 
eingeräumt wird, sich in dieser Arbeit mit den Patient*innen zunächst „auszuprobieren“. 
Vorbehalte in Bezug auf die EX-IN Begleitung bei „schwierigen Patient*innen“ sollten im 
Vorfeld ausgeräumt werden, da diese als hinderlicher Faktor im Rahmen der 
Implementierung von Genesungsbegleitenden zu werten sind. Bürokratische Hürden bei 
der gemeinsamen Erarbeitung von entsprechenden Konzepten sind zu vermeiden. Weiter 
sollte im Kolleg*innenkreis ein Klima erzeugt werden, welches das Anzeigen von 
Unterstützungsbedarf ermöglicht. Wie bei allen Einarbeitungsprozessen sollte gerade in 

                                           
2 Freiwillige Teilnahmen am Therapieangebot der Genesungsbegleitenden, gemeinsam 
besprochener Therapieplan im Rahmen der Visite oder z. B. pflegerischen Bezugsgesprächen oder 
die persönliche Ansprache durch Genesungsbegleitenden selbst.  
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Bezug auf die Verbindung mit der Implementierung eines neuen Angebotes in der Station 
bzw. im Behandlungssetting eine ausreichende Fehlertoleranz sowie Geduld vorhanden 
sein. Gerade am Anfang können auch „Tandemprojekte“ (berufsgruppenübergreifende 
Zusammenarbeit) einen unterstützenden Charakter haben und sich insgesamt positiv auf 
die Zusammenarbeit auswirken.   
Fachliteratur sowie Erfahrungsberichte zu dem Themen EX-IN, Genesungsbegleitung sowie 
Recovery können ebenfalls eine sinnvolle ergänzende Informationsquelle für 
Behandlungsteams sein, die zukünftig mit Genesungsbegleitenden die Kernprozesse in den 
unterschiedlichen Behandlungssettings und -formen der LVR-Klinik gestalten.  
 
Im Sinne der Förderung eines innovativen Umfeldes sollten Einschränkungen bzw. 
Restriktionen möglichst gering und – sofern diese vorliegen – transparent gehalten werden, 
damit sie nachvollziehbar sind.  
Schon in der Projektzeit zur Implementierung des Angebotes von Genesungsbegleitenden 
im LVR-Klinikverbund hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, eine*n zentrale*n und 
kontinuierliche*n Ansprechpartner*in in der Klinik zu benennen. Über diese*n können z.B. 
Informationen von extern oder aus der Verbundzentrale an alle Genesungsbegleitenden 
weitergeleitet werden. Darüber hinaus bietet dies die Möglichkeit, den klinikinternen 
Austausch der Genesungsbegleitenden unproblematisch zu organisieren.  
 
Insgesamt wird Wert daraufgelegt, das Genesungsbegleitende genauso wahrzunehmen 
und zu behandeln sind wie alle übrigen Mitarbeitenden. Dennoch sollte sowohl im 
kollegialen Kontext wie auch auf Führungsebene ein Verständnis für eine Vulnerabilität 
hergestellt werden. Diplomatie und Geduld sollten daher einer direkten Konfrontation 
vorgezogen werden sollten. Ein offener und wertschätzender Umgang miteinander sollte 
im Behandlungsteam (unabhängig von der/dem Genesungsbegleitenden) grundsätzlich 
gefördert werden.  
 
 

Empfehlungen zu unterschiedlichen Einsatzgebieten (Behandlungssettings) im LVR-
Klinikverbund 
 
Im Folgenden werden unterschiedliche Einsatzgebiete (Behandlungssettings wie -formen) 
dargestellt, in denen bisher Erfahrungen mit dem Einsatz von Genesungsbegleitenden 
gemacht wurden. Die folgende Zusammenstellung sollte jedoch nicht als Einschränkung 
interpretiert werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Offenheit sowie die 
Bereitschaft von verantwortlichen Akteur*innen in Hinblick auf neue Ideen sowie Konzepte 
in Bezug auf die Einsatzmöglichkeiten sehr erfolgsversprechend sein kann. Da die 
Einsatzmöglichkeiten so mannigfaltig sind, sollten gegenseitige Erwartung sowie das offene 
Kommunizieren von möglichen Herausforderungen im Rahmen eines 
Einstellungsgespräches Berücksichtigung finden. Wie sonst auch, sollten individuelle 
Erfahrungen und Fertigkeiten/Kompetenzen der Genesungsbegleitenden im Rahmen der 
Mitarbeitendenführung gezielt angesprochen, eingesetzt und gefördert werden. Generell 
sollte, unabhängig vom Einsatzort, die Perspektive der Genesungsbegleitenden gezielt 
eingeholt werden.  
 
Genesungsbegleitende können aufgrund ihrer Erfahrungen sehr vielseitig in 
psychiatrischen Behandlungssettings und -formen einsetzt werden. In der Regel werden 
sie gezielt in einer Station eingesetzt und dort in ein bestehendes multiprofessionelles 
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Behandlungsteam integriert. Darüber hinaus ist auch ein abteilungsbezogener, 
stationsübergreifender Einsatz von Genesungsbegleitenden denkbar. Bei dieser Form des 
Personaleinsatzes werden Genesungsbegleitende gezielt eingesetzt, z. B. in  

 Visiten / Pflegebezugsgesprächen  
 Morgenrunden  
 Sprechstunden (offen oder nach Terminvereinbarung) 
 Expositionstrainings, z. B. Expositionen mit Bahn, oder Exposition von Station in 

häusliche Umgebung anbieten 
 

oder bieten (stationsübergreifend) unterschiedliche Gruppen für Patient*innen oder 
Angehörige an, wie z. B.  

 Recovery-Gruppe 
 Genesung/ Salutogenese 
 Nachsorgegruppe für entlassene Patient*innen 
 „Stimmenhörer“-Gruppe 
 IWS-Programm („In Würde zu sich stehen“) 
 Selbsthilfe3 

 
Neben den unterschiedlichen Angeboten, die mit Patient*innen individuell auch im Rahmen 
der Visite abgestimmt werden sollten, damit diese in den Therapieplan/-Pass 
aufgenommen werden, empfiehlt sich eine zentrale Anlaufstelle für das Angebot der 
Genesungsbegleitenden. Hierzu sollte das Angebot sowie die Kontaktmöglichkeit (u. a. 
auch ein Büro, in dem ungestörte Gespräche mit Patient*innen und/oder Angehörigen 
möglich sind) für Patient*innen zentral ausgehangen oder den Patient*innen im Rahmen 
der Aufnahme ausgehändigt werden.  
  
Neben dem stationären Behandlungssetting werden Genesungsbegleitende in 
Tageskliniken sowie Ambulanzen oder in den Aufnahmen der LVR-Kliniken eingesetzt. 
Hierbei sind ebenfalls verschiedene Einsatzmöglichkeiten denkbar und mit der/dem 
jeweiligen Genesungsbegleitenden abzustimmen. Im ambulanten Bereich sind dies z. B. 
folgende Angebote:  

 Offene Sprechstunden  
 Individuelle Kontaktaufnahmen und Peer-Beratung  
 Peerorientierte Gruppenangebote  
 Unterstützung im häuslichen Umfeld  

Auch mit dem Angebot einer aufsuchenden Unterstützung für bereits entlassene 
Patient*innen wurden gute Erfahrungen gemacht. Die vereinbarten Treffen können hierbei 
unterschiedlich gestaltet werden und müssen sich nicht ausschließlich auf das häusliche 
Umfeld der/des entlassenen Patient*in beziehen. So fanden während der Corona-Pandemie 
u. a. Gesprächstermine mit bereits entlassenen Patient*innen im Klinikpark statt und 
wurden mit einem Spaziergang verbunden.  
Unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen in den LVR-Kliniken ist z.B. die 
Integration von Genesungsbegleitenden in ein multiprofessionelles Behandlungsteam, 
welches Patient*innen im Rahmen von Home Treatment, StäB oder Modellprojekten 
behandelt und begleitet, als sinnvoll zu erachten.  
 
Weiterführend bietet sich neben der Arbeit mit Patient*innen in unterschiedlichen 
Behandlungssettings die Integration von Genesungsbegleitenden in 
                                           
3 Dies sind lediglich Beispiele zu Einsatzmöglichkeiten, die an anderer Stelle ausführlich dargestellt werden.  
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abteilungsübergreifenden Gremien der LVR-Kliniken an (z. B. Ethikkomitee oder 
projektbezogene Gremien).  
 
 

Fort- und Weiterbildung 
Genesungsbegleitung und Genesungsbegleitende wird/werden in der Fort- und 
Weiterbildung systematisch und ganzheitlich einbezogen. Angebote für Mitarbeitende, die 
die Themen Genesungsbegleitung und EX-IN fokussieren, werden im LVR-Klinikverbund in 
verschiedenen Formen und auf unterschiedlichen Ebenen unter Einbezug der 
Genesungsbegleitenden als Dozent*innen angeboten.  
Genesungsbegleitende haben zudem die Möglichkeit, sich und ihre Expertise im Rahmen 
von Referent*innentätigkeiten in den verschiedenen Formaten der innerbetrieblichen 
Fortbildungsangebote der LVR-Kliniken, im Institut für Forschung und Bildung (Sparte 
Bildung, ehemals: LVR-Akademie für seelische Gesundheit) sowie im Rahmen von 
Fachtagungen und Kongressen einzubringen. Um Genesungsbegleitende in ihrer 
professionellen Rolle zu unterstützen, haben sich Bildungsformate bewährt, in denen diese 
ihre spezielle Rolle und die damit verbundenen fachlichen, institutionellen und persönlichen 
Anforderungen reflektieren können. So können Recovery-orientierte Fort- und 
Weiterbildungen von Genesungsbegleitenden auch im Tandem mit Angehörigen anderer 
Berufsgruppen angeboten werden. Zudem sind teambezogene Fort- und Weiterbildungen 
unter Einbezug von Genesungsbegleitenden möglich, ebenso die Begleitung bei der 
Implementierung neuer Modelle und deren Evaluation (z. B. Safewards, Adherencetherapie 
etc.).  
Bereits bei der Konzeption der Fort- und Weiterbildungsangebote sowie bei der Planung 
von Tagungen und Kongressen sollen Genesungsbegleitende einbezogen werden, um ihre 
Perspektive und Expertise einzubringen. Zusätzlich bereichern Genesungsbegleitende und 
Psychiatrieerfahrene Menschen als Teilnehmende die Perspektiven auf unterschiedliche 
psychiatrische Themen der Fort- und Weiterbildung und unterstützen somit den Prozess 
der Entstigmatisierung.  
 
 

LVR-Pflegeschulen 
Die partizipative Arbeit mit Patient*innen und deren Angehörigen sowie die zunehmende 
Zusammenarbeit mit Genesungsbegleitenden hat, bedingt durch die Relevanz in Standards 
(DNQP), Leitlinie (z. B. DGPPN) sowie der Praxis auch in der Pflegeausbildung an 
Bedeutung zugenommen.  
 
Bisher wurden bereits vereinzelt Patient*innen in den Unterricht integriert, um den 
Auszubildenden deren Erfahrungen und Perspektive näher zu bringen und eine 
patientenorientierte Haltung zu generieren. Eine weitere Möglichkeit, Erfahrungen und 
Perspektiven von Betroffenen einzubeziehen, erfolgt durch gezielte Einsätze in der 
psychiatrischen Praxis und/oder Vorstellungen von implementierten Prozessen (wie z. B. 
Safewards) der Stationen mit Beteiligung von Genesungsbegleitenden im Rahmen eines 
Stationsbesuches oder einer Unterrichtseinheit.  
Durch die Vielfalt von Praxiseinsätzen der Auszubildenden erfahren diese bereits in den 
psychiatrischen Settings, wie gewinnbringend die Arbeit mit Genesungsbegleitenden für 
den Behandlungsprozess in der Psychiatrie sein kann.    
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Die Schulleitungen der LVR-Pflegeschulen stehen einer Zusammenarbeit mit 
Genesungsbegleitenden offen gegenüber. Die formale und inhaltliche Ausgestaltung des 
theoretischen Unterrichtes in Bezug auf Trialog, Partizipation, dem Einsatz von 
Genesungsbegleitenden im psychiatrischen Pflege- und Behandlungskontext sowie einer 
damit einhergehenden patientenorientierten Haltung obliegt den LVR-Pflegeschulleitungen.  

 

Teilnahme an Fort- und Weiterbildung  
 
Die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen ist, wie bei allen anderen 
Mitarbeitenden, grundsätzlich verpflichtend/erforderlich. In Abstimmung mit der/dem 
direkten Vorgesetzten (oder zentralen Ansprechperson) sollten im Rahmen der 
Mitarbeitendenentwicklung gezielt Bereiche eruiert werden, in denen die/der 
Genesungsbegleiter*in ihre/seine Kompetenzen erweitern bzw. stärken bzw. erweitern 
sollte.  
 

Supervision / Reflexionsgruppen / Vernetzungsformate  
 
Im Rahmen der Verstetigung des Angebotes und der Unterstützung der noch jungen 
Profession im psychiatrischen Behandlungskontext sind unterstützende Angebote in Form 
von Supervisionen und Reflexionsgruppen sicher zu stellen. Hier soll den 
Genesungsbegleitenden ein Raum zur Verfügung gestellt werden, in dem sie sich bzgl. 
ihres Aufgabenprofils, aber auch bzgl. möglicher Konflikte/Akzeptanzprobleme, die sich mit 
Kolleg*innen aus anderen Professionen ergeben können, lösungsorientiert austauschen. 
Darüber hinaus sollen solche Formate dazu dienen, inhaltlich fachlich voneinander 
partizipieren zu können. Letzteres kann sich auf Inhalte von „therapeutischen“ Formaten, 
oder auf die Erfahrung zu unterschiedlichen Formaten selber beziehen. Dieses Angebot 
kann zum Beispiel in den Kliniken abteilungsübergreifend unter der Steuerung einer 
zentralen Ansprechperson zur Verfügung gestellt werden.  
Die im Rahmen des Projektes von der Verbundzentrale aus gesteuerten Supervisions- und 
Reflexionsgruppenangebote stellen eine etablierte Struktur dar, auf die im Klinikverbund 
zurückgegriffen werden könnte. Hierfür würde sich ein Zusammenschluss von zwei oder 
drei LVR-Kliniken anbieten, um regionale Supervisions- und Reflexionsgruppen zu 
organisieren und gemeinsam zu finanzieren. Weiter dienen diese Formen der 
Zusammenkunft der Vernetzung untereinander, was einen positiven Effekt auf die 
Behandlungseinheiten haben kann, in denen die Genesungsbegleitenden wirksam sind. 
Genesungsbegleitende sollen in ausreichendem Maß die Möglichkeit einer Teilnahme an 
spezifischen Reflexions- und Supervisionsangeboten im Rahmen ihrer Arbeitszeit haben, 
ebenso soll ihnen die Teilnahme an klinikinternen Team- bzw. Fallsupervisionen ermöglicht 
werden. 
Unabhängig von dem in diesem Kapitel angeführten Maßnahmen zeigt die bisherige 
Erfahrung in den LVR-Kliniken, dass es sinnvoll ist, den klinikinternen Austausch der 
Genesungsbegleitenden (über die stations-, bzw. Abteilungsgrenzen hinaus) zu fördern 
und eine entsprechende Kultur des Austausches in den Kliniken zu etablieren.  
Auch die Etablierung eines klinikübergreifenden Vernetzungsformats zur Förderung der 
Genesungsbegleitenden im LVR-Klinikverbund sollte angestrebt und umgesetzt werden.  
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Trialogische Angebote und Strukturen im LVR-Klinikverbund 

Trialog 
 
Die Entwicklung des Trialogs geht maßgeblich auf Dorothea Buck und Prof. Thomas Bock 
zurück und wurde zunächst am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 1989 im 
Rahmen der „Hamburger Psychoseseminare“ umgesetzt. Psychiatrie-Erfahrene und 
Angehörige als „Expert*innen durch Erfahrung“ wurden mit Profis im psychosozialen 
Bereich, also mit „Expert*innen durch Ausbildung“, zusammengebracht. Auch das EX-IN 
Ausbildungsmodul „Trialog“ wurde – neben Dorothea Buck – u. a. vom Erfinder des 
Trialogs, Professor Thomas Bock, am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konzipiert. 
 
Seit den oben angeführten Anfängen dieser Entwicklung ist eine fortlaufende 
Weiterentwicklung der trialogische Formate zu beobachten. Heute versteht man unter 
Trialog die gleichberechtigte Begegnung von Erfahrenen, Angehörigen und Professionellen. 
Dies bezieht sich nicht nur auf die Bereiche der Behandlung (u. a. im Rahmen der 
Qualitätssicherung einer personenzentrierten Behandlung), sondern kann sich ebenso auf 
Kontexte wie die Öffentlichkeitsarbeit oder Anti-Stigma-Bewegung der Psychiatrien und auf 
Forschung und Lehre beziehen.   
Dabei sollte Partizipation, mit Blick auf einen gelingenden Trialog, als ein wichtiger 
Bestandteil gesehen werden. In diesem Zusammenhang bedeutet das zum einen das 
Erleben und Wahrnehmen eigener, konkreter Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
(„Nicht ausgeliefert sein“), trotz oder auch mit einer psychischen Erkrankung, zum anderen 
das (Wieder-)Erleben von Sinn und Kohärenz und die Wiederaneignung des eigenen 
Lebens. Beides sollte Bestandteil der Behandlung und Ausdruck der Haltung der jeweiligen 
Akteur*innen sein, um die Basis für den Trialog zu schaffen.  
 

(Weiter-)Entwicklung trialogischer Angebote und Strukturen 
 
Es gibt bereits einzelne Kliniken in Deutschland, die ihre Abläufe grundsätzlich trialogisch 
gestaltet haben, wie z. B. das St.-Hedwig-Krankenhaus in Berlin, welches die Arbeit an den 
Kernprozessen nach dem sogenannten „Weddinger Modell“ (Mahler et al., 2013) 
ausgerichtet hat. Insgesamt besteht bundesweit bei der partnerschaftlich-trialogischen 
Gestaltung der alltäglichen psychiatrischen Versorgung sowie der qualitativen 
Weiterentwicklung von Behandlungsangeboten und –strukturen noch 
Entwicklungspotential. 
Innerhalb des LVR-Klinikverbunds finden bereits verschiedene partizipative und 
trialogische Elemente Anwendung, wie z. B. unterschiedliche Angehörigengruppen. 
 
Die übergreifende Weiterentwicklung des trialogischen Gedanken, wie z. B. im Sinne des 
Weddinger Modells, weist der Stärkung von Autonomie eine zentrale Rolle zu. Damit 
verbunden ist vor allem die Förderung der Haltung von Behandler*innen aller 
Berufsgruppen, die Verantwortung für den Prozess der Behandlung und Genesung, wann 
immer möglich, in die Hände der Patient*innen zu legen. 
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An dieser Schnittstelle stellt der Einsatz von Genesungsbegleitenden ein entscheidendes 
Qualitätsmerkmal dar. Ein in der Fachliteratur vielfach hervorgehobenes und als förderlich 
herausgestelltes Alleinstellungsmerkmal von EX-IN Kräften im beruflichen Alltag ist deren 
Vorbildrolle für andere Betroffene. Während der EX-IN Ausbildung wird das Wissen aus der 
Praxis dann durchgehend in größere gesellschaftspolitische Zusammenhänge - Stichworte 
wie „Empowerment“ oder „Inklusion“ weisen darauf hin - gestellt und vertieft. Eigene 
Erfahrungen und Tätigkeiten in der organisierten Selbsthilfe können hierbei als zusätzliches 
Potential gesehen werden. 
  
Die Expertise von Genesungsbegleitenden ist nicht nur in der konkreten Begleitung von 
Patient*innen und in der Beratung von Fachkräften aller Berufsgruppen in den LVR-Kliniken 
gefragt, sondern zunehmend häufiger auch in Projekten und Prozessgestaltungen der LVR-
Verbundzentrale4.  
Ihre Fachlichkeit aus Erfahrung wird häufig als partizipatives Element genutzt, um 
trialogische Formate zu bilden. Bei der Betrachtung der erforderlichen klinikverbundweiten 
Steuerungs- und Weiterentwicklungsprozesse in Bezug auf Partizipation und Trialog muss 
deutlich gesagt werden, dass diese keinesfalls alleine in der Verantwortung der 
Genesungsbegleitenden als eine Berufsgruppe innerhalb des LVR-Klinikverbundes liegen 
und auch nicht von der quantitativen Vertretung dieser Berufsgruppe abhängen können. 
Insoweit hängt ihre positive Wirkung auf die Weiterentwicklung von Partizipation und 
Trialog im LVR-Klinikverbund davon ab, wie Rollendivergenzen ausgefüllt und 
Rollenkonflikte bewältigt werden können. Hierfür sind unterstützende Strukturelemente 
wie z. B. die im Sommer 2022 erfolgte Bildung des Fachforums Genesungsbegleitung, 
verbindliche Stellenbeschreibungen, regelmäßige klinikübergreifende Supervision und die 
Vernetzung untereinander sehr wesentlich.  
 
Auch die EX-IN Angehörigenarbeit schreitet kontinuierlich fort. An verschiedenen 
Standorten im LVR-Klinikverbund werden bereits Angehörigen-Peers eingesetzt, die in 
eigens für die Zielgruppe der Angehörigen konzipierten EX-IN Kurse ausgebildet werden.  
Unabhängig von Formalqualifikationen ist zudem bemerkenswert, dass in EX-IN Kreisen 
überdurchschnittlich viele betroffene Profis wirksam sind, ebenso wie Psychiatrie-
Erfahrene, die selbst wiederum Angehörige von Betroffenen sind.  
 
Erforderlich ist die weitere fachliche und organisatorische Förderung und Verankerung des 
trialogischen Gedankens innerhalb der psychiatrischen Versorgung des LVR-
Klinikverbundes. Neben trialogischen Angeboten auf der Ebene der klinischen Versorgung 
ist hier die strukturelle Verankerung des trialogischen Gedankens als einer von mehreren 
Fach- und Qualitätsstandards und die Evaluation seines Einsatzes zu nennen. 
Qualitätselemente hierfür sind beispielsweise die quantitative und qualitative Stärkung der 
Genesungsbegleitung in den LVR-Kliniken als eine weitere fachliche Profession neben 
anderen Fachprofessionen oder die strukturelle (und ggf. finanzielle) Förderung von 
Angehörigen Begleiter*innen (z. B. EX-IN Angehörigen Begleiter*innen Kurs).  
Auf der Ebene der LVR-Klinikverbundzentrale wird ab 2023 ein neu konzipierter 
trialogischer Beirat seine Arbeit aufnehmen5.   
 

                                           
4 insb. in Bezug auf digitale Anwendungen, die zukünftig auch die Kommunikation mit 
Patient*innen auf den Zeitraum vor sowie nach der Behandlung auf einer anderen Ebene erweitern. 
5 Vgl. Vorlage 15/797, Seite 39 ff. 
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Der Einsatz für eine trialogische Haltung, die Umsetzung innerhalb der konkreten 
Behandlung und die Entwicklung von Strukturen zur Stärkung in steuernden Einheiten und 
der politischen Vertretung skizziert die Aufgabe für die nächsten Jahre. Darüber hinaus 
geht es ebenfalls darum, Wissen und Akzeptanz um psychiatrische Themenfelder nicht nur 
in der gemeindepsychiatrischen Versorgungslandschaft, sondern auch gesellschaftlich, 
alltagspraktisch und sozialräumlich zu fördern.  
 

Zusammenfassung und Ausblick  
 
In den letzten Jahren ist in Hinblick auf die Etablierung von Genesungsbegleitenden in die 
Behandlungsprozesse der LVR-Kliniken bereits viel passiert. Erste Erfahrungen wurden 
gemacht und geteilt, so das andere Kliniken bzw. Organisationseinheiten davon 
partizipieren konnten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Einsatz von 
Genesungsbegleitenden in allen bisher erprobten Behandlungsformen und –settings im 
LVR-Klinikverbund weiterhin gefördert werden sollte. Der LVR setzt sich ein für eine 
quantitative Weiterentwicklung dieser noch sehr jungen Profession. Zur Förderung weiterer 
Einstellungen von Genesungsbegleitenden sollten Kooperationsvereinbarungen mit 
Ausbildungsträgern abgeschlossen werden. Es hat sich bewährt, die im Rahmen der EX-IN 
Qualifizierungsmaßnahme geforderten mehrwöchigen Praktika, die in den Einrichtungen 
des Klinikverbundes erfolgen können, zur Personalakquise zu nutzen. Darüber hinaus stellt 
diese Vorgehensweise sicher, dass die Praktikant*innen die Erwartungen der klinischen 
Arbeit kennen lernen und sich mit den entsprechenden Arbeitskontexten vertraut machen 
können.  
Eine zentrale Aufgabe besteht darin, die im LVR-Klinikverbund noch junge Profession 
dahingehend zu fördern und zu stärken, dass diese als autark, losgelöst vom Pflege- und 
Erziehungsdienst, im multiprofessionellen Behandlungsteam wahrgenommen wird. Die 
Förderung der Belange dieser Profession werden daher auch zukünftig durch die 
Klinikverbundzentrale - in Form der Etablierung und Verstetigung von 
Vernetzungsformaten, wie z. B. das klinikübergreifende Fachforum Genesungsbegleitung - 
unterstützt.  
 
Perspektivisch sollte bei bestehender Grundqualifikation auch über den Einsatz von Peers, 
ggf. mit EX-IN Zertifikat im Sinne einer Zusatzqualifikation, in anderen Bereichen des LVR 
(z. B. Qualitätsmanagement oder projektbezogene Konzeptentwicklung) nachgedacht 
werden („betroffene Profis“), um dem Inklusionsgedanken gesamtgesellschaftlich ebenfalls 
Rechnung zu tragen.  
Vor diesem Hintergrund und in der Annahme, dass Genesungsbegleitende zunehmend 
komplexere und verantwortungsvollere Aufgaben in Form von therapeutischen Angeboten 
im Rahmen der Patient*innenbehandlung, jeweils entsprechend ihrer Qualifikation6, 
übernehmen werden, sind Vergütungsmöglichkeiten grundsätzlich kontinuierlich 
mitzudenken und zu gestalten. Etablierte und erfahrene Akteur*innen können so ggf. im 
LVR-Klinikverbund gehalten werden.  
Innerhalb der Patient*innenbehandlung gewinnt das soziale Umfeld zunehmend an 
Bedeutung. Es wird vermehrt deutlich, dass durch einen verstärkten Einbezug und durch 
Information zur vorliegenden Erkrankung ein positiver Einfluss sowohl auf die soziale 

                                           
6 oder auch Grundausbildung sowie weitere Qualifizierungsmaßnahmen, siehe Berücksichtigung des 
persönlichen professionellen Profils, Kap. Tarifliche Eingruppierung, S. 9 
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Bindung (bedingt dadurch, dass Angehörige weniger an ihre Grenzen geraten und dem 
Gefühl von Ohnmacht entgegengewirkt wird) als auch auf die Stabilität des Umfeldes 
genommen werden kann. Dies kann sich positiv auf Verweildauer sowie 
Wiederaufnahmeraten auswirken. Vor diesem Hintergrund sind daher auch bewährte 
Konzepte, welche die Beteiligung und den Einbezug der Angehörigenperspektive 
beinhalten, zukünftig in der Gestaltung der Patient*innenversorgung mitzudenken und zu 
fördern.  
 
Um im Sinne einer sektorenübergreifenden Versorgung ein stabiles Netzwerk für 
Patient*innen und Angehörige zu etablieren, ist die Förderung der Vernetzung in 
gemeindepsychiatrische Strukturen (Fallsteuerung, Kontinuität in Bezug auf die 
Versorgung durch Behandler*innen) von zentraler Bedeutung und eine entsprechende 
Berücksichtigung in der klinischen Arbeit unerlässlich. Hier bietet sich zum einen an, alle 
klinikspezifischen Behandlungsformen (stationär, teilstationär, ambulant, aufsuchend in 
der häuslichen Umgebung od. in besonderen Wohnformen/Heimen) in Bezug auf den 
Einsatz von Genesungsbegleitenden mitzudenken. Darüber hinaus sind die Kooperationen 
mit relevanten externen Kooperationspartnern, wie z. B. SPZ, weiter auszubauen.  
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Anhang 
 

Beispiel einer Tätigkeitsbeschreibung „Genesungsbegleiter*in“ im LVR-Klinikverbund“  
 
Organisatorische Eingliederung der Tätigkeit:  
 
Stellenbezeichnung:     Genesungsbegleiter/Genesungsbegleiterin  
  
Vorgesetzte Stelle:     Duale Abteilungsleitung / Duale Stationsleitung  
 
Arbeitszuweisung auch durch:  (Stellvertretende) Stationsleitung in Belangen 
      der Organisation und des Managements 
      Zuständige Pflegedienstleitung 
 
Arbeitsanweisung an:   - 
 
Zielsetzung des Aufgabenprofils:  
Genesungsbegleiter*innen übernehmen typischerweise die Rolle von Übersetzer*innen 
bzw. Vermittler*innen zwischen dem Behandlungsteam und den Patient*innen, wobei sie 
fallbezogen mittelbar und unmittelbar auch als deren Fürsprecher agieren. Sie stellen 
ebenfalls ein wichtiges Kontakt- und Bindeglied zu den Angehörigen der Patient*innen dar. 
Von dieser Position aus fördern sie trialogische Prozesse. Genesungsbegleiter*innen geben 
Impulse im Sinne einer guten Selbstfürsorge (Salutogenese) und leisten Hilfe zur 
Selbsthilfe (Empowerment). Durch besondere Methoden des Erfahrungsaustausches öffnen 
sie neue Räume für individuelle Bewältigungsstrategien und stoßen damit ganzheitliche 
Genesungsprozesse an (Recovery). Darüber hinaus leisten Genesungsbegleiter*innen 
einen wesentlichen Beitrag zur Milieugestaltung.  
Die folgenden Arbeitsschwerpunkte werden durch die Genesungsbegleitenden 
weitestgehend selbstständig, im Rahmen eines autonomen Handlungsfeldes geplant und 
durchgeführt.  
 
Patientenbezogene Aufgaben:  
 

 Sie/er steht den Patient*innen bei alltäglichen Aktivitäten zur Verfügung und 
unterstützt bei der Tagesstrukturierung sowie Freizeitgestaltung (z. B. bei 
Alltagsaufgaben, Spaziergängen, gemeinsamem Essen, Wahrnehmung des 
Behandlungsangebotes) unter Berücksichtigung von sozialen und kulturellen 
Aspekten. 

 Sie/er bietet persönliche Gespräche mit Patient*innen und Beratung (z. B. durch 
Nutzung des Instruments „Das Leben wieder in den Griff bekommen“ sowie 
„Persönlicher Recovery-Plan“) in unterschiedlichen Formaten an. 

 Sie/er unterstützt bei der Krisenintervention, der Erarbeitung wirksamer 
Copingstrategien und eines positiven Selbstwirksamkeitsgefühls. 

 Organisation und selbstständige Leitung von - oder Mitwirkung (z. B. in Form von 
Tandem-Moderationen) an themenzentrierten Gruppenangeboten (u. a. Trialog, 
Psychoedukationsgruppen, Angehörigenarbeit). 
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 Sie/er wirkt als Teil des multiprofessionellen Behandlungsteams mit bei der 
Gestaltung und Umsetzung eines Recovery- und Empowerment-orientierten 
therapeutischen Klimas und entsprechenden Konzepten. 

 Sie/er dokumentiert die erbrachten Leistungen in der Patient*innenakte im KIS 
(NEXUS).  

 Sie/er berät bei der Erstellung von Genesungs- und Krisenplänen sowie 
Behandlungsvereinbarungen. 

 Sie/er unterstützt bei der Entlassungsvorbereitung, bietet Hausbesuche nach der 
Entlassung an und steht für eine Übergangsbegleitung zur Verfügung.  

 
Teambezogene Aufgaben:  
 

 Sie/er trägt zu einer gesundheitsfördernden Atmosphäre in der 
Organisationseinheit bei. 

 Sie/er kooperiert mit allen anderen Mitarbeiter*innen des multiprofessionellen 
Behandlungsteams sowie weiteren relevanten Akteuren außerhalb der 
Organisationseinheit. 

 Sie/er zeigt Offenheit und Bereitschaft, Veränderungen konstruktiv mit zu 
gestalten und zu tragen. 

 Sie/er nimmt an Mitarbeitenden- und Teambesprechungen (z. B. Übergaben, 
Teamsitzungen, Behandlungsplanungskonferenzen) teil. 

 
Betriebsbezogene Aufgaben:  
 

 Sie/er ist mitverantwortlich für den ökonomischen, ökologischen und 
sachgerechten Umgang von Arbeitsmaterial. 

 Sie/er beachtet bestehende gesetzliche Regelungen in Bezug auf Hygiene, 
Datenschutz und die sonstigen in den Rundverfügungen und Dienst- und 
Verfahrensanweisungen geregelten Maßnahmen/Anforderungen. 

 Sie/er ist verpflichtet, alle wichtigen Veränderungen und Beobachtungen, bezogen 
auf Patient*innen und deren Umfeld, an Kolleg*innen sowie an die Vorgesetzten 
weiter zu leiten. 

 
Fort- und Weiterbildung:  
 

 Sie/er bringt wertvolles Erfahrungswissen in Aus- und Fortbildungen ein. 
 Sie/er bringt die Bereitschaft mit zur konzeptionellen Weiterentwicklung 

bestehender Angebote sowie die Entwicklung eigener, EX-IN basierter Angebote. 
 Sie/er bringt die Bereitschaft zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen im 

Rahmen der individuellen Personalentwicklung mit.  
 Sie/er nimmt an Supervisionen, Behandlungsteambesprechungen sowie 

Fallbesprechungen teil.  
 
Gremienaufgaben: 
 

 Sie/er unterstützt z. B. projektbezogene Treffen, Ethikkomitee, Beiräte, 
Besuchskommissionen. Dabei kann sich die Arbeit in Gremien neben klinikinternen 
Schwerpunkten auch auf die Ebene des LVR-Klinikverbunds beziehen.  

 Sie/er arbeitet bei Bedarf eng mit Kooperationspartnern im Sozialraum zusammen.  
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Beispiel einer Stellenausschreibung für Genesungsbegleitende im LVR-Klinikverbund  
 

Genesungsbegleiterin / Genesungsbegleiter 
(m/w/d) 
 
für die LVR-Klinik xxx, Abteilung xxx 
 
Stelleninformationen 

Standort:  

Befristung:  

Arbeitszeit: Vollzeit oder Teilzeit 

Vergütung:  

Kontaktinformationen 

Ansprechperson:  

Telefon:  

 

Bewerbungsfrist:  

 
Ihre Aufgaben 

 Eigenständige Gestaltung der Kontakte mit Patient*innen in Zusammenarbeit mit 
dem multiprofessionellen Behandlungsteam 

 Unterstützung bei der Krisenintervention, der Erarbeitung wirksamer 
Copingstrategien und ein positives Selbstwirksamkeitsgefühl 

 Begleitung der Patient*innen bei alltäglichen Aktivitäten und Unterstützung bei 
der Tagesstrukturierung sowie Freizeitgestaltung, (z. B. bei Alltagsaufgaben, 
Spaziergänge, gemeinsames Essen, Wahrnehmung des Behandlungsangebotes) 
unter Berücksichtigung von sozialen und kulturellen Aspekten  

 Mitwirken als Teil des multiprofessionellen Behandlungsteams bei der Gestaltung 
und Umsetzung eines Recovery- und Empowerment-orientierten therapeutischen 
Klimas und entsprechenden Konzepten 

 Milieugestaltung  
 Fürsprache für die Patient*innen 
 Übersetzende, vermittelnde Rolle zwischen Team und Patient*in und umgekehrt  

 
Ihr Profil 

Voraussetzungen für die Besetzung: 
 eine erfolgreich abgeschlossene und zertifizierte einjährige EX-IN Ausbildung 

("experienced involvement") zur/zum Genesungsbegleiter*in  
 

 
Wünschenswert sind: 

 Praxiskompetenz zur Alltagsbegleitung  

 Reflexionsvermögen in Bezug auf die besondere Rolle im multiprofessionellen 
Team mit besonderer Schnittstellenfunktion zum Patienten in Ergänzung zu den 
anderen Professionen  

 Bereitschaft zur konzeptionellen Weiterentwicklung bestehender Angebote sowie 
die Entwicklung eigener EX-IN basierter Angebote 

 Gute Selbstmanagementfähigkeiten und Fähigkeit zur Selbstreflexion 

 Fähigkeit, sich aktiv in verschiedene Kontexte (Patientenkontakt, Team etc.) 
einzubringen  
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 Wissen über und Anwendung von Kommunikationskompetenzen (z.B. aktives 
Zuhören, empathische und personenzentrierte Beziehungsgestaltung)   

 Moderation von Gruppenangeboten auch im Tandem mit anderen professionellen 
Behandler*innen 

 Bereitschaft zur kontinuierlichen Teilnahme an Team- und Fallsupervisionen sowie 
an regelmäßigen Fortbildungen  

 Bereitschaft zum Einbringen von Erfahrungswissen in Konzepte, Teamprozesse 
sowie Aus- und Fortbildung 

 

Wir bieten Ihnen 

 Moderne, attraktive und familienfreundliche Arbeitsbedingungen zur Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf          

 Die üblichen Sozialleistungen für den öffentlichen Dienst    
 Ein umfangreiches Fortbildungsangebot      
 Betriebliche Zusatzversorgung zur Alterssicherung im Tarifbereich   
 Betriebliche Gesundheitsförderung und Sozialberatung    
 Freier Eintritt in die LVR-Museen  
 Etc.  

 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Sie werden gemäß 
Landesgleichstellungsgesetz NRW bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen.  
 

Bewerben Sie sich jetzt! 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen gerne mit Angaben zu Ihren 
Gehaltsvorstellungen bis zum xx.xx.xxxx an die E-Mail-Adresse:  
 
oder schriftlich an: 
  
Aus Gründen des Umweltschutzes bitten wir, auf die Benutzung von Klarsichthüllen und 
Bewerbungsmappen zu verzichten. 
 
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung in deutscher Sprache Anschreiben, Lebenslauf, 
Nachweise über den Ausbildungs-/ Studienabschluss und Arbeitszeugnisse bzw. 
dienstliche Beurteilungen bei. Falls Sie Ihren Studienabschluss im Ausland erlangt 
haben, fügen Sie bitte auch eine Zeugnisbewertung der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) bei. Weitere Informationen hierzu entnehmen 
Sie bitte der Internetseite www.kmk.org/zab. 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 
19.000 Beschäftigten für die 9,7 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, 
zehn Kliniken, 20 Museen und Kultureinrichtungen, vier Jugendhilfeeinrichtungen, dem 
Landesjugendamt sowie dem Verbund Heilpädagogischer Hilfen erfüllt er Aufgaben, die 
rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger 
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für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. 
„Qualität für Menschen“ ist sein Leitgedanke. 
 
Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen 
sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland 
gestalten gewählte Mitglieder aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.  
 
Das LVR-Klinikum XXX … weitere klinikspezifische Informationen.  
 
Mehr Informationen über den LVR und das LVR-Klinikum xxx finden Sie unter www.lvr.de 
und „Homepage der entsprechenden Klinik“.  
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Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/1646

öffentlich

Datum: 05.05.2023

Dienststelle: Fachbereich 31

Bearbeitung: Frau Czeremnych

Krankenhausausschuss 4 
Bau- und Vergabeausschuss

10.05.2023 
24.05.2023

Beschluss 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

LVR-Klinik Bedburg-Hau 
Energetische Sanierung (Ersatz der Blockheizkraftwerke) 
hier: Durchführungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Planung und der indizierten Kostenberechnung in Höhe von ≈ 10.667.000,- € für den 
Ersatz der Blockheizkraftwerke in der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird gemäß Vorlage Nr. 
15/1646 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme: 10.667.000,- €

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: PG 

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung 

A l t h o f f
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Zusammenfassung 

 

Der Krankenhausausschuss 4 hat in seiner Sitzung am 15.11.2017 der Vorlage Nr. 14/2275 

zugestimmt und den Grundsatzbeschluss gefasst. Die Verwaltung wurde mit der Planung 

der energetischen Sanierung der Blockheizkraftwerke (BHKW) in der LVR-Klinik Bedburg-

Hau beauftragt. 

 

Für den Standort Bedburg-Hau wurde im Rahmen einer Energiekonzeptstudie festgestellt, 

dass wesentliche, zu Beginn der 1990-er Jahre errichtete Teile der Energiezentrale am Ende 

der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angelangt sind. Darüber hinaus hat sich, aufgrund 

diverser in der Zwischenzeit durchgeführter Sanierungsmaßnahmen an den Klinikgebäuden, 

der Energiebedarf insgesamt stark verringert.  

Die zentrale Wärme- und Stromerzeugung ist daher an den tatsächlichen Bedarf 

anzupassen. 

 

Die vorliegende Entwurfsplanung mit Kostenberechnung beläuft sich aufgerundet auf ca.  

10.667.000 € Gesamtinvestition inkl. BKI-Steigerung und BPS. 

 

Die prognostizierte Baukostenindexsteigerung (BKI) bis zum Vergabezeitpunkt wurde mit 

25 % bezogen auf die Kosten für Bauleistungen (KG 200 – KG 700) angesetzt.  

 

Der Planung und der indizierten Kostenberechnung in Höhe von ≈ 10.667.000 € für den 

Ersatz der Blockheizkraftwerke in der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird gemäß Vorlage Nr. 

15/1646 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/1646: 

 
LVR-Klinik Bedburg-Hau  

Energetische Sanierung (Ersatz der Blockheizkraftwerke)  

hier: Durchführungsbeschluss 

 

1. Dienstliche Veranlassung  

 

Der Krankenhausausschuss K4 hat in seiner Sitzung am 15.11.2017 der Vorlage Nr. 

14/2275 zugestimmt und den Grundsatzbeschluss gefasst. Die Verwaltung wurde mit der 

Planung der energetischen Sanierung der Blockheizkraftwerke (BHKW) in der LVR-Klinik 

Bedburg-Hau beauftragt.  

 

 

2.  Allgemeines  

 

Für den Standort Bedburg-Hau wurde im Rahmen einer Energiekonzeptstudie festgestellt, 

dass wesentliche, zu Beginn der 1990-er Jahre errichtete Teile der Energiezentrale am 

Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angelangt sind. Darüber hinaus hat sich, 

aufgrund diverser in der Zwischenzeit durchgeführter Sanierungsmaßnahmen an den 

Klinikgebäuden, der Energiebedarf insgesamt stark verringert.  

Die zentrale Wärme- und Stromerzeugung ist daher an den tatsächlichen Bedarf 

anzupassen. 

 

 

3.  Bisherige Planungsschritte und Historie 

 

Die von der Klinik zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden ausgewertet, auf ihrer 

Grundlage die Vorplanung erstellt und genehmigt. Im Zuge der Vorplanung war eine 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt worden. Diese ergab, dass die Variante mit drei 

BHKW-Modulen je ein Megawatt (MW) die wirtschaftlichere sei.  

 

Die Entwurfsplanung wurde mit der Klinik abgestimmt und im September 2020  

fertiggestellt. Anschließend wurde die Kostenberechnung erstellt, welche eine Erhöhung 

gegenüber der genehmigten Kostenschätzung aufwies, sodass Möglichkeiten zur 

Kostenoptimierung untersucht wurden. 

 

Durch die, Ende des Jahres 2020 in Kraft getretenen, Änderungen im KWK-Gesetz werden 

BHKW-Anlagen ab ein MW ab dem 01.06.2021 für die Einspeisung und Vergütung von 

Strom nicht mehr ausreichend gefördert. Es gibt z.B. für diese Anlagen keine festen  

Fördersätze mehr, sondern der Betreiber muss sich für die KWK-Zuschlagszahlung 

präqualifizieren. Die feste Fördergrenze wurde dagegen für Module bis 500 kWel 

heruntergesetzt. Somit waren die in der Entwurfsplanung ursprünglich geplanten Module 

je ein MW nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Das hatte zur Folge, dass die Module kleiner 

geplant wurden. Im Ergebnis werden 4 BHKW mit je 499 kWel errichtet. 

Mit der Umsetzung der Maßnahme wird sichergestellt, dass die 2MW-Grenze für die 

Stromeigenproduktion nicht überschritten wird und damit die stromsteuerrechtlichen 

Anforderungen an den LVR reduziert werden.    
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Die geplante Ertüchtigung der Mittelspannungsanlage, sowie die Netzersatzanlage, die im 

Umfang der bisherigen Planung enthalten waren, wurden aus dem Planungsumfang von 

Dez. 3 in Absprache mit der Klinik herausgenommen. 

Die notwendige Ertüchtigung der Mittelspannungsanlage, sowie die Errichtung einer 

Netzersatzanlage setzt die Klinik in Eigenregie um. 

Die Planung wurde in den Leistungsphasen (LP) 2 und 3 (Vorplanung und Entwurf) in Teilen 

wiederholt und fertiggestellt. 

 

 

4. Entwurfserläuterung  

 

Technik 

Es werden vier neue BHKW-Module je ca. 499 kWel inkl. sämtlicher Subsysteme (z.B. 

Schmierölanlage, Gemischtkühlkreis, Abgasreinigungs-Anlage, Steuerung etc.) und 

Verkabelung geplant. 

 

Die neuen BHKW-Module werden an den veränderten Wärmebedarf angepasst. 

Die stromgeführte Betriebsweise wird auf eine wärmegeführte Betriebsweise umgestellt. 

 

Zur Verbesserung der Anlagenhydraulik werden die BHKW über entsprechend große 

Heizungs-Pufferspeicher in die Gesamtanlage eingebunden.  

Die Wärmespeichereinbindung erfolgt parallel zum Wärmenetz/BHKW/Kessel.  

 

Da sich die Anzahl der BHKWs zur Vorplanung geändert hat und die gesetzlichen und 

technischen Vorgaben an BHKW-Anlagen gegenüber den alten BHWKs verschärft wurden, 

gibt es höhere Anforderungen an die Technik.  

 

Die Mittelspannungsschaltanlage der BHKW-Anlage wird angepasst. 

Die Niederspannungsschaltanlage der BHKW-Anlage mit den Leistungsabgängen zur 

Niederspannungshauptverteilung/Kraftwerk wird erneuert. 

 

Die BHKW-Anlage erhält eine neue übergeordnete Steuerung und ein übergeordnetes 

Prozessleitsystem.  

 

Die Energieerzeugungen und die Verbräuche werden messtechnisch erfasst und 

dokumentiert.  

Anhand der Messergebnisse ist über geeignete Softwareprogramme die Betriebsweise der 

Energieerzeugung zu optimieren (Energiemanagementsystem).  

 

Objektplanung / Statik 

Im Bestand werden neue Durchbrüche in Innen- und Außenwänden erstellt. 

Die großflächigen Öffnungen für die Lüftungstechnik im Bestands-Mauerwerk müssen 

statisch durch Abfangungen und Einbauten ertüchtigt werden. Die alten Fundamente der 

BHKW können nicht weiter genutzt werden und müssen an anderer Stelle errichtet werden. 

Für die neu zu errichtenden BHKW-Module wird die vorhandene Stahlbühne in großen 

Teilen erhalten, ein neuer Treppenaufgang wird errichtet. 

 

Im Zuge der Planung stellte sich heraus, dass die Fundamente des Schornsteines erneuert 

werden müssen.  
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Für die von der Klinik zusätzlich beauftragte Planung der Niederspannungshauptverteilung  

wird ein separater Raum für die Anlage sowie die technischen Nebengewerke errichtet. 

Durch die jetzt höheren Schallschutzanforderungen muss die Bestandsschallschutzdecke  

durch eine neue Schallschutzdecke ersetzt werden. 

 

Außenanlagen 

Es werden neue Fundamente für die Wärmespeicher und den Schornstein benötigt. 

Wegen der erforderlichen Tankgröße wird im vorderen Bereich des Gebäudes eine 

Betankungsfläche für Harnstoff (Adblue) errichtet. Dieser wird zur Reinigung des Abgases 

benötigt. 

Die Rampe zum BHKW-Haus wird auf Wunsch der Klinik geändert.   

Die schräge Beton-Rampe zum Einbringen der BHKW-Module wird durch eine anfahrbare 

Laderampe ersetzt. 

 

Es wurde im Zuge der weiteren Planung ein Schadstoffgutachten erstellt. Auf Grund der 

Untersuchungen erhöhen sich die Kosten bei der Demontage der Anlagentechnik.  

Die Niederspannungshauptverteilung der BHKW-Anlage wird nun wegen des  

fortgeschrittenen Alters insgesamt neu errichtet.          

   

Die Baunebenkosten erhöhen sich wegen der in Teilen wiederholten Planung in den  

LP2 und LP3 und wegen der Beauftragung von weiteren Gutachtern (z.B. Brandschutz, 

Schallschutz und Schornsteinberechnung, Schadstoffgutachten) und einen 3D-Scan. 

  

 

5. Richtlinien und Vorgabe  

 

- Baureinigungs- und bauunterhaltungsfreundliches Bauen  

Die Vorgaben des baureinigungs- und bauunterhaltungsfreundlichen Bauens sind in 

dieser Maßnahme nicht anwendbar und somit nicht zu berücksichtigen. 

 

- Barrierefreiheit  

Die Belange von Menschen mit Behinderung, auf der Grundlage der DIN 18040-1, 

sind bei dieser Maßnahme nicht zu berücksichtigen.  

 

- Ökologisches Bauen  

Die Vorgaben des ökologischen Bauens sind in dieser Maßnahme nicht anwendbar 

und somit nicht zu berücksichtigen. 

 

 

6. Ökologische Betrachtung der Varianten zur Brennstoffversorgung 

 

Durch den Ersatz der alten BHKW durch moderne BHKW wird der CO2-Ausstoss reduziert 

und der Primärenergiebedarf hinsichtlich elektrischer Energie zum Teil über die BHKW 

gedeckt. Aus Gründen des Klimaschutzes soll der Bezug von Erdgas vermieden werden. 

Zur Festlegung der erforderlichen Primärenergie hat die Verwaltung folgende Varianten 

untersucht: 
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Biogasbezug vor Ort  

Gas aus Biomasse (Energiepflanzen, Gülle, Grünschnitt, Bioabfälle) ist bei der Erzeugung 

von Energie und Wärme CO2 neutral. 

Grundsätzlich können BHKW mit Biogas betrieben werden, die Motorkonfiguration muss 

dann dementsprechend ausgeschrieben werden. 

Nach Recherchen gibt es keine Biogasanlage in der benötigten Größenordnung vor Ort.  

Somit kommt diese Variante nicht zum Tragen. 

 

Bio-(Erd)gasbezug vom Gas-Versorger     

Es besteht die Möglichkeit Biogas vom Energieversorger zu beziehen.  

Gasversorger, die Biogas anbieten, tun dies meistens in einem variierenden 

Mischverhältnis. Dabei wird das herkömmliche Erdgas teilweise oder vollständig durch 

Biogas ersetzt. Die Verbrennungs-Effektivität von konventionellem Erdgas und nachhaltig 

produziertem Biogas ist aufgrund des sich entsprechenden Methangehaltes gleich. 

Bei einem Biogastarif wird das Biogas über das herkömmliche Gasnetz geliefert, 

es bedarf bei dieser Variante keine Anpassung des BHKW-Motors. 

Biogas ist derzeit am Energiemarkt in der Größenordnung wie es in Bedburg-Hau benötigt 

wird, nicht verfügbar. Sollten sich die Rahmenbedingungen (Preis und Verfügbarkeit) 

hinsichtlich Bio-Erdgas am Energiemarkt entspannen, kann dieses ohne Anpassung der 

BHKW-Anlage eingesetzt werden.  

 

Naturgasbezug vom Gas-Versorger     

Bei Naturgas oder Klima-Erdgas bieten Gasversorger in einem Klimatarif normales, fossiles 

Erdgas an, bei dem die CO2-Emissionen, die beim Heizen entstehen durch Investitionen 

in Klimaschutzprojekte oder den Kauf von Emissionszertifikaten durch den Versorger rein 

rechnerisch ausgeglichen werden. 

Nachteile: 

Im Vergleich zu Biogas aus 100 Prozent Biomasse schlechter, da die CO2-Kompensation 

nur rein rechnerisch stattfindet. 

Vorteile: 

Weil Klimatarife fossiles Erdgas mit Kompensationsmaßnahmen sind, können sie günstiger 

sein als echtes Biogas. 

Die CO2-Kompensation eliminiert rein rechnerisch die CO2-Emissionen von Klima-Erdgas, 

im Vergleich zu Erdgas ist das also deutlich klimafreundlicher. 

 

Bezug von BIO-LNG mit Tankanlage vor Ort 

Biogenes Flüssiggas wird zu 100 Prozent aus organischen Rest- und Abfallstoffen sowie 

nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und unterscheidet sich in seiner chemischen 

Zusammensetzung nicht von konventionellem Flüssiggas. 

Die CO2-Ersparnis beträgt 40 bis ca. 90%, je nach Rohstoffeinsatz bei der Herstellung. 

Das biogene Flüssiggas wird in den Niederlanden hergestellt und auf dem Schiffsweg nach 

Deutschland (Duisburg) befördert, von dort aus mit der Bahn an Flüssigkeitsverteilzentren 

verteilt und zum Verbrauche mittels Tanklastwagen geliefert. 

Der Vertrieb erfolgt über ein Massenbilanzierungssystem (Anteil Flüssiggas/Bio-Flüssiggas 

variiert). 

Für die Nutzung von Bio-LNG müssen zusätzlich doppelwandige Tankanlagen für die 

Bevorratung errichtet werden, die genehmigungsfähig sind.  

Die Belieferung mit Bio-LNG, sowie die Errichtung einer solchen Tankanlage wurde beim 

Anbieter (PrimaGas in Krefeld) angefragt.  

https://utopia.de/ratgeber/klimaschutzprojekte-was-koennen-sie-fuers-klima-tun/
https://utopia.de/ratgeber/emissionshandel-so-funktioniert-der-handel-mit-den-co2-zertifikaten/


6 

Der Anbieter kann aktuell und in naher Zukunft die Mengen an Bio-LNG, wie diese für den 

Betrieb der BHKW notwendig sein werden sind nicht zusichern.  

 

Betrieb von Erdgas mit Beimischung von Wasserstoff  

In Zukunft streben die Versorger an, dem Erdgas bis zu 25% Wasserstoff beizumischen. 

Prinzipiell sind die BHKW in der Ausführung H2ready geplant, das bedeutet, das wie 

beschrieben Wasserstoff dem Erdgas bei gleichbleibendem Motor beigemischt werden kann 

und somit weniger Gas benötigt würde.  

 

Ein reiner Betrieb der BHKW mit Wasserstoff ist nicht möglich, da die technische 

Entwicklung der Erzeugung von Wasserstoff im großen Umfang noch nicht ausgereift ist. 

Es gibt zwar kleinere Pilotprojekte, aber marktreife Anwendungen werden frühestens in  

15 Jahren erwartet. 

 

 

7. Vorschlag der Verwaltung 

 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Entwurfsplanung erstellt.  

Den vier geplanten BHKW-Modulen a 499 kWel wurde eine Kesselanlage mit zwei 

Gaskesseln a 1250 kWel  gegenübergestellt. 

 

Da es am Standort Bedburg-Hau derzeit und für die nächsten Jahre keine Alternative zum 

Bezug von Erdgas gibt, wurden in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei beiden Varianten   

zusätzlich zum Bezug von fossilem Erdgas der Bezug von Klima-Erdgas betrachtet. 

 

Die geplante BHKW-Module sind gegenüber einer Kesselanlage wirtschaftlich, was damit 

zusammenhängt, dass den Investitionskosten jährliche Stromerlöse aus Eigennutzung, 

Lieferung an Letztverbraucher und Netzeinspeisung incl. KWKG-Förderung (Kraft-Wärme-

Gesetz-Förderung) gegenüberstehen. 

Der Austausch der BHKW-Module ist alternativlos und schnellstmöglich zu realisieren, da 

die vorhandenen seit Jahren abgängigen BHKW jährlich erheblich Unterhalts- und 

Reparaturkosten verursachen. Mittelfristig kämen die beiden nachfolgenden Alternativen 

technisch in Betracht: 

 

 Der Bezug von Klima-Erdgas ist gegenüber dem Bezug von fossilem Erdgas 

ebenfalls wirtschaftlich darstellbar.  

Es müsste allerdings vor der Beschaffung energierechtlich geklärt werden, ob die 

CO2-Kompensation des Versorgers mit dem schon z.Zt. durch die Klinik betriebenen 

Erwerb von CO2 Zertifikaten verrechnet werden kann.  

 

 Der Biogasbezug vom Netzversorger ist eine technisch realisierbare Alternative. 

Zusätzliche Kosten für Tankanlagen usw. fallen nicht an. Die zukünftige Beschaffung 

richtet sich nach der jeweiligen Marktsituation. Wie bereits vorausgehend erwähnt, 

konnte aktuell aber keine Lieferzusage am Markt erzielt werden.  
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8. Ausführungszeitraum  

 

Unmittelbar nach Erteilung des Durchführungsbeschlusses erfolgt die 

Genehmigungsplanung und im Anschluss die Ausführungsplanung.  

Die Ausführung der Maßnahme ist ab Dezember 2024 bis Mitte 2026 geplant. Bis zu diesem 

Zeitpunkt sollen zwei BHKW ans Netz gehen. 

Die beiden weiteren BHKW werden wegen der KWK-Förderung in Abstand von jeweils 

einem Jahr installiert. 

 

9. Beteiligung von externen Stellen 

 

Keine. 

 

10. Internes Beteiligungsverfahren  

 

Die Entwurfsplanung wurde mit der LVR-Klinik Bedburg-Hau und dem Fachbereich 83 

abgestimmt. 

 

11. Kosten  

 

Die Grobkostenschätzung des Grundsatzbeschlusses aus dem Jahr 2017 betrug 

3.500.600,00 €. 

Durch die Fortschreibung der weiterführenden Planung wie unter Punkt 4 erläutert, ergibt 

sich ein deutlich erweiterter Leistungsumfang, der auch die Rahmenbedingungen der 

aktuellen Förderbestimmung inkludiert.  

Die Kosten der Entwurfsplanung belaufen sich auf 10.666.792,69 €. 

Die Kostenberechnung enthält einen Aufschlag von 10 % als Reserve für Bauen im Bestand 

und einen Aufschlag von 25 % für die pauschalierte, weitere Baupreissteigerung sowie 

BPS-Kosten in Höhe von rund 514.800 €. 

 

12. Finanzierung  

 

Die Maßnahme wird aus Mitteln der Klinik realisiert.  

Die Maßnahme wird ca. zur Hälfte vom Land NRW Bereich Maßregelvollzug gefördert. 

 

13. Beschlussvorschlag  

 

Der Planung und der indizierten Kostenberechnung in Höhe von ≈ 10.667.000,- € für den 

Ersatz der Blockheizkraftwerke in der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird gemäß Vorlage Nr. 

15/1646 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt. 

 

Im Auftrag 

 

S t ö l t i n g 



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/1663

öffentlich

Datum: 28.04.2023

Dienststelle: Fachbereich 83

Bearbeitung: Herr Krüger

Krankenhausausschuss 3 
Krankenhausausschuss 2 
Krankenhausausschuss 4 
Krankenhausausschuss 1 
Gesundheitsausschuss

08.05.2023 
09.05.2023 
10.05.2023 
11.05.2023 
12.05.2023

Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) - 
Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im LVR-Klinikverbund

Kenntnisnahme:

Die Ausführungen gemäß der Vorlage Nr. 15/1663 werden zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i
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Zusammenfassung 

 

Die Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) ist bereits seit 

mehr als drei Jahren in Anwendung. Trotz großer Bemühungen um einen Personalaufbau 

ist eine überwiegende Anzahl an Psych-Krankenhäusern bundesweit noch nicht in der 

Lage, die Mindestvorgaben für den Personaleinsatz zu jeder Zeit, an jedem Standort und 

in jeder Berufsgruppe zu erfüllen. Im Vergleich zur Psych-PV, die bis 2019 die 

Personalausstattung in der Psychiatrie normiert hat, muss der Personaleinsatz nach PPP-

RL auf kleinteiligen Ebenen verbindlich nachgewiesen werden. Zur jederzeitigen Erfüllung 

auf allen Ebenen ist ein erheblicher zusätzlicher Personalaufbau erforderlich. Aus 

fachlicher Sicht wird weiterhin große Kritik geäußert, dass sich die an veralteten 

Strukturen orientierten Untergrenzen in der Praxis nicht umsetzen lassen. 

So bestand die Erwartung, dass anlässlich der breiten Erfüllungsschwierigkeiten der 

Umsetzungszeitplan verschoben und die Richtlinie in wesentlichen Punkten verändert 

wird. Mit Änderungsbeschluss vom 15.09.2022 wurden die angekündigten Sanktionen um 

ein weiteres Jahr verschoben (ab 2024). Der ab 2024 erforderliche Erfüllungsgrad wurde 

für zwei Jahre auf 95% gesenkt. Weitere Veränderungen wurden vorgenommen, die 

Praxisprobleme zwar teilweise anerkennen, allerdings nicht grundsätzlich beheben. Auch 

Anpassungen ab 2024 wurden bereits beschlossen, wie z.B. die Regelung von 

Mindestvorgaben für den pflegerischen Nachtdienst.  

Ab 2023 wird die Richtlinie zusätzlich dadurch verschärft, dass in hohem Umfang 

Prüfungen durch den Medizinischen Dienst (MD) erfolgen werden. Das bevorstehende 

Prüfverfahren wird in den Kliniken einen völlig neuen Dokumentations- und 

Verfahrensaufwand erzeugen. Gleichzeitig zeichnen sich in den Budgetverhandlungen 

Streitpunkte über die zur jederzeitigen Erfüllung erforderliche Personalausstattung ab.  

Mit fortschreitender Wirksamkeit und in Hinblick auf existenzbedrohende Sanktionierung 

wird die PPP-RL einen verändernden Einfluss auf die psychiatrische und psychosomatische 

Versorgung haben. Eine Reduktion von stationärer Behandlung scheint unausweichlich. 

Alternative Behandlungs- und Versorgungsansätze bieten Möglichkeiten effektiven 

Einsatzes der begrenzten Personalressourcen. Werden diese – unterstützt durch die 

Kostenträger sowie den sozialgesetzlichen Rahmen – konsequent umgesetzt, bestehen 

trotz fehlanreizender Ausgestaltung der Richtlinie Chancen die Versorgung zu verbessern.  

Im LVR-Klinikverbund wurde, nicht zuletzt durch die steigenden Anforderungen der PPP-

RL, ein Strategiewechsel in der Leistungs- und Angebotsplanung beschlossen. Die Vorlage 

Nr. 15/1313 (Stresstest LVR-Kliniken) beschreibt einen Ausbau nicht-stationärer, 

sektorenübergreifender und aufsuchender Behandlungsangebote. Zur Erfüllung der hohen 

Qualitätsanforderungen in der (verringerten) stationären Versorgung ist das ein zentraler 

Baustein. Zusätzlich sind im LVR-Klinikverbund – neben weiterer Personalgewinnung – 

Steuerungsprozesse im Sinne der PPP-RL zu implementieren. Bis zum nächsten 

Jahreswechsel sollen in einem intensiven Prozess zwischen Kliniken und Verbundzentrale 

– unter Beteiligung der Arbeitnehmer*innenvertretung – erforderliche Strukturen und 

Prozesse zur Steuerung der PPP-RL implementiert werden.  

So wird die PPP-RL bekannte Abläufe, Strukturen und Prozesse in der Behandlung und 

Versorgung verändern. In einem transparenten, partizipativen und motivierenden Prozess 

bestehen darin allerdings auch Chancen zu deren Verbesserung.  

  



2 

Begründung der Vorlage Nr. 15/1663: 

 

Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) 

- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im LVR-Klinikverbund 

 

Inhalt 

1 Grundlagen und bisherige Entwicklung der PPP-RL 

2 Aktuelle Entwicklungen 

2.1 Richtlinienänderungen ab 2023/2024  

2.2 Prüfverfahren nach MD-Qualitätskontrollrichtlinie 

2.3 Finanzierung des Personalbedarfs nach PPP-RL   

3 Auswirkungen der PPP-RL auf die Psych-Versorgung  

4 Herausforderungen im LVR-Klinikverbund durch die PPP-RL 

 

 

1 Grundlagen und bisherige Entwicklung der PPP-RL 

Die Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) regelt als 

Qualitätsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) verbindliche Vorgaben 

über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik 

mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal. Ihre gesetzliche 

Grundlage hat sie in § 136a Abs. 2 Satz 2 SGB V. Die PPP-RL ist zum 01. Januar 2020 in 

Kraft getreten und wurde in den Jahren 2020, 2021 und 2022 turnusmäßig 

weiterentwickelt.  

Geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der Versorgung sieht die Richtlinie in 

der Sicherstellung einer jederzeitigen, patient*innenbezogenen Verfügbarkeit von 

Personal aller Berufsgruppen an allen Standorten. Dafür regelt sie kleinteilig 

nachzuweisende Mindestvorgaben – im Sinne von Untergrenzen, die nicht unterschritten 

werden dürfen. Damit unterscheidet sich die Regelung deutlich von der Psychiatrie-

Personalverordnung (Psych-PV), die bis einschließlich 2019 die Bemessung für das 

jahresdurchschnittlich und berufsgruppenübergreifend einzusetzende Personal 

vorgegeben hat.  

Zwar baut die PPP-RL weiterhin auf der Grundsystematik der Psych-PV auf – sie definiert 

Minutenwerte pro Patient*in pro Woche nach Behandlungsbereichen und  

Berufsgruppen -, setzt aber die Einhaltung von Mindestvorgaben in erhöhtem Umfang 

und auf gänzlich neuen Ebenen voraus:  
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- Die Mindestvorgaben sind grundsätzlich jederzeit zu erfüllen (im Nachweis: 

quartalsweise). Eine vollstationäre oder teilstationäre Behandlung der 

Patient*innen ist nur zulässig, wenn die verbindlichen Mindestvorgaben erfüllt 

sind (§ 2 Abs. 2 PPP-RL). Gleichzeitig ist nicht definiert, wieviel Personal zur 

jederzeitigen Erfüllung benötigt wird (Streitpunkt Budgetverhandlung). 

 

- Die Minutenwerte pro Patient*in pro Woche wurden erhöht. So wurde z.B. der 

(Mindest-)Bedarf an Pflege für die Intensivbehandlung um 10% in der 

Erwachsenenpsychiatrie erhöht. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden 

die Minutenwerte aller Berufsgruppen um 5% erhöht. Der erforderliche Einsatz 

von Psycholog*innen bzw. Psychotherapeut*innen wurde deutlich erhöht. Für 

die Psychosomatik werden erstmals verbindliche Mindestvorgaben festgelegt.  

  

- Der Personaleinsatz ist nicht mehr in umgesetzten Stellen bzw. Vollkräften 

(VK) nachzuweisen, sondern über die stations- bzw. patient*innenbezogene 

Anwesenheit in Stunden – sog. Vollkräftestunden (VKS). Abwesenheitszeiten 

(z.B. Urlaub, Krankheit, Feiertage) oder nicht direkt patient*innenbezogene 

Tätigkeiten (z.B. Leitungstätigkeiten, Fortbildung, Beauftragtenwesen, 

Personalrat) sind hierbei nicht zu berücksichtigen und gesondert vorzuhalten.  

 

- Die Erfüllung der Mindestvorgabe ist für jede der sechs PPP-RL Berufsgruppen 

(Ärzt*innen, Psycholog*innen, Pflegefachkräfte, Spezialtherapeut*innen, 

Bewegungstherapeut*innen, Sozialdienst) einzeln nachzuweisen. Zuvor war 

nur die Gesamt-Personalbesetzung über alle therapeutisch-pflegerischen 

Berufsgruppen relevant. 

 

- An allen Standorten und Fachabteilungen muss jeweils die Einhaltung der 

Mindestvorgaben nachgewiesen werden. Mit den dezentralen Einrichtungen der 

LVR-Kliniken sind das unter Umständen sehr kleine Einheiten.  

 

- Nur einer Station (oder Tagesklinik) zugeordnetes Personal ist per Definition 

für die PPP-RL Nachweisführung relevant. Stationsübergreifend eingesetztes 

Personal ist nur über Umwege zurechenbar. 

 

- (Sanktionsbehaftet) Nachzuweisen sind die erforderlichen Anwesenheitszeiten 

für jedes Quartal (statt im Jahresdurchschnitt). Teilweise muss ergänzend ein 

stations- und monatsbezogener Nachweis erfolgen. 

 

- Bei Nicht-Erfüllung sieht die Richtlinie schwerwiegende Sanktionen vor, bis hin 

zum Wegfall des Vergütungsanspruchs in Abhängigkeit vom Umfang der 

Unterschreitung je Berufsgruppe.      

 

Mit der PPP-RL wurden für die Psychiatrie und Psychosomatik – in einem bislang 

unbekannten Detailierungsgrad sowie einer existenziellen Verbindlichkeit – Vorgaben 

über den Einsatz von Personal in Abhängigkeit von den jeweils zu behandelnden 

Patient*innen geschaffen. Die Auswirkungen dieser Qualitätsvorgaben und deren 

Eignung, die psychiatrische und psychosomatische Versorgung zu verbessern (oder sogar 

zu verschlechtern) werden fachlich breit diskutiert. Unstreitig ist: Die Krankenhäuser, die 

perspektivisch nicht in der Lage sein werden, die verbindlichen Mindestvorgaben zu 
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erfüllen, werden ihren Versorgungsauftrag nicht mehr oder nur noch in geringerem 

Umfang erfüllen können.  

Gleichzeitig können auch im vierten Anwendungsjahr der Richtlinie, eine überwiegende 

Anzahl der Krankenhäuser die Mindestpersonalvorgaben nicht in jedem Quartal, in jeder 

Berufsgruppe und an jedem Standort erfüllen. Schon für das Nachweisjahr 2021 

vermeldete der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen in einer 

Pressemitteilung: „Nur knapp zwei Drittel der psychiatrischen Krankenhäuser halten 

Mindestvorgaben für Personal ein“ (GKV-SV, Berlin, 02.02.2023). Seitdem ist der 

erforderliche Umsetzungsgrad weiter gestiegen (2020/21: 85%, 2022/23: 90%, 

2024/24: 95%), sodass von noch weniger Einrichtungen ausgegangen werden kann, die 

in der Lage sind, die PPP-RL zu erfüllen.  

Die Gründe liegen in der Nachweissystematik für den Personaleinsatz, die sich nach 

Auffassung der Krankenhausträger in der Praxis nur abbilden ließe, wenn wesentlich 

mehr therapeutisches und pflegerisches Personal in allen Berufsgruppen beschäftigt wird. 

Die geschätzte Größenordnung liegt bei 15 – 20% Mehrpersonal im Vergleich zur Psych-

PV. Für große Krankenhäuser, wie die LVR-Kliniken, bedeutet dies einen notwendigen 

Zuwachs von jeweils mehreren Hundert Vollkraft-Stellen. Unter den Realitäten des 

zunehmenden Fachkräftemangels stellt dies eine kaum zu bewältigende Herausforderung 

dar. Weiterhin ist die vollständige Refinanzierung durch die Krankenkassen, mangels 

objektiver Personalbemessungsgrundlagen, unsicher. Gleichzeitig drohen – trotz 

mehrfacher Verschiebung – weiterhin scharfe Sanktionen bei Nicht-Erfüllung, die die 

Wirtschaftlichkeit der Häuser gefährden würden.  Die Umsetzung der PPP-RL hat damit 

für psychiatrische und psychosomatische Krankenhäuser eine zentrale Bedeutung und ist 

entscheidende Grundlage für die Entwicklung des Leistungsangebots und die zur 

Verfügung stehenden Ressourcen zur Erfüllung des Versorgungsauftrags.  

So sind die bislang jährlichen Veränderungen der Richtlinie sowie damit verknüpfter 

Regelungen von höchster Bedeutung. Die jüngsten Veränderungen werden im Folgenden 

dargestellt.  

 

2 Aktuelle Entwicklungen 

Angesichts der zuvor dargestellten Bedeutung der Mindestvorgaben sind auch die 

jährlichen Veränderungen der Richtlinie sowie damit verknüpfter Regelungen von 

höchster Bedeutung. Im Folgenden werden die jüngsten Veränderungen dargestellt. 

Zuletzt wurde die Richtlinie turnusmäßig zum 01.01.2023 verändert, weitere 

Veränderungen wurden bereits zum 01.01.2024 beschlossen. Gleichzeitig wurde das 

Verfahren zur Überprüfung der PPP-RL durch den Medizinischen Dienst festlegt. Beide 

Veränderungen haben wesentlichen Einfluss auf die Anforderungen zur Erfüllung der 

Richtlinie sowie den diesbezüglichen Aufwand in der Steuerung und Dokumentation.  

 

2.1 Richtlinienänderungen ab 2023/2024  

Der G-BA hat am 15.09.2022 einige Änderungen der PPP-RL beschlossen. Die 

Änderungen wurden erst im März 2023 endgültig wirksam, da das Bundesministerium für 

Gesundheit aufgrund von inhaltlichen und methodischen Rückfragen zuvor die 
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erforderliche Nicht-Beanstandung nicht erklärt hat. Die meisten Änderungen sind 

rückwirkend wirksam ab dem 01.01.2023, andere treten erst ab 2024 in Kraft. Damit ist 

zu vermuten, dass im laufenden Jahr (mit Wirkung zum Folgejahr) keine größeren 

Veränderungen vorgenommen werden. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst:  

Veränderungen des Zeitplans zur Umsetzung der PPP-RL  

Die Sanktionierung der Nicht-Erfüllung sowie einer nicht vollständigen Nachweisabgabe 

wurden erneut um ein Jahr verschoben. Ab dem 01.01.2024 soll die Sanktionsregelung 

nun mit erhöhtem Sanktionsfaktor von 1,7 wirksam werden. Damit werden alle fehlenden 

Einsatzstunden der Berufsgruppen mit Unterschreitung ins Verhältnis zur Mindestvorgabe 

gesetzt und um den Sanktionsfaktor erhöht. Daraus ergibt sich ein prozentualer 

Abschlag, der vom gesamten Quartalsbudget der Klinik (nicht nur PPP-RL Bestandteile) 

abgezogen wird.  

Zudem wurden die erforderlichen Umsetzungsgrade angepasst. Ursprünglich war eine 

100%-Erfüllung ab 2024 vorgesehen. Nach Änderung sind nun in den Jahren 2024 und 

2025 95% der Vorgaben zu erreichen, ab 2026 dann 100%.  

Aussetzen des stations- und monatsbezogenen Nachweises für 95% der Einrichtungen 

Als aufwändiges und dabei wenig informationsbringendes Verfahren stand die stations- 

und monatsbezogene Datenlieferung in der Kritik. Nach dem Änderungsbeschluss sind 

95% der Einrichtungen von der ergänzenden Lieferpflicht befreit. 5 % der Einrichtungen 

werden in einer jährlichen Stichprobe gezogen. Im LVR-Klinikverbund sind zwei 

Standorte (jeweils dezentrale Standorte der Kliniken Bonn und Viersen) weiter 

lieferpflichtig, weil sie in die aktuelle Stichprobe fallen. 

Veränderung der Anrechnungsmöglichkeiten von Berufsgruppen  

In definierten Grenzen können Anrechnungen zwischen den PPP-RL Berufsgruppen sowie 

von anderen, in der PPP-RL nicht explizit genannten Berufsgruppen vorgenommen 

werden. Diese Anrechnungsmöglichkeiten wurden ab 2023 verändert. Zunächst wird eine 

prozentuale Begrenzung der Anrechnung von anderen, in der PPP-RL nicht explizit 

genannten Fach- und Hilfskräften, wirksam (je nach Berufsgruppe 10% bzw. 5%). Diese 

Begrenzung limitiert die Einsatzmöglichkeiten z.B. von Pflegehilfskräften, Physician 

Assistants oder Stationssekretär*innen zur Entlastung der PPP-RL Berufsgruppen.  

Vorübergehend wurde die Möglichkeit geschaffen, die Berufsgruppe der Psycholog*innen 

bzw. Psychotherapeut*innen einseitig auf alle anderen Berufsgruppen anzurechnen, 

solange sie Regelaufgaben dieser Berufsgruppen übernehmen. 

Ausnahmeregelungen für „Stand-Alone-Tageskliniken“  

Für Standorte, an denen ausschließlich eine Tagesklinik betrieben wird, gilt inzwischen 

ein ergänzender Ausnahmetatbestand. Die Einrichtungen können ohne Sanktionen die 

Mindestvorgaben in einem Quartal unterschreiten, solange im nächsten oder 

übernächsten Quartal die Mindestvorgaben wieder eingehalten werden. Von dieser 

Ausnahmeregelung sind kleinere, dezentrale Standorte (Dependancen), an denen auch 

vollstationäre Behandlung erbracht wird, nicht umfasst.  
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Veränderung der Einstufungssystematik aus Routinedaten (ab 2024)  

Ab 2024 soll die Einstufung der Patient*innen (z.B. nach Regel-/Intensivbehandlung oder 

Behandlungsschwerpunkt) nicht mehr aktiv zu Stichtagen erfolgen, sondern automatisch 

aus Routinedaten abgeleitet werden. Hierfür sind umfassende IT-Umstellungen 

vorzunehmen, fachliche Fragen sind teilweise noch ungeklärt. Die Mindestvorgaben 

werden damit für jeden Tag in Abhängigkeit von Einstufung und Diagnose abgeleitet – 

dadurch steigt der Dokumentations- und Nachweisaufwand.  

Mindestvorgaben für den pflegerischen Nachtdienst (ab 2024) 

Ab dem 01.01.2024 gelten auch für den pflegerischen Nachtdienst verbindliche 

Mindestanforderungen. Diese werden für jeden Standort ermittelt, an dem auch 

vollstationäre (Intensiv-)Behandlung erbracht wird. Die zu besetzenden Nachdienste 

ergeben sich aus der Anzahl der (vollstationären) Betten des Standorts sowie aus dem 

Anteil der Behandlungstage mit Intensivbehandlung. Je nach Intensivanteil ergibt sich 

eine Mindestbesetzung von 1,6, 1,4 oder 1,2 Nachdiensten je rechnerisch ermittelter 

Stationseinheit. Die Mindestbesetzung ist in mehr als 90% der Nächte nachzuweisen. Für 

die Psychosomatik und für Einrichtungen ohne Intensivbehandlung gelten zunächst keine 

Mindestvorgaben. Sanktionen gelten nicht vor dem Jahr 2026.  

Durch die per Beschluss vom 15.09.2022 festgelegten Änderungen erkennt der 

Richtliniengeber manche in der Praxis besonders problematische Bereiche an (z.B. 

kleinere Standorte), ohne sie jedoch konsequent zu lösen. Gravierende systemische 

Hürden bleiben weiterhin bestehen. Durch die Mindestvorgabe im Nachtdienst steigt der 

Personalbedarf an vielen Stellen zusätzlich an.  

 

2.2 Prüfverfahren nach MD-Qualitätskontrollrichtlinie 

Ab dem Jahr 2023 werden die ersten Prüfungen der PPP-RL durch den Medizinischen 

Dienst erfolgen. Das Prüfverfahren wird in der MD-Qualitätskontrollrichtlinie festgelegt. 

Diese gilt bereits seit längerem, wurde allerdings bisher nur für 

Qualitätssicherungsverfahren für hoch komplexe Einzelleistungen in der somatischen 

Medizin angewendet. Mit der PPP-RL wird die Prüfrichtlinie nun auf die gesamte 

Leistungserbringung sowie den gesamten Personaleinsatz ganzer Fachgebiete bzw. 

ganzer maximalversorgender Krankenhäuser angewendet.  

Mit Beschluss vom 20.01.2022 wurden die Prüfmöglichkeiten und –verfahren für die PPP-

RL konkretisiert. Somit sind drei Arten der Kontrolle vorgesehen:  

1. Kontrollen aufgrund von Anhaltspunkten: Liegen aus Sicht der Kostenträger 

Anhaltspunkte vor, können in unbegrenztem Umfang Prüfungen der letzten vier 

Quartalsnachweise beauftragt werden. Auffälligkeiten können sich innerhalb des 

Nachweisverfahrens, im Abgleich etwa mit Abrechnungsdaten oder auch durch 

Meldungen von Versicherten oder der Besuchskommission ergeben. Die Art und 

Qualität von Anhaltspunkten ist nicht definiert und obliegt dem „pflichtgemäßem 

Ermessen“ der beauftragenden Kostenträger.  

 

2. Kontrollen aufgrund von Stichprobenziehung: Auch ohne Vorliegen von 

Anhaltspunkten erfolgen Prüfungen einer jährlich zu ziehenden Stichprobe. Für die 

ersten fünf Anwendungsjahre (2023 – 2027) wurde die jährlich Stichprobe auf 

20% aller Standorte festgelegt – innerhalb von fünf Jahren wird damit jeder 
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Standort geprüft. Ab 2028 wird die Stichprobe auf jährlich 9% reduziert. Nach 

Ziehung in der Stichprobe erfolgt eine Vollprüfung des Standorts (üblicherweise 

angekündigt vor Ort) anhand von zwei Quartalsnachweisen.  

 

3. Anlassbezogene Kontrollen: Ergänzend finden Kontrollen bei erstmaliger 

Behandlung an einem Standort oder bei Wiederaufnehmen der Behandlung nach 

12 Monaten. Zusätzlich erfolgen auch dann (Folge-)Kontrollen, wenn bei einer 

vorherigen Kontrolle die Nichteinhaltung von Nachweis- oder 

Dokumentationsanforderungen festgestellt wurden.  

Die Prüfung der PPP-RL nach MD-QK-RL wird damit nicht nur häufig erfolgen, sondern 

einen Prüfumfang einnehmen, der bisherige Erfahrungen mit MD-Prüfungen weit 

übersteigt. Die Prüfung jeglichen Personaleinsatzes mit entsprechender Qualifikation aller 

in der Behandlung eingesetzter Berufsgruppen sowie aller Behandlungstage und deren 

Einstufung wird einen enormen Verfahrensaufwand für die Einrichtungen und den MD 

verursachen. Das Risiko ist hoch, dass Dokumentation für unzureichend befunden wird 

und damit Annahmen aus dem Nachweisverfahren rückwirkend verändert werden. Damit 

steht eine Erfüllung von Mindestvorgaben ab 2023 zusätzlich unter Vorbehalt möglicher 

Kontrollen durch den MD. Die Anforderung an die Dokumentation in den 

Verwaltungsbereichen und in den therapeutisch-pflegerischen Berufsgruppen steigt 

dadurch deutlich.  

 

2.3 Finanzierung des Personalbedarfs nach PPP-RL   

In Vorlage Nr. 15/1444 wurde ausführlich zu den Herausforderungen in der Finanzierung 

des Personalbedarfs zur jederzeitigen Erfüllung der PPP-RL über die Budgets der Kliniken 

berichtet. Nach wie vor stellt die Gewinnung des Personals die größte Herausforderung 

dar. Aber auch in der Finanzierung über Budgets zeigen sich Streitpunkte auf, die eine 

Refinanzierung des Personalaufwands in Frage stellen.  

Mit besonderem Blick auf die aktuellen Tarifverhandlungen, in deren Konsequenz die 

Personalkosten deutlich ansteigen werden, muss – trotz gesetzlich gedeckelter 

Budgetsteigerungen – eine vollständige Ausfinanzierung von tariflichen Lohnsteigerungen 

eingefordert werden. Zusätzlich ist mangels eines geltenden 

Personalbemessungsinstruments weiterhin ungeklärt, wieviel Personal vorzuhalten ist, 

um den Anforderungen der PPP-RL sicher gerecht werden zu können. Eine zentrale Frage 

ist hierbei, wie mit in den letzten Jahren angestiegenen und unterjährig sehr 

unterschiedlichen Ausfallzeiten im Sinne der PPP-RL umzugehen ist. Die 

Krankenhausträger vertreten hierbei die Auffassung, dass in der quartalsweisen 

Nachweisverpflichtung das Quartal mit den höchsten Ausfallzeiten (bedingt durch 

Feiertage, Urlaubszeiten oder Erkrankungswellen) für die Personalausstattung als 

Grundlage zu verwenden ist, da es nicht möglich ist, Personal kurzfristig ein- und 

auszustellen. Gleichzeitig bedarf es aus Sicht der Krankenhausträger einer 

„Schwankungsreserve“, um trotz Belegungsspitzen und Personalausfällen jederzeit im 

Rahmen des Pflichtversorgungsauftrags aufnahmefähig zu bleiben.  

Die Kostenträger vertreten, auch vor dem Hintergrund eigener defizitärer Entwicklungen, 

abweichende Auffassungen. Ein hohes Konfliktpotenzial entsteht durch die beidseitige 

Knappheit von Ressourcen bei gleichzeitig deutlich steigenden Anforderungen an die 

stationäre und teilstationäre Versorgung. Auflösbar erscheint der Konflikt nur durch 
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rechtliche Klarstellung und dadurch, dass gemeinsam auf dem Verhandlungsweg 

Alternativen gefunden werden, wie mit begrenzteren Ressourcen effektive, 

bedarfsgerechte und personenzentrierte Versorgung gewährleistet werden kann. Für 

letzteres setzt sich der LVR-Klinikverbund, genauso wie andere Psych-Träger, konsequent 

ein.   

3 Auswirkungen der PPP-RL auf die Psych-Versorgung  

Die psychiatrische und psychosomatische Versorgung und als Bestandteil davon, die 

Behandlung durch Krankenhäuser, müssen sich weiter verändern. Der Reformprozess der 

letzten Jahrzehnte, von der Einrichtungs- hin zur Personenzentrierung, ist noch nicht 

abgeschlossen und erscheint unter den aktuellen Herausforderungen mehr denn je 

erforderlich.  

Die PPP-RL selbst vermag es nach überwiegender fachlicher Einschätzung nicht, diese 

Ziele zu fördern, steht diesen möglicherweise sogar entgegen. Die hohen 

Mindestvorgaben für den Personaleinsatz werden ausschließlich für die stationäre 

Behandlung vorgegeben und sind dabei an veralteten Einrichtungsstrukturen orientiert. 

Die ambulante sowie wohn- und lebensraumorientierte Versorgung, die besonders 

geeignet wären, stationäre Behandlung zu verkürzen oder zu verhindern, bleiben in der 

PPP-RL gänzlich unberücksichtigt. Es könnten Fehlanreize entstehen, den Personaleinsatz 

aufgrund hoher Anforderungen und vorrangiger Dringlichkeit im Sinne der 

Pflichtversorgung wieder auf die stationäre Behandlung zu fokussieren. 

Die angekündigten, bisher noch ausgesetzten Sanktionen, die bereits bei einmaligem 

Unterschreiten der Mindestvorgaben geeignet sind, Krankenhäuser in eine wirtschaftliche 

Schieflage zu bringen, könnten mit Inkrafttreten die Versorgung schlagartig verändern. 

Wie zuvor dargestellt kann eine überwiegende Anzahl der Krankenhäuser schon heute bei 

reduziertem Umsetzungsgrad die Mindestvorgaben nicht erfüllen. Diese wären mit 

Sanktionierung zur Abwendung von wirtschaftlichem Schaden gezwungen, stationäre und 

teilstationäre Behandlung zu reduzieren. Kurzfristig müssten dafür Behandlungszeiten 

verkürzt oder (elektive) Aufnahmen abgelehnt werden. Mit den für die stationäre 

Versorgung verfügbaren Personalressourcen müsste vorrangig der Behandlungs- und 

Unterbringungsauftrag im Rahmen der Pflichtversorgung erbracht werden. Vor einer 

Sanktionierung, bevor notwendige systemische Veränderungen umgesetzt wurden, wird 

deswegen breit gewarnt. 

Die beschriebenen Veränderungen der Versorgung führen nicht zwangsläufig zu ihrer 

Verschlechterung. Auch wenn die PPP-RL teilweise falsche Anreize setzt und die 

vorgesehenen Sanktionen weder maßvoll noch verhältnismäßig sind, kann die Richtlinie 

durchaus als Katalysator für Veränderungen in der Versorgung wirken. Entscheidend sind 

hierbei Veränderungen, die es ermöglichen, Versorgung vermehrt im nicht-stationären 

Bereich sicherzustellen. Wenn es gelingt, die weiterhin systemisch vorhandenen 

Sektorenhürden zu überwinden, kann eine Reduktion stationärer Behandlung bei 

gleichzeitigem Aufbau nicht-stationärer und sektorenübergreifender 

Versorgungsangebote erfolgen. So kann sich Versorgung am individuellen Bedarf und 

Lebensumfeld der Menschen mit psychischer Erkrankung orientieren. Damit wird eine 

Verschlechterung der Versorgung nicht nur verhindert, sondern diese im Sinne der o.g. 

Ziele verbessert.  
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Diesen Weg hat der LVR-Klinikverbund in aller Konsequenz eingeschlagen und setzt auf 

Veränderungsprozesse in der Versorgung, die auch durch Kostenträger und gesetzliche 

Rahmenbedingungen unterstützt werden sollten. Zuletzt vermehren sich die Signale, 

dass die erforderlichen Veränderungen der Versorgung auch gesamtsystemisch möglich 

sind. So haben z.B. zuletzt Vertreter*innen verschiedener gesetzlicher 

Krankenversicherungen auf Bundesebene öffentlich umfassende Reformen gefordert, die 

sektorenübergreifende Modellansätze in die Regelversorgung überführen (Lehmann et al., 

f & w 4/2023, S. 990 ff.). Auch die „Regierungskommission zur Krankenhausreform“ ist 

aktuell mit der Psychiatrie und Psychosomatik befasst und prüft in diesem 

Zusammenhang Ansätze, die Sektoren im Sinne der Versorgungsqualität zu überwinden. 

Unabhängig davon sind Veränderungen im LVR-Klinikverbund aus Sicht der Verwaltung 

unerlässlich, damit die hohen Anforderungen an die stationäre Behandlung im Sinne der 

Qualitätsvorgaben eingehalten werden und gleichzeitig die Versorgung nicht 

eingeschränkt, sondern mit effektivem und personenzentriertem Ressourceneinsatz 

verbessert wird.  

4 Herausforderungen im LVR-Klinikverbund durch die PPP-RL 

Auch mit Blick auf die Herausforderungen durch die PPP-RL wurde mit der Vorlage Nr. 

15/1313 (Stresstest LVR-Kliniken) eine strategische Neuausrichtung für den LVR-

Klinikverbund beschlossen. Die Vorlage beschreibt die Veränderungen des 

Leistungsangebots durch Ausweitung ambulanter, stationsäquivalenter und aufsuchender 

Angebote. Damit sollen, wenn möglich, stationäre Kapazitäten reduziert oder deren 

weiterer Aufbau im Rahmen der Krankenhausplanung verhindert werden. Der 

erforderliche Personaleinsatz in den stationären Bereichen, mit dem ressourcenintensiven 

Tag- und Nachtdienst, kann damit mittel- und langfristig verringert werden. Diese 

Veränderungen alleine werden allerdings nicht ausreichen, um den Anforderungen der 

PPP-RL in den LVR-Kliniken gerecht zu werden.  

Im LVR-Klinikverbund bestehen, wie für die überwiegende Anzahl an psychiatrischen und 

psychosomatischen Krankenhäusern bundesweit, große Schwierigkeiten, die PPP-RL an 

jedem Standort, in jedem Quartal und in jeder Berufsgruppe zu erfüllen. Im Jahr 2022 

mussten deswegen in mehreren LVR-Kliniken an einzelnen Standorten bzw. in einzelnen 

Berufsgruppen Nicht-Erfüllungen der PPP-RL für manche Quartale ausgewiesen werden. 

Dabei liegt den Nicht-Erfüllungen in der Gesamtbetrachtung keine unzureichende 

Personalausstattung zugrunde. Der Personaleinsatz konnte nur nicht zu der 

erforderlichen Zeit, an dem betreffenden Standort bzw. in jeder einzelnen Berufsgruppe 

nachgewiesen werden. In der berufsgruppen- und standortübergreifenden Betrachtung 

konnte in den Quartalen jeweils zumeist ein ausreichender Personaleinsatz ausgewiesen 

werden. Zwischen den Quartalen zeigen sich wesentliche Unterschiede – einem Quartal 

mit berufsgruppenbezogener Untererfüllung folgt in der Regel eine Übererfüllung.  

Eine Nicht-Erfüllung der PPP-RL resultiert damit in der Regel nicht aus unzureichender 

Personalausstattung, sondern aus einer Verteilung, die nicht den Vorgaben der Richtlinie 

entspricht. Um den Anforderungen dennoch gerecht werden zu können, bedarf es in 

erster Linie einer Personalausstattung, die weit über der Mindestvorgabe liegt. Nur so 

führen unvermeidliche Veränderungen in der Verteilung von Personaleinsatz nicht zu 

einer Unterschreitung. An der Gewinnung und langfristigen Bindung von Personal, als 

entscheidende Zukunftsaufgabe, arbeiten die LVR-Kliniken gemeinsam mit der 

Verbundzentrale mit Hochdruck.  
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Es bedarf zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen in der stationären und teilstationären 

Behandlung allerdings auch umfassender organisatorischer und prozessualer 

Veränderungen. Diese Veränderungen betreffen alle in den LVR-Kliniken Beschäftigten 

und werden auch Behandlungsabläufe verändern. Sie sind nur an den Schnittstellen 

zwischen den therapeutisch-pflegerischen Berufsgruppen, den Verwaltungsbereichen 

sowie der Verbundsteuerung zu lösen. Nachfolgend werden exemplarisch die Strukturen 

und Prozesse benannt, die fortlaufend gemeinsam zwischen Kliniken und Verbundzentrale 

– unter Einbezug der Arbeitnehmer*innenvertretung – erarbeitet werden: 

 Inhaltliche und Prozessoptimierung in der Nachweisführung sowie der 

Dokumentation zur PPP-RL  

 Vorbereitung der MD-Prüfungen zur PPP-RL (MD-QK-RL) 

 Wissenstransfer zur PPP-RL – mit Schwerpunkt auf die therapeutisch-

pflegerischen Berufsgruppen 

 Aufbau eines geeigneten Steuerungs- und Reporting-Instruments zur Planung und 

laufenden Steuerung in den Behandlungsbereichen der Kliniken (PPP-RL-Monitor) 

 Schaffung von Instrumenten zur Personaleinsatz- und Leistungsplanung nach den 

Maßgaben der PPP-RL  

 Ausbau klinikübergreifender und klinikinterner Abstimmungsgremien für operative 

und strategische Fragen zur Umsetzung der PPP-RL 

 Aufbau von Kommunikationsstrukturen in den Kliniken, Vorbereitung von 

Entscheidungsprozessen, Diskussion von Verfahren bei drohender Nicht-Erfüllung 

 

Dieser Prozess wird aktuell intensiv betrieben und soll bis zum Jahreswechsel – vor dem 

Beginn einer möglichen Sanktionierung – einen Zwischenstand erreicht haben, der die 

Kliniken sowie die Verbundzentrale zur Steuerung im Sinne der PPP-RL befähigt.  

Auch darüber hinaus wird sich die PPP-RL mit ihren weiteren Umsetzungsschritten 

zunehmend verändernd auf bekannte Behandlungsprozesse und Abläufe in den Kliniken 

auswirken. Ein transparenter, partizipativer und motivierender Change-Prozess in den 

Kliniken ist erforderlich – die Verwaltung unterstützt und begleitet diesen engmaschig. 

Der Prozess bietet abseits der großen Herausforderungen auch neue Chancen, die 

Veränderungen in verbesserten Behandlungs- und Versorgungsangeboten für die 

Menschen im Rheinland umzusetzen. Über die Fortschritte wird die Verwaltung 

fortlaufend und regelmäßig berichten.  

 

In Vertretung 

 

W e n z e l - J a n k o w s k i  
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Worum geht es hier? 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage insbe-

sondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für die 

Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und Kommu-

nikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-Behinderten-

rechtskonvention sensibilisieren.  

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern wei-

tere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

In leichter Sprache 

Manche Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben Gewalt. 

Besonders oft erleben Menschen mit Behinderungen Gewalt. 

 

Gewalt kann ganz unterschiedlich aussehen. 

Zum Beispiel: 

 Tritte und Schläge. 

 Bedrohen und Anschreien. 

 Angefasst werden. Obwohl man das nicht will. 

 Ignoriert werden.  

 Gewalt mit Fotos und Bildern. 

 

Der LVR will alle Menschen vor Gewalt schützen. 

Zum Beispiel in Wohnheimen und Werkstätten. 

Oder in der Schule. 

 

In dieser Vorlage berichtet der LVR: 

Das haben wir unternommen. 

Damit der Schutz vor Gewalt besser wird. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Zusammenfassung 

Im September 2021 hat der LVR gemäß Vorlage Nr. 15/300 die übergreifend geltende 

Vorlage „Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR“ vorgelegt (im Folgenden kurz: Grund-

satzpapier).  

Im Grundsatzpapier wurden verschiedene Vorkehrungen zum Gewaltschutz festgelegt, 

die unter Umständen auch über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. 

Mit Blick auf die besonders vulnerablen Zielgruppen, für die der LVR in verschiedenen 

Rollen tätig ist, – dazu zählen einerseits Kinder und Jugendliche sowie andererseits er-

wachsene Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen – wurden fol-

gende Vorkehrungen beschlossen: 

1) Der LVR hat festgelegt, dass in allen Einrichtungen und Diensten, in denen er 

selbst Leistungen für vulnerable Zielgruppen erbringt, das Vorliegen eines ein-

richtungsbezogenen Gewaltschutzkonzeptes obligatorisch ist. 

2) Darüber hinaus wirkt der LVR im Rahmen seiner (rechtlichen) Zuständigkeiten und 

Möglichkeiten darauf hin, dass externe Leistungserbringer, die für vulnerable 

Zielgruppen tätig sind, einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte erstellen oder 

zumindest geeignete Präventionsmaßnahmen entwickeln und in der Praxis umset-

zen. 

Überdies wurde festgelegt: 

3) Alle Einrichtungen und Dienststellen des LVR (einschließlich der Zentralver-

waltung und der Außendienststellen) sollen sich mit dem Erfordernis von Gewalt-

schutzkonzepten befassen. 

Mit dem vorliegenden Monitoring-Bericht informiert die federführend verantwortliche LVR-

Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden erstmals seit Vorlage des Grund-

satzpapiers über den aktuellen Umsetzungsstand hinsichtlich dieser Vorkehrungen. 

Die Vorlage berührt insbesondere Zielrichtung 9 („Menschenrechtsbildung“), Zielrichtung 

10 („Kindeswohl“) und Zielrichtung 11 („Geschlechtergerechtigkeit“) des LVR-Aktions-

plans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/1044/1: 

Auf Anregungen des Ausschusses für Inklusion soll die Vorlage mit Blick auf das Thema 

der digitalen Gewalt auch dem Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität zur 

Kenntnis gebracht werden. 

Darüber hinaus soll die Vorlage auf Anregung des Sozialausschusses ebenfalls der Kom-

mission Gleichstellung zur Kenntnis gebracht werden. 

Zusätzlich wurde ein Link auf S. 18 aktualisiert. 

 

Begründung der Vorlage Nr. 15/1044:  

Erster Monitoring-Bericht zur Umsetzung  

der Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR 
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1. Hintergrund: Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR 

Im September 2021 hat der LVR gemäß Vorlage Nr. 15/300 die übergreifend geltende 

Vorlage „Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR“ vorgelegt (im Folgenden kurz: Grund-

satzpapier).  

Das Grundsatzpapier definiert eine einheitliche Haltung des LVR zum Schutz vor Gewalt 

und beschreibt ein gemeinsames Verständnis der verschiedenen Erscheinungsformen von 

Gewalt (körperlich, psychisch, sexualisiert, strukturell).  

Das Grundsatzpapier soll einen Beitrag dazu leisten, dass alle Menschen, für die der LVR 

arbeitet und die im LVR arbeiten, eine einheitliche Qualität des Gewaltschutzes im LVR 

erwarten können und bestmöglich vor Gewalt geschützt werden. Zu diesem Zweck wur-

den im Grundsatzpapier verschiedene Vorkehrungen zum Gewaltschutz festgelegt, 

die unter Umständen auch über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. 

Prioritär ist dabei, den Gewaltschutz in Bereichen zu verbessern, in denen der LVR für 

Menschen tätig ist, die besonders gefährdet sind, Opfer von Gewalt zu werden. Zu diesen 

vulnerablen Zielgruppen zählen insbesondere: 

- Kinder und Jugendliche (mit und ohne Behinderungen) sowie  

- erwachsene Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, einschließ-

lich traumatisierter Menschen. 

Mit dem vorliegenden internen Monitoring-Bericht gibt die federführend verantwortliche 

LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden einen ersten Überblick 

über den aktuellen Umsetzungsstand hinsichtlich der im Grundsatzpapier getroffenen 

Vorkehrungen zum Gewaltschutz. Bezugspunkt ist der Zeitpunkt seit Vorlage des Grund-

satzpapieres im September 2021. Der Umsetzungsstand bezieht sich auf Aktivitäten bis 

Januar 2023. Der Monitoring-Bericht ist in einer dezernatsübergreifenden Zusammenar-

beit entstanden. 

 

Konkret wurden im Grundsatzpapier die folgenden Vorkehrungen festgelegt1: 

1) Der LVR hat festgelegt, dass in allen Einrichtungen und Diensten, in denen er 

selbst Leistungen für vulnerable Zielgruppen erbringt, das Vorliegen eines einrich-

tungsbezogenen Gewaltschutzkonzeptes nunmehr obligatorisch ist. Im Folgenden 

werden diese Einrichtungen und Dienste kurz als LVR-eigene Einrichtungen für 

vulnerable Zielgruppen bezeichnet. ( vgl. Gliederungsziffer 2 dieses Monito-

ring-Berichts) 

2) Darüber hinaus wirkt der LVR im Rahmen seiner (rechtlichen) Zuständigkeiten 

und Möglichkeiten darauf hin, dass externe Leistungserbringer, die für vul-

nerable Zielgruppen tätig sind, einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte er-

stellen oder zumindest geeignete Präventionsmaßnahmen entwickeln und in der 

Praxis umsetzen. ( vgl. Gliederungsziffer 3 dieses Monitoring-Berichts) 

                                         
1 Gegenüber dem Grundsatzpapier wurden die Vorkehrungen in ihrer Reihenfolge verändert, um im Monitoring-

Bericht eine bessere thematische Sortierung der Inhalte zu erreichen. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/F7D88D0F8A9AD18BC1258745002E43E2/$file/Vorlage15_300.pdf
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Darüber hinaus wurde festgelegt: 

3) Alle Einrichtungen und Dienststellen des LVR (einschließlich der Zentralver-

waltung und der Außendienststellen) sollen sich mit dem Erfordernis von Gewalt-

schutzkonzepten befassen. ( vgl. Gliederungsziffer 4 dieses Monitoring-Berichts) 

Neben den genannten Vorkehrungen zum Gewaltschutz wurden im Grundsatzpapier auch 

fachliche Mindestanforderungen an einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte2 von 

LVR-Einrichtungen und -Diensten festgelegt. Diese Mindestanforderungen sollen zukünf-

tig bei Bedarf durch Rahmenkonzepte weiter konkretisiert werden. In Rahmenkonzep-

ten können weitergehende Anforderungen an einrichtungsbezogene Gewaltschutzkon-

zepte von Einrichtungen und Diensten definiert werden, die mit bestimmten Zielgruppen 

arbeiten. 

Seit September 2021 wurde zwei Papiere vorgelegt, die zugleich als LVR-Rahmenkon-

zepte für spezifische Zielgruppen fungieren und damit bei der Erstellung von einrich-

tungsbezogenen Gewaltschutzkonzepten im LVR zu beachten sind:  

- Die beiden Landesjugendämter in NRW haben 2021 die Broschüre „Aufsichtsrechtliche 

Grundlagen – Organisationale Schutzkonzepte in betriebserlaubnispflichtigen Einrich-

tungen für Kinder und Jugendliche nach § 45 SGB VIII“ entwickelt und veröffentlicht 

(vgl. Vorlage Nr. 15/659, vgl. Gliederungsziffer 3.1). In Bezug auf LVR-eigene Ein-

richtungen und Dienste fungiert diese Broschüre gleichzeitig als Rahmenkonzept für 

Kinder und Jugendliche im Sinne des Grundsatzpapiers. 

- Aufbauend auf dem Grundsatzpapier hat das LVR-Dezernat Soziales im Herbst 2021 

ein „Eckpunktepapier zum Gewaltschutz bei Leistungen der sozialen Teilhabe“ formu-

liert. Dieses enthält konkrete Anforderungen an vorzuhaltende Gewaltschutzkonzepte 

aus Sicht des LVR (vgl. Gliederungsziffer 3.2). In Bezug auf LVR-eigene Einrichtungen 

und Dienste, die Leistungen der sozialen Teilhabe anbieten, ist dieses Eckpunktepa-

pier auch als Rahmenkonzept für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Sinne 

des Grundsatzpapiers zu betrachten.  

Das Grundsatzpapier des LVR stand auch im Mittelpunkt des 4. LVR-Dialog Inklusion 

und Menschenrechte (19. November 2021) und wurde dort kritisch und konstruktiv mit 

der Zivilgesellschaft diskutiert.3  

Das Grundsatzpapier des LVR wurde zudem im Abschlussbericht der Expertenkommis-

sion der Landesregierung „Herausforderndes Verhalten und Gewaltschutz in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe“ vom Dezember 2021 ausdrücklich gewürdigt (s. 

dort S. 42).4  

                                         
2 Im Grundsatzpapier wurde die synonyme Bezeichnung „Institutionelle Gewaltschutzkonzepte“ verwendet. Auf-

grund der besseren Verständlichkeit wird hier durchgehend der Begriff „Einrichtungsbezogene Gewaltschutzkon-

zepte“ verwendet. 

3 Die Dokumentation wurde veröffentlicht unter www.dialog.lvr.de. 

4 Der LVR hat mit Vorlage Nr. 15/912 zu den Empfehlungen der Expertenkommission ausführlich Stellung ge-

nommen. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/19B3BCCBB5F28F14C125878B00320A29/$file/Vorlage15_659.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/986EAFB84E6DEFAFC125882B002AB726/$file/Vorlage15_912.pdf
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Der Abschlussbericht bildete den Ausgangspunkt für die zwischenzeitlich ins Leben geru-

fene „Landesinitiative Gewaltschutz NRW“, der sich der LVR im September 2022 an-

geschlossen hat (vgl. Vorlage Nr. 15/1417).  

Im Kontext der Landesinitiative hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(MAGS NRW) das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität zu Köln damit beauf-

tragt, ein „Muster-Rahmenkonzept Gewaltprävention“ zu erarbeiten. Auch in diesem Kon-

text wurde das Grundsatzpapier des LVR wahrgenommen und die LVR-Stabsstelle Inklu-

sion – Menschenrechte – Beschwerden zur Beteiligung an einem Expert*innen-Workshop 

eingeladen. 

2. Gewaltschutz in LVR-eigenen Einrichtungen für  

vulnerable Zielgruppen 

Im Grundsatzpapier hat der LVR festgelegt, dass in allen Einrichtungen und Diensten, in 

denen er selbst Leistungen für vulnerable Zielgruppen (s.o.) erbringt, das Vorliegen eines 

einrichtungsbezogenen Gewaltschutzkonzeptes nunmehr obligatorisch ist (vgl. Gliede-

rungsziffer 1).  

Zu den LVR-eigenen Einrichtungen und -Diensten für vulnerable Zielgruppen zählen ins-

besondere:  

- Im Dezernat Kinder, Jugend und Familie (Dezernat 4) 

o die Einrichtungen und Dienste der LVR-Jugendhilfe Rheinland. 

- Im Dezernat Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung (Dezernat 5) 

o die LVR-Förderschulen (einschließlich der zugehörigen Kindergärten/Frühför-

derzentren) 

o die LVR-Klinikschulen. 

- Im Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen (Dezernat 8) 

o die Einrichtungen und Dienste des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen  

o die LVR-Kliniken. 

Im Folgenden wird dargestellt, in welchen LVR-eigenen Einrichtungen für vulnerable Ziel-

gruppen bereits einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte vorliegen oder aktuell erar-

beitet werden. 

2.1 LVR-Jugendhilfe Rheinland 

Die LVR-Jugendhilfe Rheinland (JHR) ist Träger von Maßnahmen der Kinder- und Jugend-

hilfe im ambulanten, teilstationären und stationären Setting sowie Anbieter von Ausbil-

dungsmaßnahmen, einschließlich sog. intensivpädagogischer Angebote für dissoziale und 

besonders auffällige Jugendliche und junge Erwachsene. Zielgruppe sind Kinder und Ju-

gendlichen mit Bedarf an Hilfen zur Erziehung sowie Kinder und Jugendliche mit einer 

seelischen Behinderung gemäß § 35a des SGB VIII im Sinne der Eingliederungshilfe. 
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Mit dem im Juni 2021 in Kraft getretenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 

wurde das SGB VIII in einem weiteren Schritt reformiert. Ein wichtiger Baustein sind ver-

pflichtende Konzepte, die zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und zu 

deren Schutz vor Gewalt in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe einzuführen sind. 

Sogenannte Schutzkonzepte sind individuell in jeder bestehenden Einrichtung zu erstellen 

und unterliegen der Prüfung durch die betriebserlaubniserteilende Behörde (vgl. Gliede-

rungsziffer 3.1). Folglich ist die JHR als Träger in der gesetzlichen Verantwortung, ein auf 

die eigenen Strukturen und Angebote bzw. Maßnahmen bezogenes einrichtungsbezoge-

nes Gewaltschutzkonzept zu erarbeiten und zu implementieren. 

Die Betriebs- und die Einrichtungsleitungen der LVR-Jugendhilfe Rheinland, der Standorte 

Euskirchen, Solingen, Tönisvorst und Remscheid, erstellen derzeit ein erweitertes Gewalt-

schutzkonzept und legen übergreifende Rahmenbedingungen für die Einrichtungen der 

JHR fest. Diese werden auf Einrichtungsebene sukzessive konkretisiert und umgesetzt. 

Die Basis bilden bereits bestehende Gewaltschutzkonzepte und Standards, die sich in der 

LVR-Jugendhilfe bewährt haben. Elemente und Inhalte eines Schutzkonzeptes können 

Leitbild, Verhaltenskodex, Partizipation, Handlungsplan etc. sein. Diese gilt es, in einem 

Prozess mit den Mitarbeitenden der JHR zu gestalten.  

Die JHR sieht den gesetzlichen Auftrag für die Implementierung des Schutzkonzeptes 

selbst als eine Chance, um die Mitarbeitenden im Umgang miteinander und mit den Kin-

dern und Jugendlichen zu sensibilisieren und die Aufmerksamkeit für ungerechtfertigtes 

und gewalttätiges Verhalten zu fördern. Es fordert zur eigenen Auseinandersetzung mit 

dem Thema auf. Das Schutzkonzept soll handlungsorientiert und im permanenten Fokus 

im Sinne einer gelebten Unternehmenskultur entwickelt und verstanden werden. 

Mit der Betriebsleitung und den Einrichtungsleitungen hat am 6. Mai 2022 ein erster 

Workshoptag mit Prof. Dr. Wazlawik stattgefunden, der sich seit vielen Jahren mit der 

Thematik Gewalt und Missbrauchsformen sowie der Entwicklung von Schutzkonzepten 

beschäftigt. In diesem Workshoptag wurden bereits weitere Meilensteine für die Erstel-

lung des erweiterten Gewaltschutzkonzeptes definiert. Im Verlauf des Jahres 2022 wur-

den auf Einrichtungsebene weitere Arbeitsgruppen gebildet. Nach der aktuellen Planung 

sollen Anfang 2024 die erweiterten Gewaltschutzkonzepte in den Einrichtungen erstellt 

sein.  

Die JHR versteht die Erstellung des erweiterten Gewaltschutzkonzeptes als einen kontinu-

ierlichen Prozess. Das erarbeitete Gewaltschutzkonzept wird auch nicht als ein Endpro-

dukt verstanden, sondern vielmehr als etwas Fortlaufendes, was sich ergänzen und ver-

ändern darf und wird. 

2.2 LVR-Förderschulen 

Der LVR ist gesetzlich verpflichteter Schulträger für die Förderschwerpunkte körperliche 

und motorische Entwicklung, Hören und Kommunikation, Sehen sowie Sprache in der Se-

kundarstufe I. Als Schulträger ist der LVR mit den sog. äußeren Schulangelegenheiten 

betraut. Die Prävention von Gewalt in Schulen ist als sog. innere Schulangelegenheit auf-

zufassen und daher im Verantwortungsbereich der Schulaufsicht mit den zugeordneten 

Institutionen (Ministerium, Bezirksregierung, Schulämter) verortet. Es handelt sich damit 

primär um eine Aufgabe der in der Schule tätigen Mitarbeitenden des Landes, vor allem 
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der Schulleitungen. Insbesondere ist das Erfordernis eines Schutzkonzeptes gegen Ge-

walt und sexuellen Missbrauch schulgesetzlich geregelt und somit für jede Schule, 

auch für die Schulen in Trägerschaft des LVR, obligatorisch (§ 42 Abs. 6 SchulG NRW). 

Die Schulleitungen der LVR-Förderschulen fungieren zugleich als Dienststellenleitungen 

für den LVR. Zudem arbeiten das LVR-Schulträgerpersonal (z.B. in den Bereichen Sekre-

tariat, Hausmeister*innen, Pflege und Therapie) und das Landespersonal in den Förder-

schulen immer eng zusammen. Sie sind damit letztlich gemeinsam vor die Aufgabe ge-

stellt, die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu schützen. 

Im Rahmen des schulfachlichen Fortbildungsprogramms „Fachkompetenzen LVR-

Schulen und LVR-Internat“ bietet der LVR seinem Schulträgerpersonal u.a. die Veranstal-

tung „Prävention sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen mit Behinde-

rung“ an. Zielgruppe des Seminars sind alle interessierten LVR-Mitarbeitenden der LVR-

Förderschulen. Inhaltlich befassen sich die Teilnehmenden mit einem Überblick über den 

aktuellen Forschungs- und Wissensstand zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Men-

schen mit Behinderungen“. Anhand von Präventionsmaterialien vermittelt das Seminar 

handlungspraktische Kompetenzen zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In Klein-

gruppenarbeit werden Gespräche mit Kindern und Jugendlichen geübt. Darüber hinaus 

zeigt es auf, wie einrichtungsspezifische Schutzkonzepte gegen (sexualisierte) Gewalt 

aussehen können und wie diese entwickelt werden können. Das Fortbildungsprogramm 

für das Schulträgerpersonal wird fortlaufend auf seine Passung zur Nachfrage überprüft, 

sodass ggf. auch zusätzliche Veranstaltungen angeboten werden. 

Von präventiven Maßnahmen abzugrenzen ist jede Form einer akuten schulischen Krise, 

die mit der Androhung oder konkreten Anwendung von körperlicher und/oder seelischer 

Gewalt einhergeht. Dies kann z.B. die Androhung einer Amoktat, eines sexuellen Über-

griffs oder eines anderen Gewaltaktes sein. Zum Umgang mit einer konkreten schuli-

schen Krise existieren Verfahrens- und Verhaltensmaßgaben seitens des Landes NRW, 

die im „Notfallordner für Schulen in NRW – Hinsehen und Handeln“ systematisch aufbe-

reitet zur Verfügung stehen und die von der Unfallkasse NRW herausgegeben und regel-

mäßig aktualisiert werden.  

Zu den konkreten Maßnahmen des Schulträgers zur Amokprävention gehören drei 

Punkte: 

- Benachrichtigung des Personals über die konkrete Gefahr eines Amoklaufs mittels 

elektroakustischer und optischer Anlagen: In den vergangenen Jahren wurden die 

elektroakustischen Alarmierungssysteme in den LVR-Schulen geprüft und, falls not-

wendig, behinderungsspezifisch angepasst (z.B. eindeutige, amokspezifische optische 

Alarmierung an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Hören und Kommunikation). Es 

wird ein Hinweistext eingespielt, der dem eingewiesenen Personal die Situation ver-

deutlicht, bei den Schüler*innen jedoch keine Panik auslöst, z.B. „Wir haben ein tech-

nisches Problem. Bitte gehen Sie in ihre Klassenräume“. Gleichzeitig signalisieren far-

bige Blitzleuchten den hörgeschädigten Schüler*innen und Mitarbeitenden, dass sie 

ihre Klassenräume aufsuchen sollen. 

- Es wurden in allen Klassenräumen Einschlussmöglichkeiten von innen geschaffen, die 

auch ohne Schlüssel von den Schüler*innen zu bedienen sind. Darüber hinaus haben 
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die Klassenräume Telefone, von denen aus eine Verbindung nach draußen zu den Ein-

satzkräften geschaltet werden kann. 

- Ein einheitliches Beschilderungskonzept für alle Förderschulen ist zurzeit noch in der 

Entwicklung. Ziel ist es, dass sich die Einsatzkräfte innerhalb des Gebäudes sehr 

schnell zurechtfinden und notwendige Maßnahmen effektiv und zielgerichtet vorneh-

men können. Das neue Beschilderungskonzept ersetzt idealerweise den Bestand und 

ermöglicht dann auch den Schüler*innen sowie Lehrkräften und Besuchenden eine 

leichte Orientierung im Gebäude. 

2.3 LVR-Klinikschulen 

In den beiden LVR-Klinikschulen werden Kinder und Jugendliche aller Altersstufen unter-

richtet, die in den LVR-Kliniken in Bedburg-Hau und Viersen in Behandlung sind und vo-

rübergehend ihre reguläre Schule an ihrem Wohnort nicht besuchen können. 

Für diese beiden Schulen gelten grundsätzlich die gleichen Maßnahmen, wie sie bereits 

unter Gliederungsziffer 2.2 für die LVR-Förderschulen dargestellt wurden. Da an diesen 

Standorten im wesentlichen Schüler*innen mit psychischen Erkrankungen beschult wer-

den, wurden insbesondere die Maßnahmen zur Amokprävention entsprechend angepasst. 

2.4 LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

Durch die Fusion der drei ehemaligen Netze, durch die jüngste Novellierung des Wohn- 

und Teilhabegesetz NRW (WTG) und durch die Anforderung des Leistungsträgers der Ein-

gliederungshilfe, ein Gewaltschutzkonzept in Anlehnung an das vorgegebene Eckpunkte-

papier zu erarbeiten und einzureichen (vgl. Gliederungsziffer 3.2.1), gab es im LVR-Ver-

bund Heilpädagogischer Hilfen (LVR-Verbund HPH) Handlungsbedarf in Bezug auf die 

(Neu-)Konzeptionierung der Gewaltprävention. Es wurde eine gemeinsame verbundüber-

greifende Vorgehensweise zur Prävention von Gewalt sowie zum Umgang mit Gewaltvor-

kommnissen entwickelt. Der Prozess der Sicherstellung der Mitwirkung der Nutzer*innen-

beiräte wurde ebenfalls definiert. 

Aktuell wird eine Schulungsplanung konzeptioniert, in der beschrieben wird, wie die Mit-

arbeitenden in 2023 in die neue verbundsübergreifende Vorgehensweise eingeführt wer-

den. Für eine ausführliche Darstellung der inhaltlichen Schwerpunkte des verbundwei-

ten Rahmenkonzeptes5 zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt sowie der partizipa-

tiven Vorgehensweise bei der Erstellung des Konzeptes sei auf den 5. Qualitäts- und Leis-

tungsbericht für den LVR-Verbund HPH (Vorlage Nr. 15/1041) verwiesen. Auf Basis des 

neuen Rahmenkonzeptes zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt werden einrich-

tungsbezogen Konkretisierungen erstellt, um das Gewaltschutzkonzept auf die jeweiligen 

Einrichtungen und Dienste anzupassen. 

Das bereits fertiggestellte Rahmenkonzept befindet sich aktuell in einem Abstimmungs-

prozess mit dem Leistungsträger. Dieser wird zeitnah vollzogen und die standortspezifi-

schen Konkretisierungen auf Basis des abgestimmten Rahmenkonzepts bis Ende 2023 

abgeschlossen sein. 

                                         
5 Diese Begrifflichkeit beschreibt hier ein einrichtungsübergreifendes Träger-Konzept. Nicht gemeint ist hier ein 

Rahmenkonzept im engeren Sinne des Grundsatzpapiers (vgl. Gliederungsziffer 1). 

https://dom-zv32/notesapp/zv/LVIS/lvr_vorlagen_15WP.nsf/0/CF1C2137CF7A7C82C125885A00267FDA?OpenDocument&view=WEBVorlageNummer&kat1=Vorlage&kat2=Nummer
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Zur Sicherstellung der Umsetzung des Konzepts zur Prävention und zum Schutz vor Ge-

walt wurde die „AG zur Gewaltprävention und zum Schutz vor Gewalt“ gegründet. 

Diese ist paritätisch-partizipativ besetzt mit Kund*innen sowie Mitarbeitenden des LVR-

Verbund HPH. Sie fungiert als interne Monitoring- und Controllingstelle und ist für die 

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Themenfeldes und des Rahmenkonzepts 

zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt im LVR-Verbund HPH zuständig. 

Ein wichtiger Baustein der Gewaltprävention ist das Empowerment der Kund*innen. Um 

die Organisation dahingehend weiter zu entwickeln, wurde die „AG Partizipation“ vom 

LVR-Verbund HPH und Dezernat 8 ins Leben gerufen. Grundsätzliches Ziel der AG ist es, 

in den nächsten drei Jahren Partizipation im LVR-Verbund HPH zu identifizieren, zu be-

werten und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln: Welche Bedeutung hat Partizipation 

für den LVR-Verbund HPH? Wo wird bereits partizipativ gearbeitet und gehandelt? Wo 

muss Partizipation erst noch ermöglicht oder weiterentwickelt werden? Welche Erfahrun-

gen wurden beim partizipativen Handeln gemacht? Wie kann Partizipation für alle attrak-

tiv gemacht werden? Welche Mittel und Arten der Kommunikation stehen zu Verfügung? 

In diesen Prozess sind die Kund*innen aktiv mit eingebunden. Zu den Mitgliedern der AG 

zählen aktuell 13 Kund*innen, 3 Mitarbeitende aus verschiedenen Regionen und Hierar-

chieebenen sowie das sogenannte „Parti-Team‟ (4 Mitarbeitende aus dem LVR-Verbund 

HPH sowie aus Dezernat 8), das sich auch um die Organisation der AG kümmert. 

Um die vorhandene Expertise in den Themenfeldern sexuelle Selbstbestimmung und se-

xualisierte Gewalt zu bündeln, werden die Arbeitsgruppen der ausgebildeten „ReWiKs – 

Lots*innen“6 und der „AG gegen sexualisierte Gewalt“ künftig zusammengelegt.  

Bereits vor einiger Zeit wurde im Rahmen einer kooperativen Zusammenarbeit zwischen 

dem Dezernat 8 und dem LVR-Verbund HPH der Dilemmata-Katalog entwickelt. An-

hand von z.B. Rollenspielen, bewusst uneindeutig formulierten Situationsbeschreibungen 

oder einfachen Übungen werden Mitarbeitende dazu angehalten, sich mit schwierigen Si-

tuationen, der eigenen Wahrnehmung und Haltungen sowie mit möglichen Vorgehenswei-

sen kritisch-reflektierend auseinanderzusetzen. Grundsätzlich fokussiert dieser Dilem-

mata-Katalog das Themenfeld der sexualisierten Gewalt. Aufgrund der guten Erfahrungen 

mit diesem Instrument, soll es nun auch als handhabbare Methode zum Gewaltschutz 

weiterentwickelt werden, mit der möglichst viele Formen und Dimensionen von Gewalt 

berücksichtig werden.  

2.5 LVR-Kliniken 

In den LVR-Kliniken werden sowohl Kinder und Jugendliche als auch erwachsene Men-

schen mit psychischen Erkrankungen behandelt. Zum Teil liegt bei den Behandelten ne-

ben einer psychischen Erkrankung auch eine Behinderung vor. 

Das Thema Gewaltschutz betrifft die LVR-Kliniken in all ihren Einrichtungen und Diensten, 

einschließlich derer im Rahmen der Eingliederungshilfe (insb. Abteilungen für Soziale Re-

habilitation). 

                                         
6 ReWiKs: Seit 2014 fördert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Forschungsprojekt „Refle-

xion, Wissen, Können – Qualifizierung von Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Bewohnern zur Erweiterung 

der sexuellen Selbstbestimmung für erwachsene Menschen mit Behinderungen in Wohneinrichtungen“ der Hum-

boldt Universität Berlin und der KatHO NRW. Im Rahmen eines modularen Fortbildungsprogramms wurde ein-

zelne Mitarbeitende des LVR-Verbund HPH zu sogenannten ReWiKs-Lots*innen qualifiziert. 
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2.5.1 Erwachsenenpsychiatrie und übergreifende Aktivitäten 

Im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie beschäftigt sich seit Jahren der „Arbeitskreis 

Zwang-, Gewalt- und Suizidprävention“ mit der Problematik des Gewaltschutzes. So 

wurde z.B. in den letzten Jahren klinikweit das komplexe Behandlungskonzept „Safe-

wards“ eingeführt, das sowohl auf die Haltung der Mitarbeitenden und die Beziehungs-

gestaltung als auch auf konkrete deeskalierende Interventionen abzielt. Regelmäßig wer-

den die Mitarbeitenden zusätzlich in Deeskalationstechniken geschult. 

Im psychiatrischen Klinikkontext ist außerdem immer auch die Ausübung von Zwang im 

Zusammenhang mit Gewaltereignissen zu betrachten. Das LVR-interne Benchmarking 

von Zwangsmaßnahmen soll neben der Wachsamkeit für die Problematik auch die 

Analyse von Bedingungsfaktoren und die Diskussion von Maßnahmen zur Reduktion von 

Zwang und Gewalt auf eine sachliche und konstruktive Grundlage stellen. So konnten 

z.B. die jüngsten Auswertungen von Zwangsmaßnahmen im zeitlichen Kontext zur Auf-

nahme zeigen, dass hier eine besondere Häufung stattfindet. Dies lenkt den Blick auf ein 

besonders zu betrachtendes Zeitfenster. Die Analysen werden im Jahr 2023 klinikbezo-

gen vertieft werden. 

Ein weiteres wichtiges Instrument ist die Nachbesprechung von Zwangsmaßnahmen 

gemeinsam mit den Patient*innen, dessen Umsetzung und Durchführung Teil der Zielver-

einbarungen in 2022 mit den LVR-Kliniken war. Aktuell erfolgt eine Bewertung der Nach-

besprechungen, um über das weitere Vorgehen in 2023 zu entscheiden. Die Nachbespre-

chungen dienen dem wechselseitigen Verständnis und der Vermeidung von künftigen Es-

kalationen. 

Der Arbeitskreis „Zwang-, Gewalt- und Suizidprävention“ hat einen Leitfaden zur Nachbe-

sprechung von Zwangsmaßnahmen erstellt, in dem neben dem therapeutischen Kontext 

auch die Verbindlichkeit der Durchführung dargestellt wird, entsprechend den gesetzli-

chen Regeln nach PsychKG NRW und StrUG, bzw. gemäß den Empfehlungen der S3-Leit-

linie zur Verhinderung von Zwang. 

Der Lenkungsausschuss Qualitätsmanagement hat sich in seiner Sondersitzung Risikoma-

nagement im Dezember 2022 mit dem Risiko „Zwangsmaßnahmen“ beschäftigt. Als Maß-

nahmen zur Sekundärprävention wurden hier neben den therapeutischen und organisato-

rischen Faktoren auch bauliche Gestaltungselemente dargestellt, die bei Neu- und Um-

bauten berücksichtigt werden können. 

Die Strategiekonferenz des Klinikverbunds im Frühjahr 2022 hat sich außerdem unter der 

Überschrift „Sicherheit im LVR-Klinikverbund: Die Perspektive der Mitarbeiten-

den“ schwerpunktmäßig den Auswirkungen von Gewaltereignissen auf die Mitarbeitenden 

gewidmet. Die abgeleiteten Maßnahmen betreffen neben klinikbezogenen Prozessen auch 

die Kooperation mit externen Partnern, z.B. aus der Gemeindepsychiatrie, der Polizei und 

den Gerichten. 

In diesem Kontext hat der Lenkungsausschuss Qualitätsmanagement in Übereinstim-

mung mit der S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressi-

ven Verhaltens bei Erwachsenen“ die Empfehlung ausgesprochen, eine modifizierte 

SOAS-R-Skala als Ergänzung bestehender Meldeverfahren wie dem elektronischen Ver-

bandsbuch im gesamten LVR-Klinikverbund einzuführen. 
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2.5.2 Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psy-

chosomatik (KJPPP) und Abteilungen für Soziale Rehabilitation 

Die Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik 

(KJPPP) als auch die Abteilungen für Soziale Rehabilitation im Klinikverbund zeichnen sich 

durch ihr besonders vulnerables Klientel aus. In beiden Abteilungen bestehen seit vielen 

Jahren Gewaltschutzkonzepte mit unterschiedlichen Schwerpunkten.  

Für die KJPPP wird aktuell die Weiterentwicklung der bestehenden Gewaltschutzkon-

zepte zu einem gemeinsamen „Rahmenkonzept“7 initiiert. Dieser Prozess wird aus der 

Verbundzentrale gesteuert, wobei die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung der einrich-

tungsspezifischen Gewaltschutzkonzepte in der Verantwortung der jeweiligen Abteilungs-

leitung liegt und partizipativ gestaltet werden wird. 

Die Fachkonferenz KJPPP wird sich Ende März 2023 erneut mit diesem Thema befassen. 

Die zunächst abschließende Erstellung eines gemeinsamen Rahmenkonzepts bis Ende 

2023 erscheint realistisch. 

In den Abteilungen für Soziale Rehabilitation besteht bereits ein „Rahmenkonzept 

zur Gewaltprävention“8 (Kahl/Mertens), welches in der Verbundkonferenz im Dezember 

2017 verabschiedet wurde und seit diesem Zeitpunkt in den Abteilungen umgesetzt und 

gelebt wird. In der letzten Verbundkonferenz im April 2022 wurde beschlossen, dass 

ebenfalls in einem von der Verbundzentrale gesteuerten Prozess die Weiterentwicklung 

der individuellen, abteilungsspezifischen Präventionskonzepte entsprechend den neuen 

Anforderungen aus dem WTG und dem Grundsatzpapier „Gewaltschutz im LVR“ erfolgen 

soll. In den Abteilungen liegt die inhaltliche Ausgestaltung in expliziter Verantwortung der 

jeweiligen Leitung und wird dort durch eine verantwortliche, arbeitsfähige Projektgruppe 

partizipativ umgesetzt. In der Hälfte der Abteilungen wurden bereits die zuletzt weiter-

entwickelten Konzepte fertiggestellt, in den übrigen Abteilungen ist der Prozess in der Fi-

nalisierung. Dieser Prozess wird voraussichtlich bis etwa Mitte 2023 abgeschlossen sein.  

Die hier getroffene, gemeinsame Verpflichtung aller Mitarbeitenden der Abteilungen ist 

eine strikte Orientierung an den Rechten der Klient*innen. Die Mitarbeitenden nehmen 

eine Haltung ein und transportieren diese in der täglichen Arbeit, welche gewaltfreie Be-

gegnung und Miteinander sowohl für Klient*innen als auch für Mitarbeitende forciert und 

ermöglicht. Die Abteilungen für Soziale Rehabilitation setzen sich für die Prävention von 

gewalttägigen Handlungen und zugleich eine Sensibilisierung für die Vielfalt möglicher Er-

scheinungen von Gewalt ein, welche weit über Formen körperlicher Übergriffe hinausge-

hen. 

Außerdem werden regelmäßige (jährliche) Fortbildungen zum Gewaltschutz – auch in 

Einklang mit den Vorgaben des WTG – konzipiert und umgesetzt. Ein zweiteiliges Auf-

taktseminar wurde in der LVR-Akademie durchgeführt (s.u.). 

                                         
7 Diese Begrifflichkeit beschreibt hier ein einrichtungsübergreifendes Träger-Konzept. Nicht gemeint ist hier ein 

Rahmenkonzept im engeren Sinne des Grundsatzpapiers (vgl. Gliederungsziffer 1). 
8 Vgl. Fußnote 6. 
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2.5.3 LVR-Institut für Forschung und Bildung 

Das LVR-Institut für Forschung und Bildung (im Dezernat Klinikverbund und Verbund 

Heilpädagogischer Hilfen) – Sparte Bildung – bietet ein vielfältiges Bildungsprogramm für 

die LVR-Mitarbeitenden zu Fach- und Führungsthemen in der Psychiatrie. Das Programm 

umfasst dabei freiwillige Seminare, die (auch) explizit auf eine gestärkte Handlungs-

kompetenz zum Thema Gewaltschutz abzielen. Exemplarisch zu nennen sind hier: 

- Gewaltprävention in Wohneinrichtungen der sozialen Rehabilitation 

- Beziehungsgestaltung im Maßregelvollzug: Zwischen Nähe und Distanz  

- Resilienz – Widerstandsfähigkeit gegenüber belastenden Situationen 

- Konflikte konstruktiv bewältigen 

- Safewards – Ein Modell zur Prävention und Reduzierung von Konflikten in psychiatri-

schen Institutionen 

- Die Bedeutung einer Recovery- und Safewards-Orientierung im Maßregelvollzug 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Gruppencoachings, Gruppenselbsterfahrungs-Seminare 

sowie Klausurtage zur Teamentwicklung und Förderung multiprofessioneller Zusammen-

arbeit, in denen Themen im Zusammenhang mit der Prävention von Gewalt und im Um-

gang mit Gewaltvorkommissen bei Bedarf thematisiert werden können.  

Zusätzlich werden den in psychiatrischen LVR-Kliniken in der innerbetrieblichen Fortbil-

dung Pflichtfortbildungen zur Gewaltprävention durchgeführt. 

2.6 Zusammenfassung 

Dem LVR ist bewusst, dass die gemeinsame Erstellung und Implementierung eines Ge-

waltschutzkonzeptes, das tatsächlich gelebt wird, anspruchsvoll und zeitintensiv ist (s. 

Grundsatzpapier, S. 15).  

Zusammenfassend stellt sich für die LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Be-

schwerden das folgende Bild dar:  

In allen LVR-eigenen Einrichtungen für vulnerable Zielgruppen lässt sich eine intensive 

Beschäftigung mit dem Thema Gewaltschutz feststellen. Dies hängt vermutlich auch da-

mit zusammen, dass für viele dieser Einrichtungen inzwischen – abseits der festgelegten 

Vorkehrungen im LVR-Grundsatzpapier – auch eine explizite gesetzliche Verpflichtung 

gilt, einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte zu erstellen und ggf. bei Prüfungen vor-

zulegen (z.B. auf Basis des SGB VIII, des SGB IX, des WTG NRW oder des SchulG NRW). 

Keine Pflicht besteht hierzu im Bereich der Einrichtung im Rechtskreis SGB V (Psychiat-

rie).
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Für die einzelnen Bereiche lässt sich zusammenfassend Folgendes festhalten: 

In der JHR wurde 2022 damit begonnen, auf Basis bestehender Konzepte und Standards 

das einrichtungsübergreifende Gewaltschutzkonzept neu aufzulegen. Dieses gilt es dann 

anschließend in und für die einzelnen Einrichtungen der JHR zu konkretisieren. Dabei ist 

eine Beteiligung der Mitarbeitenden vorgesehen. 

Die LVR-Förderschulen und LVR-Klinikschulen sind schulgesetzlich dazu verpflichtet, 

Schutzkonzepte gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch zu erstellen. Der aktuelle Um-

setzungsstand zur Anzahl der tatsächlich vorliegenden Gewaltschutzkonzepte gemäß § 

42 Abs. 6 SchulG NRW kann in folgenden Monitoring-Berichten dargestellt werden. Der 

LVR als Schulträger unterstützt das Thema Gewaltschutz selbst insbesondere mit Fortbil-

dungen sowie Maßnahmen zur Amokprävention. 

Im LVR-Verbund HPH ist der Prozess der Neukonzeption des verbundübergreifenden 

Gewaltschutzkonzeptes bereits weit fortgeschritten. Erkennbar wird dabei ein stark parti-

zipativer Ansatz, der neben den Mitarbeitenden im LVR-Verbund HPH auch die aktive Ein-

bindung der Kund*innen vorsieht.  

In den Abteilungen für Soziale Rehabilitation an den LVR-Kliniken wurde ein Prozess 

angestoßen, um die bestehenden abteilungsspezifischen Gewaltschutzkonzepte entspre-

chend den neuen Anforderungen aus dem WTG und dem Grundsatzpapier fortzuentwi-

ckeln. Der Prozess ist ebenfalls weit fortgeschritten.  

In den Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -

psychosomatik (KJPPP) der LVR-Kliniken gibt es ebenfalls bereits seit vielen Jahren 

Gewaltschutzkonzepte. Die Weiterentwicklung der bestehenden Gewaltschutzkonzepte zu 

einem gemeinsamen Rahmenkonzept wurde aktuell initiiert. 

Im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie findet bereits seit vielen Jahren eine intensive 

fachliche Befassung mit dem Thema Gewalt statt (z.B. im Arbeitskreis „Zwang-, Gewalt- 

und Suizidprävention“ und im Lenkungsausschuss Qualitätsmanagement). Die Kliniken 

setzen sich auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema Gewaltschutz differenziert aus-

einander. Das Thema findet sich wieder in entsprechenden Regelwerken der Kliniken mit 

regionalem Bezug sowie in fachlichen Konzepten und Leitlinien mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten. Der Fokus liegt hier seit vielen Jahren auf der Etablierung einer zeitge-

mäßen und tragfähigen Haltung, die dem Ziel des Gewaltschutzes gerecht wird. 
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3. LVR-Aktivitäten zur Stärkung des Gewaltschutzes 
durch externe Leistungserbringer für vulnerable Ziel-

gruppen 

Gemäß Grundsatzpapier wirkt der LVR im Rahmen seiner (rechtlichen) Zuständigkeiten 

darauf hin, dass externe Leistungserbringer, die für vulnerable Zielgruppen tätig sind, 

einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte erstellen oder zumindest geeignete Präven-

tionsmaßnahmen entwickeln und in der Praxis umsetzen (vgl. Gliederungsziffer 1).  

3.1 Aktivitäten des LVR-Landesjugendamtes 

Das im Juni 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ver-

pflichtet das LVR-Landesjugendamt dazu, bei der Erteilung einer Betriebserlaubnis 

nach § 45 SGB VIII nunmehr auch die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines 

Konzeptes zum Schutz vor Gewalt als Voraussetzung zu überprüfen. Ein einrichtungsbe-

zogenes Gewaltschutzschutzkonzept stellt neben der pädagogischen Konzeption und den 

personellen, räumlichen und sachlichen Voraussetzungen der Träger jetzt eine verbindli-

che Mindestanforderung für die Erteilung der Betriebserlaubnis dar. 

Unter die Betriebserlaubnispflicht nach § 45 SGB VIII fallen Einrichtungen, in denen Kin-

der und Jugendliche ganztägig oder über einen Teil des Tages außerhalb ihrer Familie be-

treut werden (z.B. Kindertageseinrichtungen oder Wohneinrichtungen für Kinder mit Be-

hinderungen). 

Um die Einrichtungsträger bei der Erstellung von einrichtungsbezogenen Gewaltschutz-

konzepten zu unterstützen, haben die beiden Landesjugendämter in NRW im Jahr 2021 

gemeinsam das Papier „Aufsichtsrechtliche Grundlagen – Organisationale Schutz-

konzepte in betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendli-

che nach § 45 SGB VIII“ erarbeitet und veröffentlicht (vgl. Gliederungsziffer 1). Es gibt 

den Leistungserbringern einen differenzierten Fragenkatalog an die Hand, der viele wich-

tige Impulsfragen beinhaltet und so Raum zur Auseinandersetzung mit der Gewaltschutz-

Thematik bietet. Das Papier dient zugleich als Orientierungshilfe für die mit Betriebser-

laubnissen befassten Mitarbeitenden der Landesjugendämter.  

Neue Aufgaben im Kontext des Gewaltschutzes sind für das LVR-Landesjugendamt zu-

dem mit dem nordrhein-westfälischen Landeskinderschutzgesetz verbunden, welches 

überwiegend am 1. Mai 2022 in Kraft getreten. 

Ein Novum ist die darin verankerte Verpflichtung der Jugendämter, die Empfehlung der 

Landesjugendämter „Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauf-

trags gemäß § 8a SGB VIII“ als Mindeststandard ihrer Arbeit im Kinderschutz zu be-

rücksichtigen. Die beiden Landesjugendämter in NRW haben den Auftrag, diese Empfeh-

lung regelmäßig – spätestens alle fünf Jahre – weiterzuentwickeln. Auch sollen sie zur Si-

cherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien Empfehlungen entwi-

ckeln und fortschreiben. Im Januar 2023 hat der Landesjugendhilfeausschuss des LVR-

Landesjugendamtes eine „Empfehlung für die Pflegekinderhilfe – Anerkennung, Gestal-

tung, Beteiligung – Verwandtenpflege und Netzwerkpflege“ verabschiedet (vgl. Vorlage 

Nr. 15/1434). 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/B48AB1F6E5BB5206C1258936002E7136/$file/Vorlage15_1434.pdf
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Darüber hinaus werden im Landeskinderschutzgesetz der landesweite Aufbau von Kinder-

schutznetzwerken, die Verpflichtung zur Erstellung von Schutzkonzepten für diverse Auf-

gabenfelder der Kinder- und Jugendhilfe (also auch über die nach § 45 SGB VIII betriebs-

erlaubnispflichtigen Einrichtungen hinaus) sowie die Bereitstellung von Landesmitteln zur 

Fortbildung im Gesetz festgeschrieben.  

Dies wird zu einem weiteren deutlichen Ausbau der Fortbildung und Beratung des Lan-

desjugendamtes zu diesem Themenfeld führen.  

Zum Thema „Schutzkonzepte in der Kindertagesbetreuung“ wurden 2022 über 25 Veran-

staltungen in unterschiedlichsten Formaten (Fachtage, Websprechstunden, Vorträge in 

Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII, Kooperationsveranstaltungen mit dem NRW-

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration 

(MKJFGFI), Spitzenverbänden und Trägern) für unterschiedliche Zielgruppen (Jugendäm-

ter, Träger, Fachberatungen, Leitungen) angeboten.  

Das Thema der sexualisierten Gewalt von Kindern und Jugendlichen hat zudem eine ge-

sonderte Beachtung erfahren (vgl. hierzu ausführlich Vorlage Nr. 14/3821/1). 

Im November 2022 wurde vom LVR-Landesjugendamt zusammen mit der Aktion Jugend-

schutz (AJS NRW) eine Arbeitshilfe „Rechte- und Schutzkonzepte – Praxistipps für die Ju-

gendförderung in NRW“ herausgegeben. Sie soll Fachkräfte und Personen unterstützen, 

die sich mit der Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten insbesondere im Be-

reich der Jugendförderung auseinandersetzen.9  

Darüber hinaus unterstützen die beiden Landesjugendämter die örtlichen Träger der Ju-

gendhilfe regelmäßig mit Empfehlungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 85 SGB 

Abs. 2 Nr. 1 VIII), auch im Kontext von Gewaltschutz. So wurde 2022 z.B. eine neue ge-

meinsame Empfehlung für die örtlichen Jugendämter zum Thema „Kinder und Jugendli-

che als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen“ veröffentlicht (vgl. Vorlage Nr. 

15/985).  

3.2 Aktivitäten des LVR als Träger der Eingliederungshilfe 

Als Träger der Eingliederungshilfe hat der LVR grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um da-

rauf hinzuwirken, dass externe Leistungserbringer der Eingliederungshilfe einrichtungsbe-

zogene Gewaltschutzkonzepte erstellen und umsetzen: 

- Hinwirkungspflicht gemäß § 37a Abs. 1 SGB IX: Durch das im Juni 2021 verab-

schiedete Teilhabestärkungsgesetz wurde § 37a Abs. 1 SGB IX neu ins SGB IX aufge-

nommen. Alle Leistungserbringer müssen demnach „geeignete Maßnahmen zum 

Schutz vor Gewalt für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte 

Menschen, insbesondere für Frauen und Kinder mit Behinderung und von Behinde-

rung bedrohte Frauen und Kinder“ treffen. „Zu den geeigneten Maßnahmen nach Satz 

1 gehören insbesondere die Entwicklung und Umsetzung eines auf die Einrichtung o-

der Dienstleistungen zugeschnittenen Gewaltschutzkonzepts. Die Rehabilitationsträ-

ger und die Integrationsämter wirken bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

                                         
9 https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendfrderung/dokumente_74/Praxistipps_Rechte-und-Schutz-

konzepte_AJS-LVR_22122022.pdf  

 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/9BBCF27A48CBBCC5C1258503002E9F61/$file/Vorlage14_3821_1.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/32480A9D5D7AD0A9C1258920002CAF1F/$file/Vorlage15_985.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendfrderung/dokumente_74/Praxistipps_Rechte-und-Schutzkonzepte_AJS-LVR_22122022.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/jugendfrderung/dokumente_74/Praxistipps_Rechte-und-Schutzkonzepte_AJS-LVR_22122022.pdf
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darauf hin, dass der Schutzauftrag nach Absatz 1 von den Leistungserbringern um-

gesetzt wird“ (§ 37a Abs. 1 SGB IX). 

- Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung: Mit Einführung des Bundesteilhabege-

setzes (BTHG) wurden den Trägern der Eingliederungshilfe in § 128 SGB IX „Wirt-

schaftlichkeits- und Qualitätsprüfung“ ein gesetzliches Prüfrecht aus besonderem An-

lass eingeräumt. Das Land NRW hat mit § 8 des Ausführungsgesetzes zum SGB IX 

(AG-SGB IX NRW) das Prüfrecht der Träger der Eingliederungshilfe nach § 128 SGB 

IX um anlassunabhängige Qualitätsprüfungen erweitert. Konkret bedeutet dies, dass 

der LVR u.a. anlassunabhängig und unangekündigt Qualitätsprüfungen in Einrichtun-

gen und Diensten der Eingliederungshilfe vornehmen und dabei auch den Umgang mit 

dem Thema Gewaltschutz beleuchten kann. 

3.2.1 LVR-Dezernat Soziales 

Das LVR-Dezernat Soziales ist insbesondere zuständig für Eingliederungshilfeleistungen 

für erwachsene Menschen mit wesentlicher Behinderung und Eingliederungshilfebedarf. 

Um die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe in diesem Bereich bei der Erstellung 

von einrichtungsbezogenen Gewaltschutzkonzepten nach § 37a SGB IX zu unterstützen, 

hat das LVR-Dezernat Soziales im Herbst 2021 zwei Eckpunktepapiere veröffentlicht: 

- Das LVR-Eckpunktepapier zum Gewaltschutz bei Leistungen der sozialen Teil-

habe dient Leistungserbringern von Angeboten der sozialen Teilhabe im Rheinland als 

Orientierungshilfe bei der Erstellung von Gewaltschutzkonzepten (vgl. auch Gliede-

rungsziffer 1).  

- Das LVR-Eckpunktepapier Gewaltschutz in rheinischen Werkstätten (WfbM) 

konkretisiert die Inhalte der landesweiten „Rahmenvereinbarung zur Qualitätssiche-

rung und Gewaltprävention in nordrhein-westfälischen Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung“ aus September 2019. Es strukturiert sich in eine Beschreibung der Ziel-

setzung von Gewaltschutzkonzepten der WfbM, den Umfang von derartigen Gewalt-

schutzkonzepten, die zu integrierenden Elemente eines Gewaltschutzkonzeptes (u.a. 

Präventions- und Interventionsstrategien) und die Erarbeitungsverantwortung von 

Gewaltschutzkonzepten. 

Mit Veröffentlichung der Eckpunktepapiere wurden alle im Rheinland tätigen Leistungser-

bringer dieser Eingliederungshilfeleistungen durch das LVR-Dezernat Soziales dazu aufge-

fordert, ihre einrichtungsbezogenen Gewaltschutzkonzepte bis Ende des Jahres 2021 ein-

zureichen. Parallel wurde damit begonnen, ein systematisches LVR-internes Prüfverfah-

ren für die eingereichten Gewaltschutzkonzepte der Leistungserbringer aufzubauen. 

Zur Umsetzung im Bereich der WfbM lässt sich zusammenfassend feststellen, dass ein 

Teil der von den WfbM eingereichten Gewaltschutzkonzepte in sehr gutem Maße den ver-

einbarten Eckpunkten entspricht. Gleichzeitig bestehen bei einem größeren Teil der ein-

gereichten Konzepte jedoch noch erhebliche Mängel (vgl. Vorlage Nr. 15/1125). 

Die Verantwortung zur Hinwirkung der Erfüllung des Schutzauftrages durch Leistungser-

bringer von Leistungen der Sozialen Teilhabe ist in den Regionalabteilungen verortet 

und wird durch die Grundsatzabteilung 72.70 unterstützt und koordiniert. Zur Erfassung 

des gegenwärtigen Status eingereichter Gewaltschutzkonzepte und deren vorliegender 

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/1_dokumente/arbeitundausbildung/dokumente_229/vereinbarung_zur_teilhabe_in_arbeit/20_2603_Rahmenvereinbarung_ueber_Qualitaetssicherung_und_Gewaltschutz_fuer_Werkstaetten_in_NRW_barrierefrei.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/1_dokumente/arbeitundausbildung/dokumente_229/vereinbarung_zur_teilhabe_in_arbeit/20_2603_Rahmenvereinbarung_ueber_Qualitaetssicherung_und_Gewaltschutz_fuer_Werkstaetten_in_NRW_barrierefrei.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/1_dokumente/arbeitundausbildung/dokumente_229/vereinbarung_zur_teilhabe_in_arbeit/20_2603_Rahmenvereinbarung_ueber_Qualitaetssicherung_und_Gewaltschutz_fuer_Werkstaetten_in_NRW_barrierefrei.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/D9C9FFB5E0CA6BC9C125889B0029E587/$file/Vorlage15_1125.pdf
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Qualität, wurden zwei Onlinebefragungen mit den Regionalabteilungen durchgeführt. Die 

erste Onlinebefragung fand im August 2022 im Rahmen eines Traineeprojekts statt und 

zielte auf die Erfassung eingereichter Konzepte und die Bewertungen der Qualität dieser 

Konzepte ab. Zeitgleich sollte die zu erwartende Arbeitsbelastung für die Mitarbeitenden 

in den Regionalabteilungen durch den Hinwirkungs- und Prüfauftrag dargestellt werden. 

Die zweite Onlinebefragung der Regionalabteilungen fand im Dezember 2022 statt, um 

den aktuellsten Stand zu den eingereichten Gewaltschutzkonzepten und den gegenwärti-

gen Prüfstand zu verifizieren. Die nachfolgenden Ergebnisse basieren entsprechend auf 

den aktuellsten Zahlen beider Abfragen.  

Mit Blick auf die Angebote für Leistungen der Sozialen Teilhabe lässt sich feststellen, dass 

über 1.775 Einrichtungen und Dienste für Leistungen der Sozialen Teilhabe im Zuständig-

keitsbereich des LVR liegen. 652 Gewaltschutzkonzepte wurden bislang eingereicht, die 

sich auf insgesamt 1.471 Einrichtungen und Dienste für Leistungen der Sozialen Teilhabe 

beziehen.10 Das entspricht einem Anteil von rund 83%.  

Die Überprüfung der Gewaltschutzkonzepte geht mit einem enormen Arbeitsaufwand für 

die Regionalabteilungen einher. Von den 652 eingegangenen Gewaltschutzkonzepten 

konnten 224 mindestens einmal geprüft werden. Dies zeigt sich auch in der subjektiv 

empfundenen Arbeitsbelastung durch die Prüftätigkeit: 95% der prüfenden Personen füh-

len sich (stark) überlastet durch die Prüftätigkeit der Gewaltschutzkonzepte. Gleichzeitig 

zeigt sich eine große Zufriedenheit mit dem intern zur Verfügung stehenden Prüfschema 

auf Seiten der prüfenden Personen – der überwiegende Anteil bewertet das Prüfschema 

als (sehr) hilfreich.  

Die Qualität der eingegangenen Gewaltschutzkonzepte entspricht bislang nicht den 

Vorgaben des LVR-Eckpunktepapier zum Gewaltschutz bei Leistungen der sozialen Teil-

habe. Bislang konnte ein Gewaltschutzkonzept als qualitätsgesichert bewertet werden. 

Die inhaltlichen Herausforderungen bei der Umsetzung der Vorgaben werden bei unter-

schiedlichen Themen gesehen. Hierzu wird in der nachfolgenden Abbildung eine Übersicht 

vermittelt: 

                                         
10 Ein substantieller Anteil von Leistungserbringern der Sozialen Teilhabe reicht die Gewaltschutzkonzepte als 

Trägerkonzepte ein, die Aussagen über mehrere Einrichtungen und Dienste beinhalten.  
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Abbildung 1: Defizite in der inhaltlichen Ausgestaltung. 

Bei den rot markierten Balken handelt es sich um inhaltliche Bereiche, die von mehr als 

der Hälfte der Personen als defizitär im Rahmen der Gewaltschutzkonzepte bewertet wer-

den. Hier ist insbesondere hervorzuheben, dass die eingehenden Gewaltschutzkonzepte 

noch nicht hinreichend genau die eigenen einrichtungs- und dienstleitungsbezogenen Ri-

siken für Gewaltereignisse in Form von passgenauen Risikoanalysen in den Blick nehmen. 

Auch sind die Konzepte häufig eher unkonkret formuliert, so dass meist nicht deutlich 

wird, welche konkreten Zuständigkeiten für den Gewaltschutz vorgehalten, wie interne 

Prozesse umgesetzt oder welches gewaltschutzbezogene Fortbildungsangebot von Leis-

tungserbringern vorgehalten wird.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Gewaltschutzkonzepte für Einrichtungen und 

Dienste im Rahmen von Leistungen der Sozialen Teilhabe aktuell inhaltlich noch nicht 

konkret genug beschrieben werden.  

Die Hinwirkungspflicht nach §37a Abs. 2 SGB IX des Trägers der Eingliederungshilfe ist 

aufgrund des leistungsrechtlichen Bezugs zwischen Leistungsträger und Leistungserbrin-

ger der Eingliederungshilfe eingeschränkt. Wenn Gewaltschutzkonzepte den Vorgaben 

des LVR nicht genügen, werden die Leistungserbringer durch die Regionalabteilungen der 

Fachbereiche 72 und 73 um eine Überarbeitung gebeten und es werden ggfls. Qualitäts-

gespräche durchgeführt. Wird durch die internen Konzeptprüfungen und Qualitätsgesprä-

che – oder auch durch Wirtschaftlichkeit- und Qualitätsprüfungen nach §128 SGB IX – 

deutlich, dass den vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen 

wird, ist nach § 129 SGB IX die Vergütung des Leistungserbringers zu kürzen. 

3.2.2 LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie 

Die Zuständigkeit für Eingliederungshilfe im Bereich der Frühförderung (Heilpädagogische 

Leistungen im Rahmen von Frühförderung/Interdisziplinäre Frühförderung) sowie im Be-

reich von heilpädagogischen Tagesstätten, in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kin-

dertagespflege im Rheinland liegt im LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.  
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Um auch die Leistungserbringer dieser Angebote zu unterstützen, haben die zuständigen 

Stellen im LVR und im LWL eine „Arbeitshilfe Gewaltschutzkonzepte nach § 37a 

SGB IX – eine Unterstützung für Leistungserbringer der (interdisziplinären) 

Frühförderung“ erarbeitet (siehe Vorlage Nr. 15/1273). Die Arbeitshilfe orientiert sich 

stark an dem Papier „Aufsichtsrechtliche Grundlagen – Organisationale Schutzkonzepte in 

betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche nach § 45 SGB 

VIII“ (vgl. Gliederungsziffer 3.1). 

Die Leistungserbringer von Eingliederungshilfeleistungen im Bereich der Kindertagesein-

richtungen sowie von Leistungen über Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche müssen 

Gewaltschutzkonzepte gemäß § 45 SGB VIII vorlegen (vgl. Gliederungsziffer 3.1). Gehen 

die Einrichtungen in ihren Gewaltschutzkonzepten auf besondere Schutzbedürfnisse von 

Kindern mit (drohender) Behinderungen ein, so erkennt der LVR als Träger der Eingliede-

rungshilfe die Konzepte auch als Gewaltschutzkonzept nach § 37a SGB IX an.

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/F13BDF0DB61B39A5C12588E800360D50/$file/Vorlage15_1273.pdf


23 

 

3.2.3 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

Zur Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung wurden in beiden beteilig-

ten Dezernaten inzwischen eine Konzeption zur Umsetzung des Prüfauftrags erarbeitet 

und erste Prüfungen durchgeführt. Bei den Prüfungen wird im Kontext der Prozessqualität 

auch regelhaft geprüft, ob in einer Einrichtung ein Gewaltschutzkonzept vorliegt und ob 

die darin beschriebenen Prozesse etabliert sind. Für eine ausführliche Darstellung der 

Prozesse sei auf Vorlage Nr. 15/564/1 verwiesen. 

3.3 Aktivitäten im Rahmen der Förderung von Koordinierungs-, 
Kontakt- und Beratungsstellen und Sozialpsychiatrischen 

Zentren 

3.3.1 Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen 

Im Rahmen der Anforderung an Gewaltschutzkonzepte von Leistungserbringern der Ein-

gliederungshilfe (vgl. Gliederungsziffer 3.2) wurden auch die vom LVR geförderten Koor-

dinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (KoKoBe) dazu aufgefordert, Gewaltschutz-

konzepte zu verfassen und vorzulegen. Dabei wurde es den Leistungserbringern, die eine 

Förderung für das Angebot der KoKoBe erhalten, freigestellt, ob das Gewaltschutzkonzept 

für diese Dienstleistung innerhalb des Gesamtkonzepts des Leistungserbringers auf Trä-

gerebene beschrieben wird oder ob der KoKoBe-Trägerverbund in einer Gebietskörper-

schaft des Rheinlands ein eigenständiges Gewaltschutzkonzept für den KoKoBe-Träger-

verbund und damit leistungserbringerübergreifend beschreibt. 

Von den 58 Leistungserbringern, die eine KoKoBe-Förderung erhalten, wurden derzeit 42 

Gewaltschutzkonzepte eingereicht, die die Dienstleistung der KoKoBe berücksichtigen 

(Stand Januar 2023). Das heißt es erfolgte ein Rücklauf in ca. 72 %.  

Die Qualität eingereichter Gewaltschutzkonzepte von KoKoBe-Angeboten lässt sich zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend eruieren. Gleichzeitig sind die bisherigen Kriterien 

zum LVR-Erwartungshorizont (LVR-Eckpunktepapiere) nur eingeschränkt auf die Bera-

tungstätigkeiten übertragbar. Es bedarf passgenauer Kriterien, die Gewaltschutzkonzepte 

auf ihre Qualität im Kontext von Beratungssituationen überprüfen. Dies wird Teil des 

neuen „Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung der KoKoBes“ sein. Auch ist der Fokus 

vertiefend auf die Aufdeckung von Gewaltereignissen im Kontext von Beratungssituatio-

nen zu beziehen.  

3.3.2 Sozialpsychiatrische Zentren 

Das Thema Gewaltschutz ist auch im Kontakt mit den vom LVR geförderten Sozialpsychi-

atrischen Zentren (SPZ) ein wichtiges Thema, welches durch die in 2020 begonnene För-

derung des Peer-Counseling durch das Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädago-

gischer Hilfen verstärkt fokussiert wird. Perspektivisch wird Gewaltschutz nach Inkrafttre-

ten der geänderten Förderrichtlinien sicher auch in den (nun wieder aufgenommenen) 

Prozessen der Selbstbewertungen und gegenseitigen Visitationen bis hin zu den mit dem 

Fachbereich „Planung, Qualitäts- und Innovationsmanagement" (FB 84) abzuschließen-

den Zielvereinbarungen aufgegriffen.  

Das Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen wird im Laufe des Jah-

res 2023 mit dem Dezernat Soziales dazu in Austausch treten, in welcher Form die SPZ, 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/4CC46E4BA76FA973C12588080030126A/$file/Vorlage15_564_1.pdf
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die ja in der Regel auch Angebote der Eingliederungshilfe vorhalten und entsprechend fi-

nanziert werden, bezüglich der Gewaltschutzkonzepte bereits informiert bzw. angefragt 

worden sind.  

Ob es Sinn macht bzw. erforderlich ist, dass die Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren 

für Migration (SPKoM) Konzepte vorlegen, ist unklar. Diese sind als einzelne Fachkräfte 

mit ihrer speziellen Funktion in einer Institution angegliedert und haben keinen direkten 

Klient*innenkontakt. 

3.4 Aktivitäten des LVR-Inklusionsamtes  

Die Hinwirkungspflicht gemäß § 37a Abs. 1 SGB IX betrifft explizit auch die Integrations-

ämter (vgl. Gliederungsziffer 3.2). Die für das LVR-Inklusionsamt relevanten Bereiche 

sind die Integrationsfachdienste (IFD) und Inklusionsbetriebe. Die Inklusionsbetriebe fal-

len als Betriebe des ersten Arbeitsmarktes jedoch nicht unter den § 37a Abs. 1 SGB IX.  

Die IFD-Träger im Rheinland wurden vom LVR-Inklusionsamt über den neuen gesetzli-

chen Tatbestand des § 37a SGB IX informiert und zum wichtigen Thema Gewaltschutz 

erneut sensibilisiert. Weitere Schritte wurden nicht veranlasst, da es sich bei den IFD 

nicht um klassische Betreuungseinrichtungen in allen Lebensbereichen, sondern um am-

bulante Beratungsstellen im beruflichen Kontext für Arbeitgebende und Arbeitnehmende 

handelt.  

Dem LVR-Inklusionsamt sind in den vergangenen Jahren weder aus dem Bereich der IFD-

Träger noch aus dem Bereich der Inklusionsbetriebe Fälle bekannt geworden, die dem 

Thema Gewaltschutz zuzurechnen wären. 

3.5 Aktivitäten des Schulträgers LVR im Bereich der  

Schülerbeförderung 

Nur wenige Schüler*innen der LVR-Förderschulen legen den täglichen Schulweg mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln zurück. Der LVR hat aus diesem Grund einen Schülerspezial-

verkehr zu seinen Schulen eingerichtet. Mit dem Betrieb der Schulbuslinien sind etwa 150 

Beförderungsunternehmen beauftragt, die über 5.200 Schüler*innen befördern. 

Für den Bereich der Schülerbeförderung hat der LVR als Schulträger, gemeinsam mit 

dem LVR-Förderschulen, einen Verhaltenskodex entwickelt. Der Verhaltenskodex for-

muliert für das Beförderungspersonal der Schulbusunternehmen Verhaltensregeln.  Das 

Personal verpflichtet sich schriftlich dazu, den Verhaltenskodex einzuhalten. Eine ent-

sprechende Erklärung ist im Fahrzeug mitzuführen (vgl. hierzu ausführlich Vorlage Nr. 

14/3821/1). Die Eltern werden durch die Schulen über den Verhaltenskodex informiert. 

Im Rahmen von Schulbuskontrollen überprüfen die Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs 

Schulen und das LVR-Schulträgerpersonal, ob die Unternehmen sich an diese Vorgabe 

halten. Ein fehlender Verhaltenskodex wird durch den LVR-Fachbereich Schulen geahn-

det. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/9BBCF27A48CBBCC5C1258503002E9F61/$file/Vorlage14_3821_1.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/9BBCF27A48CBBCC5C1258503002E9F61/$file/Vorlage14_3821_1.pdf
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3.6 LVR-Institut für Konsulentenarbeit „Kompass“  

im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

Eine wichtige Unterstützungs- und Beratungsfunktion im Kontext der Prävention von Ge-

walt für externe sowie LVR-eigene Leistungserbringer leistet das LVR-Institut für Kon-

sulentenarbeit „Kompass“ im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen. Das mobile Bera-

tungsangebot vor Ort richtet sich an Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen 

sowie an Fachkräfte aus den verschiedensten Diensten der Eingliederungshilfe.  

Ziele der Beratung sind: 

- Entwicklung von Handlungsalternativen bei herausforderndem Verhalten und im Um-

gang mit Konflikten. 

- Sicherung qualitativ guter und unterstützender Wohn- und Beschäftigungssituationen 

- Verbesserung von Lebenssituationen und Lebensperspektiven sowie Teilhabechancen. 

Die Anzahl der Neuanfragen, die das Institut erreichen, ist über die letzten zehn Jahre 

auf einem hohen Niveau stabil. Dies ist ein Hinweis auf den anhaltenden Bedarf und die 

fachliche Akzeptanz der Beratungsleistungen des Institutes. Im Jahr 2021 gab es insge-

samt 152 neue Beratungsanfragen. Zusammen mit den „laufenden Beratungsfälle“, d.h. 

den Beratungen, welche in den vorherigen Jahren begonnen und bislang noch nicht abge-

schlossen wurden, hat das Institut 2021 insgesamt 371 Fälle bearbeitet (vgl. 5. Quali-

täts- und Leistungsbericht für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen, S. 70 f., Vor-

lage Nr. 15/1041). 

Bemerkenswert ist, dass im Abschlussbericht der Expertenkommission „Herausforderndes 

Verhalten und Gewaltschutz in Einrichtungen der Behindertenhilfe“ der Aufbau von Kon-

sulentendiensten in ganz NRW gefordert wird. 

3.7 Weitere Aktivitäten des LVR 

Das LVR-Zentrum für Medien und Bildung hat sich im Rahmen der Online-Work- 

shopreihe „MediaLab Inklusiv“ auch mit dem Thema Gewaltschutz explizit befasst. Am 9. 

Juni 2022 fand eine Veranstaltung zum Thema „Cybergrooming – Sexuelle Gewalt im In-

ternet. Gefahren erkennen und sich schützen“ statt. Es ist geplant, das Thema Cyber-

mobbing/Cybergrooming künftig regelmäßig in der „MediaLab Inklusiv“-Reihe anzubieten. 

Die Online-Workshopreihe richtet sich an pädagogische Fachkräfte aus LVR-und anderen 

Förderschulen sowie an außerschulische Einrichtungen, um medienpädagogische 

und -technische Impulse für den sinnvollen Einsatz von Medien in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen zu geben. 

3.8 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich aus Sicht der LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – 

Beschwerden festhalten, dass der LVR insbesondere seine neuen gesetzlichen Einfluss-

möglichkeiten sehr aktiv dafür nutzt, um externe Leistungserbringer für vulnerable Ziel-

gruppen im Rheinland zur Beschäftigung mit Gewaltschutzkonzepten anzuregen.  

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/B99B4BBCCB9CB8EAC12588B600240E7F/$file/Vorlage15_1041.pdf
https://medien-und-bildung.lvr.de/de/unser_angebot/medienzentrum_duesseldorf/medialab_inklusiv_3/medialab_inklusiv.html
https://medien-und-bildung.lvr.de/de/unser_angebot/medienzentrum_duesseldorf/medialab_inklusiv_3/medialab_inklusiv.html
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Ein starkes rechtliches Instrument liegt hierfür auf Seiten des LVR-Landesjugendam-

tes, das nunmehr bei der Erteilung und Überprüfung einer Betriebserlaubnis nach § 45 

SGB VIII von den jeweiligen betriebserlaubnispflichten Leistungserbringern eine Beschäf-

tigung mit einem Gewaltschutzkonzept explizit verlangen kann. Um die Leistungserbrin-

ger hierbei zu unterstützen, wurden Arbeitshilfen entwickelt sowie zahlreiche Fortbil-

dungs- und Beratungsangebote geschaffen.  

Auch in weiteren Aufgabenfeldern der Kinder- und Jugendhilfe bekommen Gewaltschutz-

konzepte einen immer wichtigeren Stellenwert. Dies wird nach eigener Einschätzung des 

LVR-Landesjugendamtes zu einem weiteren deutlichen Ausbau der Fortbildung und Bera-

tung des Landesjugendamtes zu diesem Themenfeld führen. 

Ein zweites starkes rechtliches Instrument steht dem LVR zudem als Träger der Ein-

gliederungshilfe mit der Hinwirkungspflicht gemäß § 37a Abs. 1 SGB IX zur Verfügung. 

Die mit dieser Aufgabe betrauten LVR-Dezernate Soziales sowie Kinder, Jugend und Fa-

milie haben inzwischen alle Leistungserbringer dazu aufgefordert, einrichtungsbezogene 

Gewaltschutzkonzepte vorzulegen. Das Nachhalten und vor allem die inhaltliche Prüfung 

der eingereichten Konzepte geht mit einem erheblichen Arbeitsaufwand einher. Noch zei-

gen sich nach eigener Einschätzung des Dezernates Soziales erkennbare Abweichungen 

in der Qualität der eingegangenen Gewaltschutzkonzepte im Vergleich zu den vom LVR 

festgelegten Vorgaben für Gewaltschutzkonzepte. 

Das LVR-Dezernat Soziales hat auch die vom LVR geförderten Koordinierungs-, Kon-

takt- und Beratungsstellen (KoKoBe) dazu aufgefordert, Gewaltschutzkonzepte zu 

verfassen und vorzulegen. Dabei wurde als Entwicklungsaufgabe deutlich, die Risiken für 

Gewalt und daraus abgeleitete Anforderungen an Gewaltschutzkonzepte noch einmal 

speziell für den Kontext einer Beratungsstelle zu beleuchten. Im Kontext der vom LVR 

geförderten Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) ist noch zu prüfen, in welcher Form 

die SPZ, die in der Regel auch Angebote der Eingliederungshilfe vorhalten, bereits die 

SPZ-Angebote in ihren Gewaltschutzkonzepten (ausreichend) aufgreifen. 

Möglicherweise ergeben sich hieraus auch Impulse für die ebenfalls beratend tätigen In-

tegrationsfachdienste (IFD) im Rheinland. Sie wurden vom LVR-Inklusionsamt zum 

wichtigen Thema Gewaltschutz erneut sensibilisiert. Eine Handlungsnotwendigkeit zur 

Einreichung von Konzepten wird jedoch aktuell nicht gesehen. 

Im Bereich der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern in der Schülerbeförderung 

setzt der LVR als Schulträger weiterhin auf das inzwischen bewährte Instrument eines 

Verhaltenskodex. 

Die fachliche Unterstützung in der konkreten Fallarbeit durch das LVR-Institut für Kon-

sulentenarbeit „Kompass“ wird durch externe sowie LVR-eigene Leistungserbringer 

weiterhin stark nachgefragt. Insofern überrascht es nicht, dass die Expertenkommission 

„Herausforderndes Verhalten und Gewaltschutz in Einrichtungen der Behindertenhilfe“ ei-

nen Ausbau ähnlicher Beratungsangebote angeregt hat.  
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4. Weitere LVR-Aktivitäten zur Stärkung des Gewalt-

schutzes in LVR-Einrichtungen und -Dienststellen 

Gemäß Grundsatzpapier sollen sich perspektivisch auch alle weiteren Einrichtungen 

und Dienste des LVR (einschließlich der Zentralverwaltung und der Außendienststellen) 

mit den vorhandenen Risiken für Gewalt in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen 

und dem Erfordernis von Gewaltschutzkonzepten befassen. 

Hier ist der LVR insbesondere in seiner Funktion als Arbeitgeber gefragt, der seine 

Mitarbeitenden im Zuge seiner arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht vor Gewalt durch an-

dere Mitarbeitenden oder Externe (z.B. Kund*innen der Verwaltung, Dienstleistende, Be-

sucher*innen) schützen muss.  

Zugleich ist der LVR – auch abseits seiner Funktion als Leistungserbringer für besonders 

vulnerable Zielgruppen (vgl. Gliederungsziffer 2) – gefordert, Externe vor Gewalt zu 

schützen. Dies betrifft in besondere Weise  

- Verwaltungsbereiche mit viel Kontakt zur (vulnerablen) Kundschaft (z.B. Eingliede-

rungshilfe, Opferentschädigung), 

- LVR-Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr (z.B. Pforten, Museen) sowie 

- LVR-Schulen, in denen vorrangig volljährige Schüler*innen unterrichtet werden (LVR-

Berufskolleg und LVR-Pflegeschulen im Klinikverbund). 

Im Folgenden werden zentrale Aktivitäten beschrieben, die der LVR zur Verbesserung des 

Gewaltschutzes in den weiteren Einrichtungen und Dienststellen bzw. LVR-über-

greifend unternimmt.  

4.1 LVR-Diversity-Konzept 

Im Juni 2021 stimmte der LVR-Verwaltungsvorstand einvernehmlich dem ersten LVR-

Diversity-Konzept zu (vgl. Vorlage Nr. 15/584). Im Fokus des LVR-Diversity-Konzeptes 

stehen die sogenannten Diskriminierungsgründe nach § 1 Allgemeines Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) und diese sechs daraus abgeleiteten Dimensionen von Vielfalt: Le-

bensalter, Geschlecht und geschlechtliche Identität, sexuelle Identität, Behinderung, eth-

nische Herkunft und Nationalität sowie Religion und Weltanschauung. 

Das Diversity-Konzept definiert zehn strategische Diversity-Ziele für den LVR als Arbeit-

geber (drei Ziele), als Dienstleister für die Menschen im Rheinland (zwei Ziele) sowie fünf 

übergreifende Ziele. Aufsetzend auf den guten Erfahrungen mit dem LVR-Aktionsplan zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) sollen diese Ziele im Rahmen ei-

nes Mainstreaming-Ansatzes umgesetzt werden. 

Die bisherige Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit des LVR wird durch das 

neue LVR-Diversity-Konzept ergänzt und verstärkt. So gibt es nun zum ersten Mal ein 

verbandsweit geltendes Gesamtkonzept, das alle wichtigen Dimensionen von Vielfalt und 

ihr Zusammenwirken (Intersektionalität) zugleich in den Blick nimmt und für das ge-

samte Aufgabenspektrum des LVR gilt. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/DBE0B17F74DA1FBBC1258792002EF4C7/$file/Vorlage15_584.pdf
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Als deutlich herauszustellendes Merkmal beschränkt sich das LVR-Diversity-Konzept nicht 

auf ein personalwirtschaftliches „Diversity-Management”, sondern betont die allgemeinen 

Gleichbehandlungsrechte aller Menschen und die Schutz- und Gewährleistungspflichten 

des LVR. Zu den Schutzpflichten zählt dabei explizit auch der Schutz vor Diskriminierung 

in all ihren Erscheinungsformen (Diversity-Ziel Nr. 8). Eine wichtige Umsetzungsaktivität 

ist dabei die Neustrukturierung der internen LVR-Beschwerdestelle nach dem AGG (vgl. 

Gliederungsziffer 4.3). 

Die LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden koordiniert federführend 

die strategische Umsetzung des LVR-Diversity-Konzeptes im Verband.  

4.2 Aktivitäten der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender 

Mainstreaming 

Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming fungiert LVR-weit als An-

sprechpartnerin für die Beratung und Unterstützung zum Themenfeld Sexuelle Belästi-

gung am Arbeitsplatz sowohl für (betroffene) Beschäftigte als auch für Führungskräfte 

(vgl. Vorlage Nr. 15/704). 

Um Betroffenen von sexueller Belästigung das Angebot einer niedrigschwelligen konkre-

ten Unterstützung verbandsweit bekannter werden zu lassen, hat die Stabsstelle die 

Dienststellen des LVR flächendeckend mit Plakaten ausgestattet, die auf die Kontaktdaten 

der Stabsstelle, externer Beratungs- und Anlaufstellen für Frauen, Männern und LSB-

TIQ*-Personen und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) hinweisen. Die Kon-

taktdaten werden zudem auf der Intranetseite der Stabsstelle veröffentlicht. 

Neue Mitarbeitende erhalten über die jeweilige Dienststelle die Broschüre „Nein heißt 

Nein! auch beim Landschaftsverband Rheinland“ mit Informationen zur internen LVR-Be-

schwerdestelle nach dem AGG und zu externen Beratungs- und Anlaufstellen.  

Die Stabsstelle hat sich 2021 gemeinsam mit der Gleichstellungsstelle beim LWL im Rah-

men einer durch das NRW-Gleichstellungsministerium initiierten landesweiten Aktionswo-

che zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen beteiligt. In dieser Aktionswoche 

wurde vom 22. bis 26. November 2021 täglich mit einem Newsletter und im Intranet 

über verschiedene Formen der Gewalt(-erfahrung) informiert, sensibilisiert und es wur-

den Hilfs- und Beratungsangebote aufgezeigt. 

Als Sensibilisierungsaktivität hat die Stabsstelle im Jahr 2022 zu einem digitalen „Wis-

sens-Lunch“ mit dem Titel „Häusliche Gewalt – Was tun?“ am 25. November 2022 einge-

laden. Die Veranstaltung diente der Information und Sensibilisierung von Mitarbeitenden 

im LVR, um betroffenen Kolleg*innen helfen zu können. Im Rahmen der Wanderausstel-

lung „Wenn`s zu Hause knallt“, die zwischen dem 8. und 22. November 2022 im LVR-

Landeshaus zu Gast war, wurde zudem die Möglichkeit geschaffen, das Thema in den öf-

fentlichen Raum und direkt in den LVR zu bringen.  

Darüber hinaus hat die Stabsstelle eine Projektgruppe von Studierenden des Dualen Ba-

chelor-Studiengangs „Kommunaler Verwaltungsdienst - Allgemeine Verwaltung“ (LL.B.) 

an der Hochschule für Polizei und Öffentlichen Verwaltung (HSPV NRW) mit dem Thema 

„Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz während der Ausbildung“ unterstützt. 

Die Projektarbeit wurde im Juni 2022 vorgestellt. 

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/0A6A10062A28C0D4C12587A0002BF1BA/$file/Vorlage15_704.pdf
https://intranet/de/wissen_service/gender_inklusion/gender/aktionstag_25_11_/aktionstag_25_11_.jsp?query=tag%20der%20gewalt%20an%20frauen
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Auch der 2022 neu aufgelegte LVR-Gleichstellungsplan 2025 (vgl. Vorlage Nr. 

15/850) beschäftigt sich im Handlungsfeld 3.6 mit dem Schutz vor Gewalt und sexu-

eller Belästigung am Arbeitsplatz. Als Zielstellung wird formuliert: 

„Auf Grundlage einer vorzunehmenden Risikoanalyse im LVR wird ein Präventionskonzept 

entwickelt und umgesetzt, mit dem sowohl die Führungskräfte im LVR sensibilisiert und 

in ihrer Handlungskompetenz unterstützt werden als auch die Beschäftigten Information 

und Unterstützung erhalten. Um ein bedarfs- und geschlechtersensibles Handlungskon-

zept zu entwickeln, werden die Daten im Rahmen vorhandener Erhebungsinstrumente 

zum Gewaltschutz flächendeckend geschlechtsspezifisch erhoben und dokumentiert.“ 

Als Maßnahmen in diesem Handlungsfeld sind vorgesehen: 

- Geschlechtsspezifische Datenerfassung zum Gewaltschutz 

- Fortbildung für Führungskräfte zur Prävention von sexueller Belästigung am Arbeits-

platz11 

- Präventionsangebot für Mitarbeitende zum Schutz vor sexueller Belästigung 

Das Präventionskonzept ist in Vorbereitung. Das angesprochene Präventionsangebot für 

Mitarbeitende ist als eine neue Maßnahme zur Prävention von sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz für Führungskräfte geplant. 

4.3 Interne Beschwerdestelle nach dem AGG im LVR 

Die interne LVR-Beschwerdestelle nach § 13 AGG hat die Aufgabe, Beschwerden wegen 

einer Benachteiligung aus den in § 1 AGG genannten Gründen entgegenzunehmen, zu 

prüfen und das Ergebnis der beschwerdeführenden Person mitzuteilen. Die Beschwerde-

stelle dient dem Schutz der Mitarbeitenden im LVR vor Gewalt, Diskriminierung und Be-

nachteiligung. 

Der LVR-Fachbereich Recht, Versicherungen und Innenrevision wurde 2022 mit der Ent-

wicklung eines Konzeptes zur Neustrukturierung der internen AGG-Beschwerdestelle be-

auftragt (vgl. Beantwortung der Anfrage Nr. 15/20). Das Konzept ist inzwischen ausgear-

beitet. Eine entsprechende Dienstanweisung wird aktuell ausgearbeitet. 

4.4 Zentrales Beschwerdemanagement im LVR 

Unabhängige Beschwerdewege sind von hoher Wichtigkeit, damit Betroffene eine Anlauf-

stelle haben, an die sie sich wenden können, auch im Zusammenhang mit Gewalterfah-

rungen.  

Der LVR bietet seinen Kund*innen und Bürger*innen im Rheinland eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten, kritische Rückmeldungen zu geben. Eine zentrale Funktion nimmt hier das 

                                         
11 In den neunziger Jahren wurde bis zum Jahr 2002 ein allgemeines Seminar zum Thema „Sexuelle Belästi-

gung am Arbeitsplatz“ seitens des LVR-Instituts Training, Beratung und Entwicklung angeboten. Ab dem Jahr 

2003 gab es ein Seminar für Führungskräfte mit dem Titel „Fairnesskompetenz als Führungsaufgabe“ (späterer 

Titel: Faire Organisationskultur). Das Seminar beinhaltete u. a. das Thema Sexuelle Belästigung am Arbeits-

platz. Dieses Seminar mündete im Jahr 2019 in das Führungskräfte-Curriculum als Wahlpflichtmodul unter dem 

Titel „Führen in komplexen Organisationen – eine Führungskultur leben“.   

https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/F52D8CB8D3B5BFE9C12588380032105A/$file/Vorlage15_850_2.pdf
https://dom.lvr.de/lvis/lvr_recherchewww.nsf/0/F52D8CB8D3B5BFE9C12588380032105A/$file/Vorlage15_850_2.pdf
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Zentrale Beschwerdemanagement im LVR (ZBM) im Organisationsbereich der LVR-Direk-

torin ein. Das ZBM ist seit März 2019 in der LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte 

– Beschwerden angesiedelt, da unabhängigen Beschwerdemöglichkeiten insbesondere für 

Menschen mit Behinderungen im menschenrechtlichen Kontext eine besondere Bedeu-

tung beigemessen wird. 

Aktuell wird die IT-Fachanwendung (Beschwerde-Management-Software) für das ZBM 

weiterentwickelt. Mit ihrer Hilfe soll künftig auch die zusammenfassende Berichterstat-

tung über Beschwerden weiter qualifiziert werden. Ziel ist es, z.B. ein besseres Bild da-

von zu erhalten, wie häufig und in welchen Zusammenhängen Beschwerden mit Bezug 

auf subjektive erlebte Gewalt vorgetragen werden. 

Bereits heute setzt sich das ZBM thematisch intensiv mit dem Thema Gewalt auseinan-

der. Angelehnt an das Grundsatzpapier reflektiert das ZBM-Team regelmäßig, in welchen 

Situationen aus Sicht von Beschwerdeführenden ein Gewalterlebnis vorgelegen hat. 

Hierzu wird das Augenmerk auf solche Beschwerden gelegt, in denen eine Gewalterfah-

rung vorgetragen und dargelegt wird. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist, dass die 

Betroffenen selbst am besten artikulieren können, in welchen Situationen sie Gewalt er-

lebt haben und welche alternativen Handlungsformen sie sich stattdessen vorstellen.  

Eine Auseinandersetzung in qualitativer Hinsicht mit zuvor anonymisierten Beschwerden 

über Gewalterfahrungen findet zudem in regelmäßigen Sitzungen mit dem gesamten 

Team der Stabsstelle statt. 

4.5 Fortbildungen im LVR-Institut für Training, Beratung und Ent-

wicklung 

Fortbildungen sind ein wichtiges Instrument, um die Handlungskompetenzen der LVR-

Mitarbeitenden im Kontext des Gewaltschutzes zu verbessern. 

Das LVR-Institut für Training, Beratung und Entwicklung (im Dezernat Personal und Or-

ganisation) bietet in seinem allgemeinen Fortbildungsprogramm, das sich an alle Mit-

arbeitenden des LVR richtet, verschiedene Seminare mit Berührungspunkten zum Thema 

Gewaltschutz an. Zu nennen sind hier exemplarisch:  

- Konflikt als Chance (im Berichtszeitraum kein Seminar; zwei Seminare in 2023 ge-

plant) 

- Schwierige Kundengespräche konstruktiv gestalten (2 Seminare mit insgesamt 18 

Personen seit September 2021; ein weiteres Seminar in 2023 geplant) 

- Deeskalierende Gesprächsführung (1 Seminar mit 12 Personen seit September 2021; 

zwei weitere Seminare in 2023 geplant) 

- Einführung in das Thema Resilienz (1 Seminar mit 9 Personen seit September 2021; 

zwei weitere Seminare in 2023 geplant) 

- Stress?! Ursachen – Auswirkungen – Lösungen (2 Seminare mit insgesamt 16 Perso-

nen seit September 2021; ein weiteres Seminar in 2023 geplant) 
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Auch im sogenannten Führungskräfte-Curriculum, das sich an alle LVR-Führungs-

kräfte mit Personalverantwortung (mit Ausnahme des LVR-Klinikverbunds und des Ver-

bunds Heilpädagogischer Hilfen) richtet, gibt es verschiedene Seminare, in denen das 

Thema Gewaltschutz (mit-)behandelt wird. Zu nennen sind hier exemplarisch:  

- Diversity im LVR (Wahlpflichtmodul) ( Umgang mit Diskriminierung und Konflikten 

im Team) (1 Seminar mit 10 Personen seit September 2021; ein weiteres Seminar in 

2023 geplant) 

- Konflikte im Führungsalltag – Eine besondere Herausforderung (Wahlpflichtmodul) (3 

Seminare mit insgesamt 30 Personen seit September 2021, zwei weitere Seminare in 

2023 geplant) 

- Führen in komplexen Organisationen – eine Führungskultur leben (vgl. Gliederungszi-

fer 4.2) 

4.6 Sicherheitskonzept für die Zentralverwaltung 

Es ist leider zu beobachten, dass auch Mitarbeitende von Behörden Opfer von Angriffen 

werden können. Diese können verbaler Art, persönlich oder telefonisch, bis hin zu tätli-

chen Angriffen sein.  

Die Abteilung Arbeitssicherheit des LVR-Fachbereiches Personal und Organisation hat da-

her für die Bereiche der LVR-Zentralverwaltung ein Sicherheitskonzept durch eine Sicher-

heitsberatungsfirma erstellen lassen. Darin sind mehrere Sicherheitsmaßnahmen vorge-

schlagen worden, die auf dem von der Unfallkasse NRW in Zusammenarbeit mit dem Po-

lizeipräsidium Aachen erarbeiteten „Aachener Modell“ basieren. Diese umfänglichen Maß-

nahmen sind seitens der Verwaltung für eine Umsetzung priorisiert worden. 

Ein ganz wesentlicher Baustein ist eine Präventions- und Verhaltensschulung für den 

Fall von Übergriffen gegen Beschäftigte. Hierzu wird das Institut für Training, Beratung 

und Entwicklung künftig geeignete Formate anbieten.  

Daneben soll in den LVR-eigenen Bestandsgebäuden durch bauliche, bautechnische und 

technische Maßnahmen ein reglementierter Zugang externer Besuchender ermög-

licht werden, insbesondere durch technische Zutrittskontrollen und Zutrittsüberwachung, 

durch Sicherheitszonen innerhalb der Gebäude, Schließkonzepte und spezielle Bürotrakte 

für Kontakte mit Besuchenden.  

Überdies ist zum Schutz von Beschäftigten mit gefahrgeneigten externen Kontakten eine 

Alarmierungssoftware der Fa. Pascom angeschafft worden, die im Falle eines Über-

griffs schnelle Hilfe sicherstellen kann. Die Pilotanwendung wird aktuell im LVR-Fachbe-

reich Soziale Entschädigung im Gebäude Deutzer Freiheit erprobt (vgl. Gliederungsziffer 

4.7). Die Software bietet umfangreiche Möglichkeiten. Neben individuell programmierba-

ren Nutzergruppen sind verschiedene Alarme auslösbar, wie z.B. „Benötige Hilfe“ oder 

„Gefahrenbereich verlassen“. Ebenso sind verschiedene akustische und optische Alarmie-

rungen (eben auch „stille Alarme“) möglich. Die Nutzung der Software ist auch beim 

Desk-Sharing möglich.  

Nach erfolgreicher Erprobung der Software im LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung 

soll der Einsatz in weiteren Bereichen erfolgen. Ein priorisierter weiterer Einsatzbereich 
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soll z.B. die LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschrechte – Beschwerden sein, da dort das 

Zentrale Beschwerdemanagement im LVR (ZBM) angesiedelt ist (vgl. Gliederungsziffer 

4.4). Die aktuell installierte Alarmierung per Drucktaster genügt nicht (mehr) den defi-

nierten sicherheitsfachlichen Anforderungen an ein gefahrenstufenabhängiges Sicher-

heitssystem.  

4.7 Aktivitäten im LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung  

Der LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung bearbeitet insbesondere Anträge nach dem 

Opferentschädigungsgesetz (OEG). Hier wird über Entschädigungsanträge von Menschen 

entschieden, die Opfer von rechtswidrigen, vorsätzlichen und tätlichen Gewalttaten ge-

worden sind. Die Antragstellenden konfrontieren – in ihren Anträgen oder im Gespräch – 

die LVR-Mitarbeitenden teilweise mit Schilderungen extremster Gewalterfahrungen, an-

gefangen bei „einfachen“ Schlägereien bis hin zu Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch 

von Kindern, Mord und Totschlag. 

Auch wenn die Mitarbeitenden dadurch nur mittelbare Zeugen dieser Gewalttaten wer-

den, so besteht doch die Gefahr einer sog. „sekundären Traumatisierung“, d.h. die Mitar-

beitenden können selber durch die Gewaltschilderungen traumatisiert werden, ohne sel-

ber die Gewalt erlebt zu haben. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn es ihnen nicht ge-

lingt, sich von dem Gelesenen oder Gehörten abzugrenzen oder dieses zu verarbeiten. 

Um hier vorzubeugen, hat der Fachbereich unter dem Titel „Auf dem Weg in eine 

stress- und traumasensible Organisationskultur im LVR-Fachbereich Soziale Ent-

schädigung“ einen Maßnahmenplan entwickelt. Inhalt ist v. A. der Umgang mit Stress 

und die Bewältigung von möglicherweise traumatisierenden Gewalterlebnissen Dritter. 

Neben niederschwelligen Angeboten wie gemeinsamen Aktivitäten oder kollegialer Bera-

tung, sind auch Supervisionen Bestandteile des Konzepts. 

Die Mitarbeitenden des Fachbereichs Soziale Entschädigung sind in den letzten Jahren zu-

dem gelegentlich Opfer von teils grenzüberschreitenden verbalen Angriffen geworden, 

zumeist über das Telefon. Aber auch im Dienstgebäude wurden Mitarbeitende beschimpft 

oder bedroht. Auch wenn dies Einzelfälle und Ausnahmen sind, so tragen diese doch zu 

einer gewissen Verunsicherung bei. Dies zumal dann, wenn besuchende Personen nicht 

bekannt sind oder nicht eingeschätzt werden können. Daher wird im Fachbereich aktuell 

die Pilotanwendung einer neuen Alarmierungssoftware erprobt (vgl. Gliederungsziffer 

4.6). 

4.8 Aktivitäten zum Gewaltschutz in LVR-Schulen 

Das Thema Gewaltschutz betrifft den LVR neben seine Schulangeboten für Minderjährige 

(vgl. Gliederungsziffer 2.2 und 2.3) auch in Bezug auf seine Schulen, in denen vorrangig 

bereits volljährige Schüler*innen unterrichtet werden. Hierzu zählen das LVR-Berufskol-

leg sowie die LVR-Pflegeschulen im Klinikverbund. 

Für das LVR-Berufskolleg gelten grundsätzlich die gleichen Maßnahmen wie sie bereits 

unter Gliederungsziffer 2.2 für die LVR-Förderschulen dargestellt wurden. 

 

Die Pflegeschulen an den LVR-Kliniken fallen unter das Pflegeberufegesetz bzw. die 

Verordnung zur Durchführung des Pflegeberufegesetzes in NRW (DVO-PflBG NRW). Dort 
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sind – anders etwa als im Schulgesetz NRW – keine Anforderungen an Schutzkonzepte 

für den Schulbetrieb formuliert.  

Die LVR-Pflegeschulen befassen sich mit dem Thema Gewaltschutz jedoch explizit inner-

halb der Schulcurricula, z.B. in Form von Deeskalationstrainings. Im Fokus steht dort der 

Umgang mit Patient*innen, die gewalttätiges Verhalten zeigen. Da die Pflegeschulen di-

rekt den Kliniken zugeordnet sind, gelten für die Lehrenden und Lernenden dort ansons-

ten alle Konzepte und Ansätze zum Gewaltschutz, die bereits für den Bereich der Kliniken 

berichtet wurden (vgl. Gliederungsziffer 2.5). 

4.9 Aktivitäten zum Gewaltschutz im LVR-Kultureinrichtungen 

4.9.1 Sicherheitskonzept für das LVR-Jüdisches Museum im Archäologi-

schen Quartier Köln 

Aufgrund des musealen Hauptthemas des „LVR-Jüdisches Museum im Archäologi-

schen Quartier Köln“ bedarf die Gefahrenabwehr einer besonderen Aufmerksamkeit. Ein 

externer Sicherheitsexperte erarbeitet aktuell ein entsprechendes Sicherheitskonzept für 

die bereits bestehende Verwaltung und den zukünftigen Museumsbetrieb. 

4.9.2 Vorlagepflicht erweiterter Führungszeugnisse in LVR-Kultureinrichtungen 

Gemäß § 30a des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister (Bundes-

zentralregistergesetz BZRG) besteht für Personen die beruflich, ehrenamtlich oder in 

sonstiger Weise kinder- und jugendnah tätig sind, eine Vorlagepflicht erweiterter Füh-

rungszeugnisse.  

Mitarbeitende des LVR und der Rheinland Kultur GmbH (RKG) in LVR-Kultureinrichtun-

gen, die ihre arbeitsvertraglichen Tätigkeiten regelmäßig kinder- und jugendnah ausfüh-

ren, aber auch Ausbilder*innen von Nachwuchskräften, verfügen über ein entsprechen-

des Zeugnis. Dies gilt ebenso für in diesen Aufgabenbereichen eingesetzte freie Mitarbei-

tende (Selbständige). In jeder LVR-Kultureinrichtung und bei der RKG wird dies entspre-

chend dokumentiert und nachgehalten. 

4.9.3 Fortbildungen 

Die Rheinland Kultur GmbH (RKG) erarbeitet aktuell ein neues Qualifizierungskonzept für 

die Aufsichten/Kolleg*innen an den Kassen zum Thema Besucherorientierung. Hier soll 

das Thema Gewaltschutz aufgegriffen werden.  

Im LVR-Archäologischen Park Xanten und in den LVR-Industriemuseen wurden zudem 

mit Blick auf ein zunehmendes Aggressionspotential bei Besucher*innen, insbesondere 

bei Kindern und Jugendlichen, bereits Deeskalationstrainings für die Mitarbeitenden 

durchgeführt. 

Das Thema „Prävention von sexualisierter Gewalt“ wurde zudem im November 2022 im 

LVR-Freilichtmuseum Kommern (LVR-FMK) in einer Fortbildung behandelt, zu der alle 

Mitarbeitenden und freie Mitarbeitenden eingeladen waren. Die Resonanz war sehr posi-

tiv. 



34 

 

Für das LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (LVR-AFZ) wird ebenfalls Schu-

lungsbedarf für die Mitarbeitenden des Pforten- und Empfangsdienstes in der Abtei Brau-

weiler sowie in Analogie auch für das Personal im Veranstaltungsmanagement gesehen. 

Darüber hinaus bergen die Außenkontakte der Mitarbeitenden sowohl des LVR-Amt für 

Denkmalpflege im Rheinland (LVR-ADR) als auch des LVR-AFZ immer wieder Konfliktpo-

tential u.a. durch verbal unangemessenes Verhalten. Hier sind entsprechend zugeschnit-

tene Schulungen zunehmend notwendig. So sehen sich etwa die Mitarbeitenden des LVR-

ADR in der praktischen Arbeit vor Ort zunehmend aggressivem Verhalten ausgesetzt. Das 

Angebot von Deeskalationstrainings für die Mitarbeitenden könnte hilfreich sein um mit 

konfrontativen Situationen umzugehen. 

Das LVR Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (LVR-ILR) regt dienstellenbe-

zogene Workshops zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden an. 

4.10 Weitere Aktivitäten des LVR 

4.10.1 Beteiligung am Kölner Präventionsprojekt „Edelgard schützt“ 

Der LVR beteiligt sich bereits seit mehreren Jahren am Kölner Präventionsprojekt „Edel-

gard schützt“, das zu mehr Sicherheit im öffentlichen Raum beitragen will. In seinen Ge-

bäuden der Zentralverwaltung in Köln-Deutz bietet der LVR einen geschützten Ort an, 

den Frauen und Mädchen bei akuter Bedrohung schnell und unkompliziert aufsuchen kön-

nen, um durchzuatmen, sich zu sammeln und die nächsten Schritte planen zu können – 

sei es, sich gestärkt, auf den Weg zu machen, ein Taxi zu rufen, die Polizei zu informie-

ren oder was auch immer, von den Betroffenen im Edelgard-geschützten Raum entschie-

den wird. 

Ein gut sichtbarer Aufkleber im Eingangsbereich macht auf das niedrigschwellige Hilfsan-

gebot in den LVR-Dienstgebäuden aufmerksam. Das Personal des Pfortendienstes wird 

durch das Projekt regelmäßig geschult – unterstützt durch die LVR-Stabsstelle Gleichstel-

lung und Gender Mainstreaming.  

4.10.2 Studie zu diskriminierungsfreier Digitalisierung im LVR 

Im digitalen Raum ist insbesondere die Form der psychischen Gewalt präsent. Als psychi-

sche Gewalt werden „alle Formen der emotionalen Schädigung und Verletzung einer Per-

son“ verstanden (vgl. Grundsatzpapier Gliederungsziffer 3.2). Im digitalen Raum umfasst 

psychische Gewalt zum Beispiel „von Hass erfüllte Sprache oder Gesten, verletzende und 

beleidigende Kommentare oder Einträge auf Internetseiten sowie nicht zuletzt Diskrimi-

nierungen und die nach außen gezeigte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“.12 

Neben der psychischen Gewalt gilt es ebenfalls strukturelle Gewalt in Form von diskrimi-

nierenden Rahmenbedingungen (Regeln, Abläufe, Haltungen) auch im Rahmen der Digi-

talisierung zu vermeiden bzw. zu eliminieren (vgl. Grundsatzpapier Gliederungsziffer 

3.4). 

                                         
12 https://www.schulministerium.nrw/Schulsystem/Praevention/Gewaltpraevention/Aktionsplan 
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Das LVR-Dezernat Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation wird 

im Jahr 2023 im Rahmen einer externen Studie unter dem Stichwort „diskriminierungs-

freie Digitalisierung“ entstehende Barrieren und etwaige Ungerechtigkeiten im Digitalen 

untersuchen.13 In der extern begleiteten Studie soll konkret der Frage nachgegangen 

werden, ob und inwieweit Digitalisierung diskriminierend wirken kann. Die Studie soll da-

neben Handlungsempfehlungen enthalten, wie ggf. diskriminierenden Faktoren aktiv 

durch den LVR begegnet werden kann. Dabei soll auch der Aspekt der „Gewalt im digita-

len Raum“ aufgegriffen werden. Themen wie „Cybermobbing“ und „Gewalt im Internet“ 

sollen innerhalb der Studie betrachtet werden. Die zentralen Ergebnisse der Studie wer-

den dann in einer der folgenden Auflagen des Monitoring-Berichts zu den „Grundsätzen 

des Gewaltschutzes im LVR“ vorgestellt. 

4.11 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel des Monitoring-Berichtes macht aus Sicht der LVR-Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden deutlich, an wie vielen verschiedenen Stellen der LVR 

Berührungspunkte mit dem Thema Gewaltschutz hat. 

Mit dem LVR-Diversity-Konzept wurde erstmals eine verbandsweit geltende Grundlage 

geschaffen, um sich konzeptionell-strategisch mit vorhandenen Diskriminierungsrisiken 

im LVR zu befassen, die nicht nur, aber auch in Form von Gewalt in Erscheinung treten 

zu können. 

Auf Basis des LVR-Diversity-Konzeptes wurde inzwischen u.a. eine Neustrukturierung der 

internen LVR-Beschwerdestelle nach dem AGG angestoßen. Durch die Beschwerde-

stelle soll der Schutz der Mitarbeitenden im LVR vor Gewalt, Diskriminierung und Benach-

teiligung zukünftig verbessert werden, indem vor allem die Bekanntheit und Wirksamkeit 

der Beschwerdestelle verbessert werden. 

Ein wichtiger Akteur in diesem Kontext ist auch die LVR-Stabsstelle Gleichstellung 

und Gender Mainstreaming, die vor allem über die Instrumente Beratung und Sensibi-

lisierung für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz auf einen verstärkten Schutz der Mitar-

beitenden vor Gewalt hinwirkt. 

Der LVR bietet seinen Mitarbeitenden zudem zahlreiche Möglichkeiten, über Fortbildun-

gen ihre Handlungskompetenzen im Kontext des Gewaltschutzes zu verbessern. Das 

LVR-Institut für Training, Beratung und Entwicklung hat hierzu verschiedene Seminare im 

Angebot. Auch in den LVR-Kultureinrichtungen finden zum Teil spezifische Schulungen zu 

diesen Themen statt. Weiterer Bedarf wird berichtet. 

Überdies ist der LVR dabei, ein Sicherheitskonzept für die Zentralverwaltung umzuset-

zen, um Mitarbeitende durch Gewalt durch externe Besuchende zu schützen. Neben Ver-

haltensschulungen sind z.B. auch Maßnahmen für einen reglementierten Zugang externer 

Besuchender sowie eine technische Alarmierungslösung geplant. 

Neben diesen übergreifenden Aktivitäten zeigt der Monitoring-Bericht auch, dass ver-

schiedene Bereiche der LVR-Verwaltung begonnen haben, sich mit ihren spezifischen Ge-

                                         
13 Vgl. Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023, Antrag Nr. 15/37, S. 8. 
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waltrisiken zu befassen. So hat LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung einen ent-

sprechenden Maßnahmenplan auf den Weg gebracht, um auf eine stress- und trauma-

sensible Organisationskultur hinzuwirken. 

Das LVR-Dezernat Kultur und landschaftliche Kulturpflege berichtet über beson-

dere Vorüberlegungen zur Gefahrenabwehr im Kontext des LVR-Jüdisches Museum im Ar-

chäologischen Quartier Köln. Im Kontext von musealen Angeboten für Minderjährige wird 

in allen Kultureinrichtungen die Möglichkeit zur Vorlage eines erweiterten Führungszeug-

nisses genutzt, um eine grundsätzliche Eignung der eingesetzten Mitarbeitenden sicher-

zustellen. 

Im LVR-Dezernat Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Inno-

vation ist eine spezifische Befassung mit Diskriminierungsrisiken und Gewalt im digitalen 

Kontext für 2023 geplant. 

Auch im Kontext der Beschwerdewege für Kund*innen des LVR, insbesondere im Zentra-

len Beschwerdemanagement (ZBM), findet inzwischen eine vertiefte Befassung mit 

dem Thema Gewalt statt. Aus Sicht der LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – 

Beschwerden bietet die Auswertung solcher Beschwerden die Möglichkeit, in Zukunft ei-

nen detaillierten Blick darauf zu bekommen, wo besondere Gewaltrisiken in den LVR-Ein-

richtungen und -Dienststellen liegen könnten. Das gleiche gilt für Beschwerden, die künf-

tig die neue interne LVR-Beschwerdestellen nach dem AGG erreichen.  

Auf dieser Basis könnte in Zukunft neu über das Erfordernis von Gewaltschutzkonzepten 

in den weiteren LVR-Einrichtungen und -Dienststellen nachgedacht werden. Zudem erge-

ben sich ggf. Impulse dafür, wo die Gewaltschutzkonzepte in LVR-eigenen Einrichtungen 

für vulnerable Zielgruppen anzupassen wären. 

5. Ausblick 

Für den LVR ist das Thema Gewaltschutz kein neues Thema. Es gibt langjährige Erfah-

rungen und ausgeprägte Fachlichkeit an verschiedenen Stellen im Verband. Gleichwohl 

wurde mit dem Grundsatzpapier im September 2021 ein Meilenstein gelegt: 

Erstmals hat sich der LVR verbandsweit – d.h. über alle Dezernate und Aufgaben hinweg 

– auf eine aufgeklärte und entschlossene Haltung zum Gewaltschutz sowie auf seine Ver-

pflichtungen zum Gewaltschutz in den verschiedenen Rollen als Leistungsträger, Leis-

tungserbringer und auch als Arbeitgeber verständigt. Der LVR hat sich ausdrücklich zu 

seiner Verantwortung bekannt, im Rahmen seiner Aufgaben und Zuständigkeiten alle 

Menschen so effektiv wie möglich vor Gewalt zu schützen. Im Sinne des Leitgedanken 

„Qualität für Menschen“ heißt dies auch, gegebenenfalls über besondere gesetzliche 

Pflichten hinaus tätig zu werden.  

Der vorliegende erste interne Monitoring-Bericht zeigt eindrücklich auf, an wie vielen un-

terschiedlichen Stellen im Verband bereits eine ernsthafte Befassung mit dem Thema Ge-

waltschutz stattfindet und auch konkrete Schritte zur Verbesserung des Gewaltschutzes 

angestoßen wurden. 

Der Einstieg in den Monitoring-Prozess ist aus Sicht der für das Monitoring federführend 

verantwortlichen LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden gelungen. 
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Hierfür bedankt sich die Stabsstelle bei den beteiligten Dezernaten für die konstruktive 

Zusammenarbeit. 

Die Stabsstelle wird die Umsetzung der Grundsätze des Gewaltschutzes im LVR weiterhin 

aufmerksam verfolgen und dem Verwaltungsvorstand sowie der politischen Vertretung 

jährliche Monitoring-Berichte vorlegen.  

Hinsichtlich der LVR-eigenen Einrichtungen für vulnerable Zielgruppen wird die Stabs-

stelle dabei quantitativ sichtbar machen, wie die Abdeckung der Einrichtungen mit ein-

richtungsbezogenen Gewaltschutzkonzepten im Sinne des Grundsatzpapiers voranschrei-

tet. 

In qualitativer Hinsicht wird die Stabsstelle ein besonderes Augenmerk auf die Qualität 

der Erstellungsprozesse richten. Aktuell lassen sich insbesondere im LVR-Verbund HPH 

intensive Bemühungen erkennen, neben den Mitarbeitenden auch die vulnerable Ziel-

gruppe selbst partizipativ an der Erstellung der Gewaltschutzkonzepte zu beteiligen. 

Spannend werden für zukünftige Berichte auch die weiteren Erfahrungen sein, die der 

LVR in seiner Rolle als Leistungsträger oder Aufsichtsbehörde mit der anspruchsvollen 

Aufgabe der Prüfung von Gewaltschutzkonzepten externer Leistungserbringer sammelt.  

Zudem wird die Stabsstelle die LVR-übergreifenden Aktivitäten (z.B. interne AGG-Be-

schwerdestelle) und die Entwicklungen in einzelnen Fachbereichen der Zentralverwaltung 

(z.B. Fachbereich 54) weiter beobachten. Gerne steht die Stabsstelle den Dezernaten 

auch beratend und unterstützend zur Seite. Mit dem Dezernat 9 ist ein gemeinsamer 

Workshop zum Thema „Gewaltschutz in LVR-Kultureinrichtungen“ bereits konkret in Pla-

nung. 

Es bleibt abzuwarten, welche Impulse für den Gewaltschutz im und durch den LVR im 

Kontext der neuen Landesinitiative Gewaltschutz NRW entstehen. LVR-Direktorin 

Lubek hat die gemeinsame Erklärung zum Auftakt der Landesinitiative „Gewaltschutz 

Nordrhein-Westfalen” am 27. September 2022 unterzeichnet (vgl. Vorlage Nr. 15/1417). 

Der LVR ist in der Gremien- und Arbeitsstruktur der Landesinitiative sowohl als Gesamt-

verband als auch als Vertretung für die öffentlichen Träger von Einrichtungen und Diens-

ten der Behindertenhilfe aktiv beteiligt. 

 



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/1661

öffentlich

Datum: 25.04.2023

Dienststelle: Fachbereich 14

Bearbeitung: Frau Arentz

Krankenhausausschuss 2 
Krankenhausausschuss 4 
Kulturausschuss 
Landschaftsausschuss

09.05.2023 
10.05.2023 
22.05.2023 
13.06.2023

Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Bericht über die Sponsoringleistungen an den Landschaftsverband Rheinland im 
Jahr 2022

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Sponsoringleistungen an den Landschaftsverband Rheinland im Jahr 
2022 wird gemäß Vorlage Nr. 15/1661 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung 

 

Der vorgelegte Sponsoringbericht enthält alle gegenüber dem Landschaftsverband 

Rheinland erbrachten Sponsoringleistungen im Jahr 2022. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/1661: 

 

Die Abt. Innenrevision (14.30) hat entsprechend den aktuellen Bestimmungen der 

Allgemeinen Rundverfügung Nr. 203 des LVR-Dezernates Personal und Organisation zum 

Umgang mit Sponsoring einen Sponsoringbericht für das abgelaufene Jahr 2022 erstellt. 

 

Der Vorlage Nr. 15/1661 sind eine tabellarische und eine graphische Erläuterung zur 

Entwicklung der Leistungen in den letzten zehn Jahren als Anlage beigefügt. 

 

Der Sponsoringbericht basiert auf den Meldungen der Dezernate für ihre Fachbereiche bzw. 

Einrichtungen. Der Bericht besteht aus einem Textteil und einer tabellarischen Übersicht 

sowie aus einer Darstellung der Gesamtentwicklung der Sponsoringleistungen seit dem 

Jahr 2013. 

Der Bericht enthält auch eine Nachmeldung aus dem Dezernat 8 für das Jahr 2021. 

 

Wie im vergangenen Jahr wird der Bericht einschließlich seiner Anlagen nach der 

Kenntnisnahme durch die politische Vertretung auf der LVR-Homepage veröffentlicht. 

 

In Vertretung  

 

L i m b a c h 



Anlage zur Vorlage 15-1661 (Sponsoringbericht 2022)

Jahr Gesamt Dez. 0 Anm. Dez. 0 Dez. 8 Anm. Dez. 8 Dez. 9 Anm. Dez. 9 Tour d. BegegnungTag d. 
Begegnung

Konzert d. 
Begegnung

2013 176.803        62.900          82.025        31.878          1 Veranstaltung 1 Veranstaltung

2014 250.212        112.060        109.853      28.300          1 Veranstaltung 1 Veranstaltung
2015          307.566          106.148        119.176           81.129  u.a. NRW-Stiftung f. 993 f. 

SonderA "Playing Lawrence on the 
other side" mit 24 T€ sowie div. f. 
986 mit 15,7 T€ 

1 Veranstaltung

2016          121.675           22.500         71.665  das Absinken ist keiner 
Dienststelle allein 
zuzuordnen; es lässt 
sich nur ein allg. Trend 
des Absinkens von 2015 
bis 2017 über mehrere 
Dienststellen aufzeigen! 

          27.510 1 Veranstaltung

2017          318.934          145.284  s.o.         40.350          133.300  RWE-Stiftung f. 985 f. WA 
"Energiewenden" mit 102,5 T€ 

1 Veranstaltung

2018          202.051           22.500         40.801          138.750  u.a. Oxea GmbH, RAG-Stiftung, 
Innogy-Stiftung f. 985 f. WA 
"Stoffwechsel", WA 
"Energiewenden" mit ges. 112,5 T€ 

1 Veranstaltung

2019 202.714        122.214        s.o. 40.940        39.560          1 Veranstaltung
2020 83.669          -               14.450        69.219          
2021 84.907          -               45.348         Einzel-Sponsoring der 

Volkswagen-Stiftung f. 
853 (LVR-K. D.) mit 36 
T€ 

39.560          

2022 70.860          27.500          3.800          39.560          1 Veranstaltung

 Der Tag der 
Begegnung ist die 
Veranstaltung mit der 
mit Abstand höchsten 
Attraktivität zur 
Akquise von 
Sponsoringleistungen 

Anmerkung:
Bezüglich des Zeitraumes 2020 bis 2022 sind insgesamt zudem die pandemiebedingten Auswirkungen und die seit 2022 herrschende Energiekrise (wirtschaftliche Lage der privaten Unternehmen) zu 
berücksichtigen.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Konzert d. Begegnung 1 Veranstaltung

Tag d. Begegnung 1 Veranstaltung 1 Veranstaltung 1 Veranstaltung 1 Veranstaltung 1 Veranstaltung

Tour d. Begegnung 1 Veranstaltung 1 Veranstaltung 1 Veranstaltung 1 Veranstaltung

Gesamt 176.803 250.212 307.566 121.675 318.934 202.051 202.714 83.669 84.907 70.860

Dez. 0 62.900 112.060 106.148 22.500 145.284 22.500 122.214 - - 27.500

Dez. 8 82.025 109.853 119.176 71.665 40.350 40.801 40.940 14.450 45.348 3.800

Dez. 9 31.878 28.300 81.129 27.510 133.300 138.750 39.560 69.219 39.560 39.560

Tour d. Begegnung

Tour d. Begegnung

Tour d. Begegnung

Tour d. Begegnung

Tag d. Begegnung

Tag d. Begegnung

Tag d. Begegnung

Tag d. Begegnung

Tag d. Begegnung

Konzert d. Begegnung

 Veranstaltung

1 Veranstaltung

2 Veranstaltung
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Bericht  
über Sponsoringleistungen  

an den Landschaftsverband Rheinland 
im Jahr 2022 

 

 
 
 

Berichtszeitraum:  01.01.2022 bis 31.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgestellt von der Abteilung Innenrevision - 14.30 
LVR-Fachbereich Recht, Versicherungen und Innenrevision 

 
Köln, 10.03.2023 
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I. Vorbemerkung 

Die Abt. Innenrevision hat entsprechend der aktuellen Bestimmungen der Allgemeinen 
Rundverfügung Nr. 203 des LVR-Dezernates Personal und Organisation zum Umgang 
mit Sponsoring, 4. Fassung, v. 08.05.2015, einen Sponsoringbericht für das 
abgelaufene Jahr erstellt und der LVR-Direktorin zur Genehmigung vorgelegt.  
 
Mit der Zusammenfassung aller gegenüber dem Landschaftsverband Rheinland 
erbrachten Sponsoringleistungen in einem Jahresbericht werden sowohl 
Dokumentation als auch Transparenz dieser Unterstützungsleistungen gewährleistet. 
 
Der vorliegende Sponsoringbericht des LVR für den Zeitraum 01.01.2022 bis 
31.12.2022 weist Sponsoringleistungen des Jahres 2022 von insgesamt 70.859,66 € 
aus (Anlage 1). 
Das LVR-Dezernat 8 meldete für die LVR-Klinik Langenfeld zudem eine 
Sponsoringleistung i.H.v. 900,00 € für das Jahr 2021 nach (Anlage 2). Das aktualisierte 
LVR-Gesamtergebnis 2021 beträgt nunmehr 84.907,46 €. 
 
Erfasst wurden grundsätzlich alle Leistungen Dritter unmittelbar an den LVR, die 
aufgrund eines Sponsoringvertrages erbracht wurden, in dem neben der Verpflichtung 
zum Sponsoring auch die Gegenleistung des LVR – überwiegend 
öffentlichkeitswirksame Hinweise auf den Sponsor - verbindlich festgeschrieben wurde. 
 
Nicht erfasst wurden die Sponsoringleistungen an Fördervereine, die an den LVR-
Förderschulen, den LVR-Kliniken oder dem LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 
existieren, da diese rechtlich eigenständig sind.  
 
Der Sponsoringbericht basiert auf den Meldungen der Dezernate für ihre jeweiligen 
Fachbereiche bzw. Einrichtungen. 
Die in der nachfolgenden Übersicht nicht aufgeführten LVR-Einrichtungen bzw. 
Organisationseinheiten haben für 2022 hinsichtlich erhaltener Sponsoringleistungen 
Fehlanzeige gemeldet. 
 

 
II. Darstellung der angenommenen Leistungen im Jahr 2022 und Vergleich mit 

dem Vorjahr 
 
Aufgrund der unter Ziffer I. genannten Nachmeldung i.H.v. 900,00 € für das Jahr 2021 
beträgt der Vergleichswert zum Vorjahr nunmehr 84.907,46 €. 
Gegenüber dem Jahr 2021 mit Leistungen von insgesamt 84.907,46 € sind die 
Sponsoringleistungen im Jahr 2022 um 14.047,80 € bzw. um ca. 16,5 % auf insgesamt 
70.859,66 € gesunken. 
Die einzelnen Veränderungen zum Vorjahr sind der nachstehenden summarischen 
Kurzübersicht, gegliedert nach den LVR-Dezernaten bzw. Organisationseinheiten zu 
entnehmen. 
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Während die eingeworbenen Sponsoringleistungen von 2021 auf 2022 im LVR-
Dezernat 8 deutlich sanken (~ - 91,6 %), blieben sie im LVR-Dezernat 9 unverändert. 
Diese deutliche Veränderung im LVR-Dezernat 8 beruht auf einer – im Jahr 2022 nicht 
erfolgten – einmaligen höheren Sponsoringleistung im Jahr 2021. Das LVR-Dezernat 0 
konnte – nach zwei einnahmelosen Jahren - wieder Sponsoringleistungen i.H.v. 27.500 
€ generieren.  
 
 LVR-Dezernat 
Organisationseinheit 0 8 9 Gesamt-

ergebnis 
00.500 Stabsstelle 
Veranstaltungsmanagement 

27.500,00 
  

27.500,00 

8530 LVR-Klinikum Düsseldorf 
 

2.500,00 
 

2.500,00 
8620 LVR-Klinikum Essen 

 
1.300,00 

 
1.300,00 

9810 LVR-LandesMuseum 
Bonn 

  
39.559,66 39.559,66 

Gesamtergebnis 27.500,00 3.800,00 39.559,66 70.859,66 
zum Vergleich: 
Vorjahresergebnis 2021* 

0,00 *45.347,80 39.559,66 *84.907,46 

Veränderung, absolut + 27.500,00 - 41.547,80 + 0,00 € - 14.047,80 
Veränderung, prozentual # ~ - 91,6% ~ + 0,0% ~ - 16,5% 
*unter Berücksichtigung der Nachmeldung 

   

Betragsangaben in €     
 
III. Entwicklung in den letzten zehn Jahren (2013 – 2022) 

Die Entwicklung der Sponsoringleistungen insgesamt und in den drei 
Schwerpunktbereichen der letzten zehn Jahre stellt sich wie folgt dar (kaufmännisch 
gerundet auf volle €-Beträge). Die Ergebnisse für den LVR-FB Kommunikation (03) 
[bis 2021] und die Stabsstelle Veranstaltungsmanagement (00.500) [ab 2022] werden 
dabei in einer Zeitreihe als LVR-Dezernat 0 dargestellt: 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gesamt 176.803 250.212 307.566 121.675 318.934 202.051 202.714 83.669 84.907 70.860

Dez. 0 62.900 112.060 106.148 22.500 145.284 22.500 122.214 - - 27.500

Dez. 8 82.025 109.853 119.176 71.665 40.350 40.801 40.940 14.450 45.348 3.800

Dez. 9 31.878 28.300 81.129 27.510 133.300 138.750 39.560 69.219 39.560 39.560
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IV. Veröffentlichung 
 

Wie im vorigen Jahr ist beabsichtigt, die Sponsoringleistungen auch auf der Homepage 
des LVR zu veröffentlichen. Dies ist grundsätzlich möglich, da jeder neu geschlossene 
Sponsoringvertrag entsprechend der Vorgaben der Allg. Rundverfügung Nr. 203 eine 
Klausel enthält, wonach die Sponsorin bzw. der Sponsor sich damit einverstanden 
erklärt, dass sein bzw. ihr Name, die jeweilige Art der Sponsoringleistung (Geld-, Sach- 
oder Dienstleistung), ihr Wert in Euro und der konkrete Verwendungszweck durch den 
Landschaftsverband Rheinland in einem Sponsoringbericht aus Gründen der 
Transparenz veröffentlicht wird. 

 
V. Tabellarische Übersicht über die Sponsoringleistungen 
 

- nachfolgende Anlagen – 
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LVR-
Dezernat 

Organisationseinheit Name des 
Sponsors 

Wert/Gegenwert 
in Euro (netto) 

Art der Leistung 
Geld-, Sach-, 
Dienstleistung 
(bei Sach- o. 
Dienstleistung zusätzlich 
kurze Beschreibung) 

Verwendungszweck 

0 00.500 Stabsstelle 
Veranstaltungsmanagement 

Aktion Mensch 
e.V. 

5.000,00 € Geldsponsoring Konzert der Begegnung 
11.06.2022 

0 00.500 Stabsstelle 
Veranstaltungsmanagement 

Gold-Kraemer-
Stiftung 

2.500,00 € Geldsponsoring Konzert der Begegnung 
11.06.2022 

0 00.500 Stabsstelle 
Veranstaltungsmanagement 

GÖRG 
Partnerschaft von  
Rechtsanwälten 
mbB 

5.000,00 € Geldsponsoring Konzert der Begegnung 
11.06.2022 

0 00.500 Stabsstelle 
Veranstaltungsmanagement 

Provinzial 
Versicherung AG 

5.000,00 € Geldsponsoring Konzert der Begegnung 
11.06.2022 

0 00.500 Stabsstelle 
Veranstaltungsmanagement 

REWE Group 5.000,00 € Geldsponsoring Konzert der Begegnung 
11.06.2022 

0 00.500 Stabsstelle 
Veranstaltungsmanagement 

RheinEnergie AG 3.000,00 € Geldsponsoring Konzert der Begegnung 
11.06.2022 

0 00.500 Stabsstelle 
Veranstaltungsmanagement 

Provinzial Holding 
AG 

2.000,00 € Geldsponsoring LVR-Sommerfest 
19.08.2022 

  00.500 Stabsstelle 
Veranstaltungsmanagement 
Ergebnis 

  27.500,00 €     

8 8530 LVR-Klinikum Düsseldorf Anton-Betz-
Stiftung der 
Rheinischen Post 
e.V. 
Düsseldorf 

2.500,00 € Geldleistung Symposium: Credition - An 
interdisciplinary Challenge 

  8530 LVR-Klinikum Düsseldorf 
Ergebnis 

  2.500,00 €     
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LVR-
Dezernat 

Organisationseinheit Name des 
Sponsors 

Wert/Gegenwert 
in Euro (netto) 

Art der Leistung 
Geld-, Sach-, 
Dienstleistung 
(bei Sach- o. 
Dienstleistung zusätzlich 
kurze Beschreibung) 

Verwendungszweck 

8 8620 LVR-Klinikum Essen Servier 
Deutschland 
GmbH, München 

500,00 € Geldleistung Veranstaltung "Behandlung 
therapieresistenter 
Depressionen" 01.06.2022 

8 8620 LVR-Klinikum Essen Janssen-Cilag 
GmbH, Neuss 

800,00 € Geldleistung Veranstaltung "Behandlung 
therapieresistenter 
Depressionen" 01.06.2022 

  8620 LVR-Klinikum Essen 
Ergebnis 

  1.300,00 €     

9 9810 LVR-LandesMuseum Bonn Sparkasse 
Köln/Bonn 

19.159,66 € Geldleistung Projekt "Museumsbus" 

9 9810 LVR-LandesMuseum Bonn Stadtwerke Bonn 
Verkehrs GmbH 

20.400,00 € Sachleistung: Mietfreie 
Werbefläche auf dem 
Museumsbus hier: 
Beigemessener Geldwert 
gem. Mitteilung der 
Stadtwerke Bonn 

Projekt "Museumsbus" 

  9810 LVR-LandesMuseum 
Bonn Ergebnis 

  39.559,66 €     

   
Gesamtergebnis 
 

   
70.859,66 € 
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LVR-
Dezernat 

Organisationseinheit Name des Sponsors Wert/Gegenwert 
in Euro (netto) 

Art der Leistung 
Geld-, Sach-, 
Dienstleistung 
(bei Sach- o. 
Dienstleistung zusätzlich 
kurze Beschreibung) 

Verwendungszweck 

8 8540 LVR-Klinik 
Langenfeld 

Recordati Pharma GmbH, 
Ulm 

900,00 € Geldleistung "Allgemeine Psychiatrie und 
Psychopharmakotherapie" 
Ärztliche Fort- und 
Weiterbildung der LVR-Klinik 

  8540 LVR-Klinik 
Langenfeld Ergebnis 
2021 

  900,00 €     

  nachrichtlich: 
bisheriges LVR-Gesamtergebnis 2021 
+ 8540 LVR-Klinik Langenfeld 
 
aktualisiertes LVR-Gesamtergebnis 2021 
  

 
84.007,46 € 

+900,00 € 
 

84.907,46 € 

    

 



Klinikbelegung mit forensischen Patienten in 2022/2023
davon: zusätzlich:

davon

Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Dez 22 Jan 23 Feb 23 Mrz 23 1. Apr. 23
in AP ♀ ♂

außerhalb der 

Einrichtung 

(Grad 0)
♀

außerhalb der 

Einrichtung (Grad 

0)  in %

Behand-

lungsplätze

Forensische Kliniken
Bedburg-Hau § 63 205   200   202   198   196   197   204   208   198   205   201   206   201   0   77   124   72   27   35,82% 216   

§ 64 193   197   205   210   217   217   224   215   214   219   219   217   233   15   15   218   77   11   33,05% 182   

§ 126a 27   24   20   25   25   25   26   21   22   22   20   16   15   0   12   3   

§ 81 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

sonstige * 0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   2   0   1   0   

§ 46 StVollzG NRW** 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
Summe 425   421   427   433   438   439   454   444   434   447   441   441   451   15   105   345   149   38   33,04% 398   

Essen § 63 1   2   3   2   3   2   2   3   3   5   4   4   3   0   0   3   0   0   0,00%

§ 64 5   3   3   4   3   3   3   3   3   1   3   1   2   0   0   2   0   0   

§ 126a 50   49   48   46   48   50   51   48   50   48   48   51   47   0   0   47   54   

§ 81 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
sonstige * 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

§ 46 StVollzG NRW** 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
Summe 56   54   54   52   54   55   56   54   56   54   55   56   52   0   0   52   0   0   0,00% 54   

gegendert

Seite 1 von 1 LVR-Fachbereich Maßregelvollzug

Abt. 82.10
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Antrag Nr. 15/103

Datum: 20.04.2023
Antragsteller: CDU, SPD, GRÜNE, FDP, Die FRAKTION

Ausschuss für den LVR-
Verbund Heilpädagogischer
Hilfen

28.04.2023 empfehlender
Beschluss

Krankenhausausschuss 3 08.05.2023 empfehlender
Beschluss

Krankenhausausschuss 2 09.05.2023 empfehlender
Beschluss

Krankenhausausschuss 4 10.05.2023 empfehlender
Beschluss

Krankenhausausschuss 1 11.05.2023 empfehlender
Beschluss

Gesundheitsausschuss 12.05.2023 empfehlender
Beschluss

Landschaftsausschuss 13.06.2023 Beschluss

Tagesordnungspunkt:
Resolution für die Regulierung der Arbeitnehmerüberlassung im Gesundheits-
und Sozialwesen

Beschlussvorschlag:

   
Der Druck der Personalakquise steigt in allen Versorgungseinrichtungen, ein aggressives
Abwerben der Mitarbeitenden durch konkurrierende Versorger gehört inzwischen fast zum
Alltag. Der Einsatz von Mitarbeitenden aus der Arbeitnehmendenüberlassung (ANÜ) ist
immer häufiger erforderlich und die Kosten dafür steigen. Laut einer Studie des Deutschen
Krankenhausinstituts (DKI) waren die Personalkosten für Leiharbeitskräfte 2022 um 92%
höher als für vergleichbare festangestellte Mitarbeiter*innen[1]. Auch der LVR ist hiervon
betroffen. Die Leiharbeitsfirmen werben mit mehr Flexibilität, mehr Gehalt und mehr
Freizeit. Dies führt verständlicherweise zu Unzufriedenheit unter den festangestellten
Mitarbeitenden, die immer häufiger die unattraktiveren Dienste übernehmen und die
Einarbeitung der Zeitarbeitskräfte übernehmen müssen. Die Abwanderung von
Pflegepersonal in die Leiharbeit ist für Krankenhäuser und die Einrichtungen und Dienste
der Eingliederungshilfe zu einer ernsthaften Gefahr im Hinblick auf die Fachkräftesicherung

öffentlich

https://dom-zv32/notesapp/zv/lvis/lvr_vorlagen_15wp.nsf/#_ftn1
https://dom-zv32/notesapp/zv/lvis/lvr_vorlagen_15wp.nsf/#_ftn1


geworden. Hinzu kommt, dass eine hohe Fluktuation von Personal auch für die
Patient*innen und Kund*innen Nachteile bringt, da weniger Routinen in der Anwendung
von Standards bestehen. Hier besteht rechtlicher Handlungsbedarf durch eine stärkere
Regulierung. Diese Resolution plädiert deshalb für die auch von der
Deutschenkrankenhaus Gesellschaft (DKG) vorgeschlagenen Maßnahmen, um das
Instrument der ANÜ zur Fachkräftesicherung in den kommenden Jahren möglichst zu
reduzieren und auf den Ausgleich von Belastungsspitzen zu begrenzen.

Die zu behandelnden bzw. betreuenden Menschen benötigen eine Versorgung durch
professionelles Personal, das ihnen vertraut ist und ihre Situation, Bedürfnisse und Bedarfe
erkennt. Menschen, die über Arbeitnehmerüberlassung temporär eingesetzt werden,
können die Qualitätsanforderungen nicht im gleichen Umfang wie festangestellte
Mitarbeiter*innen gewährleisten und kennen die betriebsspezifischen Arbeitsabläufe in der
Regel weniger. Zudem wird durch die Praxis der ANÜ, die Möglichkeit untergraben,
langfristige Beziehungen zu Patient*innen und Bewohner*innen aufzubauen. Auch ist eine
Einschätzung der fachlichen und sozialen Kompetenzen durch die kurzen Einsätze
schwierig. Insbesondere im heilpädagogischen Bereich ist die Inklusion der zu
betreuenden Menschen ohne kontinuierliche persönliche Betreuung und Beziehungsarbeit
gefährdet.

Ungünstige Dienstzeiten müssen weiterhin meist von der Stammbelegschaft anstatt von
den Leiharbeitnehmer*innen übernommen werden. Zudem verdienen die
Leiharbeitnehmer*innen häufig besser. Für die Mehrkosten kommen die Krankenhäuser
auf, die den eigenen Mitarbeitenden aufgrund der tariflichen Bindung keine höheren
Entgelte bezahlen dürfen. Das benachteiligt die festangestellten Mitarbeitenden, sorgt für
deren steigende Belastung und führt zu weiterer Unzufriedenheit, zu Konflikten und zur
Entsolidarisierung innerhalb der Mitarbeiterschaft.

Der Aufwand wie auch die Kosten für die Kliniken und Einrichtungen der
Eingliederungshilfe bei Einsatz von Leiharbeitnehmer*innen sind enorm hoch. Es besteht
die Gefahr, dass aufgrund der hohen Gewinnmargen der Vermittlungsunternehmen
finanzielle Mittel aus den Einnahmen der Solidargemeinschaft abfließen, die an anderer
Stelle benötigt werden.

Trotz aller Bemühungen der Krankenhäuser um eine ausgeglichene Personaldecke hat der
Einsatz von Leiharbeitskräften in den vergangenen Jahren zugenommen, weil ein ohnehin
angespannter Fachkräftemarkt auf den Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge trifft.
Im Arbeitsfeld der Psychiatrie wird diese Situation noch verschärft durch die
Mindestpersonalvorgaben in der Psychiatrie und Psychosomatik.
Ein Handeln ist daher zwingend geboten, so dass wir uns nachdrücklich den Forderungen
der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur Leiharbeit im Krankenhaus[2] anschließen und
uns für ein Verbot der Leiharbeit mit den jeweiligen Ausnahmen zur Aufrechterhaltung des
laufenden Betriebes aussprechen, wie es schon seit 1982 für das Baugewerbe gilt.

Sollte ein Verbot rechtlich nicht zulässig oder durchsetzbar sein, so sollten die möglichen
Stundenverrechnungssätze auf das 1,5-fache des durchschnittlichen einschlägigen
Bruttolohns inklusive Arbeitgebernebenkosten begrenzt werden. Außerdem müssen die
Leiharbeitsfirmen stärker in die Pflicht genommen werden, indem sie ihre
Vermittlungshonorare offenlegen und ihre Mitarbeitenden regelmäßig fortbilden.

[1] Blum/ Löffert/ Schumacher (2022): DKI Krankenhaus-Pool – Umfrage November 2022:
Leiharbeit im Krankenhaus (S. 6f) 
[2] DKG-Positionspapier zur Leiharbeit im Krankenhaus vom 17.02.2023
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/verbot-als-ultima-ratio-krankenhaeuser-fordern-drastische-beschraenkung-der-pflege-
leiharbeit/
 
 
 

Begründung:

https://dom-zv32/notesapp/zv/lvis/lvr_vorlagen_15wp.nsf/#_ftn2
https://dom-zv32/notesapp/zv/lvis/lvr_vorlagen_15wp.nsf/#_ftnref1
https://dom-zv32/notesapp/zv/lvis/lvr_vorlagen_15wp.nsf/#_ftnref2
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/verbot-als-ultima-ratio-krankenhaeuser-fordern-drastische-beschraenkung-der-pflege-leiharbeit/


Frank Boss Thomas Böll Ralf Klemm

Hans-Otto Runkler Aaron von Kruedener

  erfolgt mündlich
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LVR-Dezernat  

Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

LVR-Fachbereich Personelle und organisatorische Steuerung   
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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Straße 1 Helaba 

Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsitzende der Krankenhausausschüsse 1 - 4 

und des Gesundheitsausschusses 

 

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 

der Krankenhausausschüsse 1 - 4  

und des Gesundheitsausschusses 

 

nachrichtlich: 

Geschäftsführungen der Fraktionen und Gruppe 

in der Landschaftsversammlung Rheinland 

 

über Stabsstelle 00.200 

  03.04.2023 

 

 

Frau Groner 

Tel    0221 809-6930 

Marit.groner@lvr.de 

 

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/60 der Fraktionen CDU und SPD zu den 

Angeboten der sozialen Infrastruktur für Mitarbeitende der Kliniken nach 

der Pandemie 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Anfrage Nr. 15/60 wird wie folgt beantwortet: 

 

 

1. Sind alle vor der Pandemie in den Kliniken angebotenen familien-

freundlichen Maßnahmen wie betriebliche Kinderbetreuung und El-

tern-Kind-Büros wieder im Betrieb und ausgelastet? 

Die LVR-Kliniken mit Belegplätzen in angebundenen KiTas, hatten diese auch 

während der Pandemie. Sie konnten entsprechend der jeweils gültigen Rege-

lungen genutzt werden und sind inzwischen wieder im Regelbetrieb. 

Die Plätze sind in der Regel ausgelastet.  

Das Mitbringen von Kindern an den Arbeitsplatz wird bei Bedarf ermöglicht, 

wo es vertretbar ist. Einige LVR-Kliniken halten Eltern-Kind Büros vor, die 

dann genutzt werden können. 

 

2. Wird die kostenfreie Beratung und Vermittlung von konkreter Unter-

stützung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wieder angeboten? 

Die Beratungsangebote wurden während der Pandemie im entsprechenden 

Rahmen angeboten und laufen nach der Pandemie regulär weiter. 

 

mailto:anregungen@lvr.de
mailto:beschwerden@lvr.de
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3. Sind die Kantinen in den Kliniken wieder für Mitarbeitende offen? 

Die Kantinen haben soweit möglich auch während der Pandemie Angebote 

gemacht. Beispielsweise gab es Möglichkeiten, zum Mitnehmen. Inzwischen 

sind die Kantinen wieder im gewohnten Rahmen für die Mitarbeitenden geöff-

net. 

 

4. Stehen Angebote wie Superversion, kollegiale Nachsorge oder wei-

tere Beratungsangebote im gleichen Maße zur Verfügung wie vor der 

Pandemie? 

Diese Angebote haben auch während der Pandemie unter den entsprechen-

den Rahmenbedingungen stattgefunden.  

 

 

5. Gibt es Angebote, die nicht wieder zur Verfügung stehen und wenn 

ja, warum?   

Nein. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

In Vertretung  

 

 

 

W e n z e l – J a n k o w s k i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 12.4 Beantwortung der Anfrage 15/60 CDU: Angebote der sozialen 
Infrastruktur für Mitarbeitende der Kliniken nach der Pandemie
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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
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Vorsitzende der Kommission     17.03.2023 

Gleichstellung,       10.04 

des Ausschusses für den LVR-Verbund  

Heilpädagogischer Hilfen, 

der Krankenhausausschüsse 1-4,     Sabine Brinkmann 

des Gesundheitsausschusses,     Tel.: 0221-809-3582 

des Betriebsausschusses LVR-Jugendhilfe    Sabine.Brinkmann@lvr.de 

Rheinland        Lena Piel 

Tel.: 0221-809-3584 

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder    Lena.Piel@lvr.de 

der Kommission Gleichstellung,      

des Ausschusses für den LVR-Verbund      

Heilpädagogischer Hilfen,       

der Krankenhausausschüsse 1-4,      

des Gesundheitsausschusses,      

des Betriebsausschusses LVR-Jugendhilfe     

Rheinland           

     

nachrichtlich: 

Geschäftsführungen der Fraktionen und der Gruppe 

in der Landschaftsversammlung Rheinland 

 

über LVR-Stabsstelle 00.200 

           

 

 

 

Beantwortung der Anfrage Nr. 15/59 der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

zum Thema „Information über Anonyme Spurensicherung in LVR-Einrichtungen 

nach sexualisierter Gewalt“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachfolgend beantwortet die Verwaltung die von der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

gestellte Anfrage zum Thema Information über Anonyme Spurensicherung in LVR-Ein-

richtungen nach sexualisierter Gewalt. 

 

1. Welche Schulungen gibt es für medizinisches Personal, um zu erkennen, ob Pati-

ent*innen möglicherweise von Gewalt betroffen sind? 

  

mailto:anregungen@lvr.de
mailto:beschwerden@lvr.de
mailto:Sabine.Brinkmann@lvr.de
mailto:Lena.Piel@lvr.de
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LVR-Klinikverbund: Die klinische Beobachtung von Patient*innen und Klient*innen sind 

Teil der jeweiligen beruflichen Grundausbildung. Diese wird in Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungen vertieft und ausdifferenziert, z.B. in der fortlaufenden ärztlichen Weiterbildung  

oder im Rahmen der innerbetrieblichen Fortbildung (IBF). 

Mitarbeitende der LVR-Kliniken sind auf diese Weise für das Thema (sexualisierte)  

Gewalt sensibilisiert, um Anzeichen zu erkennen und zu ergreifende Maßnahmen interdis-

ziplinär zu besprechen. Nicht nur, aber auch unter dem Aspekt einer möglichen (sexuellen) 

Gewalterfahrung spielen im Behandlungsalltag „besondere“ Situationen eine wichtige 

Rolle, wie z.B. Belastungserprobungen. In diesem Zusammenhang erfolgen regelmäßig 

Kontakt und Ansprache von Patient*innen und Klient*innen durch das Fachpersonal. Ver-

änderungen im Verhalten können so möglichst zeitnah erfasst und angesprochen, Über-

griffe thematisiert und entsprechende Maßnahmen angeboten bzw. eingeleitet werden. 

Die Relevanz der Thematik ist dem medizinischen Personal sehr bewusst. Die Kolleg*innen 

sind auch explizit dazu angehalten, Sachverhalte zu dokumentieren und ggf. Unterstützung 

bei einer Anzeigeerstellung zu leisten. 

 

Im Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie (KJP) ist das Vorgehen bei Minderjäh-

rigen spezifisch zu beantworten, da hier das Vorgehen im Umgang mit sexualisierter und 

körperlicher Gewalt über das Kinderschutzkonzept geregelt ist. Nach sexuellen Übergriffen 

auf Minderjährige müssen die Sorgeberechtigten informiert werden. Die Spurensicherung 

erfolgt nach Einbeziehung der Kripo/Polizei und ggf. des Jugendamtes.  

 

In der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird kein medizinisches Personal beschäftigt. 

Für das pädagogische Personal der LVR-Jugendhilfe Rheinland lässt sich hierzu jedoch sa-

gen, dass ein jährlicher Kurs mit dem Institut für Trauma und Pädagogik durchgeführt 

wird, in welchem zum zertifizierten Traumapädagogen*in ausgebildet wird. Hier lernt das 

Personal differenzierte Überlebensstrategien von traumatisierten Kindern und Jugendli-

chen kennen. Durch das Verstehen der Verhaltensweisen ist das Personal auch sensibili-

siert Opfer von sexualisierter Gewalt zu erkennen. 

 

 

2. Welche Schulungen gibt es für pädagogisches Personal, um von sexualisierter Gewalt 

Betroffene zu unterstützen? 

 

LVR-Klinikverbund: Besondere Schulungen zum Erkennen von sexualisierter Gewalt wie 

auch bezüglich geeigneter Unterstützung sind fachlich am ehesten im Kontext der Behand-

lung von (Akut-)Traumatisierungen einzuordnen.  

In den LVR-Kliniken gibt es für den Erwachsenen- wie auch Kinder- und Jugendbereich 

spezialisierte Traumaambulanzen. Diese bieten psychotherapeutische Frühinterventionen 

an, welche nach dem Opferentschädigungsrecht abgerechnet werden können und sind als 

Fachstellen mit entsprechender Expertise anzusehen. Zum anderen sind (multiprofessio-

nelle) Schulungen und Fortbildungen zu Traumafolgeerkrankungen – wie oben angeführt 

– Teil der fortlaufenden Fort- und Weiterbildungsprogramme der einzelnen LVR-Kliniken.  

Das LVR-Institut für Forschung und Bildung (IFuB) bietet in seinem Jahresprogramm z. B. 

regelmäßig klinikübergreifend Schulungen zum Thema Gewalt und traumasensibler Pflege 
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an. Die diesjährige Fokustagung des IFuB im LVR-Klinikverbund befasste sich am 

15.03.2023 ganztägig mit der Posttraumatischen Belastungsstörung: „UPDATE Posttrau-

matische Belastungsstörung (PTSD) – Prävention, Diagnostik und Therapie“. 

 

 

LVR-Verbund HPH: Die Prävention von und der Umgang mit sexualisierter Gewalt ist 

Bestandteil des vereinheitlichten und neu erstellten „Konzepts zur Prävention und zum 

Schutz vor Gewalt des LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen“, dem einrichtungsbezoge-

nen Gewaltschutzkonzept nach §37a SGB IX. 

Gemäß diesem Konzept erfahren Kund*innen in und nach Gewaltereignissen die nötige 

Unterstützung und Nachsorge. Bei Wunsch und Bedarf erhalten die Kund*innen Unterstüt-

zung bei der Kontaktaufnahme und dem Aufsuchen externer Unterstützungsangebote. 

Diese sind in den jeweiligen Standorten bekannt sowie in den standortbezogen konkreti-

sierten Gewaltschutzkonzepten benannt. 

Zudem enthält das Gewaltschutzkonzept einen Handlungsplan bei akuten Gewaltvorfällen, 

der Mitarbeitenden in solchen Situationen Orientierung bietet. Im Rahmen dessen erfolgt 

u.a. eine Information an die zuständigen rechtlichen Vertretungen, mit denen die Situation 

und das weitere Vorgehen ebenfalls besprochen werden. Erfahren Kund*innen (sexuali-

sierte) Gewalt, stellt dies eine Straftat dar. Das Hinzuziehen der Polizei bzw. das Stellen 

einer Strafanzeige wird dabei ebenfalls thematisiert, um die Kund*innen bei der Wahrneh-

mung ihrer Rechte zu unterstützen. Alle Mitarbeitenden werden zu diesem Gewaltschutz-

konzept geschult. Aktuell erfolgt der Roll-Out der erstellten Schulungsplanung zum neu 

erstellten Gewaltschutzkonzept. 

Dabei ist sexualisierte Gewalt bei Weitem kein neues Themenfeld für den heutigen LVR-

Verbund HPH. Als Bestandteil der Gewaltschutzkonzepte der ehemaligen LVR-HPH-Netze 

floss es bereits in die entsprechenden Schulungen mit ein. Darüber hinaus haben hierar-

chieübergreifend mehrere Mitarbeitende des LVR-Verbund HPH eine modulare Qualifizie-

rung zu sogenannten ReWiKs-Lots*innen absolviert. Die Bezeichnung „ReWiKs“ geht auf 

das, dieser Qualifizierungsmaßnahme zugrundeliegende Forschungsprojekt zurück, wel-

ches seit 2014 von der BZgA gefördert wird: „Reflexion, Wissen, Können – Qualifizierung 

von Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Bewohnern zur Erweiterung der sexuellen 

Selbstbestimmung für erwachsene Menschen mit Behinderungen in Wohneinrichtungen“. 

Im Rahmen der AG gegen sexuelle Gewalt (GsG) wurde vor einigen Jahren ein Dilemmata-

Katalog als Instrument zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung entwickelt. Dieser 

Katalog enthält u.a. bewusst uneindeutige Situationsbeschreibungen, welche Mitarbei-

tende für das Erkennen sexualisierter Gewalt sensibilisieren und Diskussionen über ent-

sprechende Vorgehensweisen anregen sollen. Dieser Dilemmata-Katalog wurde in allen 

Teams des LVR-Verbund HPH thematisiert. 

 

In der LVR-Jugendhilfe Rheinland finden regelmäßig für die pädagogischen Mitarbei-

tenden in Teambesprechungen, in kollegialen Fallbesprechungen und nach Bedarf Bera-

tungen und Besprechungen statt. Im Jahr 2022 haben u. a. auch zwei interne Fortbildun-

gen der JHR zum Thema Sexualerziehung und Sexualpädagogik in Wohngruppen in der 

stationären Jugendhilfe stattgefunden. 
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Im Rahmen der zertifizierten Weiterbildung zum Traumapädagogen*in lernen die Mitarbei-

tenden Methoden zum Erleben von Selbstwirksamkeit und Emotionsregulation. Weiterhin 

sollen die Mitarbeitenden durch ein Verstehen des Beziehungsverhaltens von Kindern und 

Jugendlichen die sexualisierte Gewalt erlebt haben, befähigt sein ein besonders „therapeu-

tisches Milieu“ im Gruppenalltag zu schaffen, um korrigierende Erfahrungen zu ermögli-

chen. Ein Wissen über Scham und Angst der Betroffenen sowie ein Auslagern der Thematik 

auf Fachstellen stellt eine weitere Komponente dieses Milieus dar, worüber die Mitarbei-

tenden fortgebildet werden. 

 

 

3. Wie werden von Gewalt betroffene Patientinnen aufmerksam gemacht auf die Möglich-

keit der Anonymen Spurensicherung? 

 

LVR-Klinikverbund: Aufgrund der Individualität der Fallkonstellationen gibt es keinen 

festgelegten Standard, das Vorgehen wird in der Regel im jeweiligen Behandlungsteam der 

betroffenen Patient*innen abgestimmt.  

Insbesondere Ärzt*innen haben im Verdachtsfall bei der Erkennung von Gewalt betroffener 

Patient*innen eine Schlüsselposition. Im Rahmen der ärztlichen Befunderhebung wird be-

stehenden Hinweisen, insbesondere nach Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt, im ge-

schützten Einzelgespräch nachgegangen. 

 

Patient*innen werden durch die behandelnden Ärzt*innen und Psycholog*innen im Be-

darfsfall (oder ggf. bereits bei der Aufnahme wie auch in den spezialisierten Traumaambu-

lanzen) unter anderem über das Angebot der Anonymen Spurensicherung aufmerksam 

gemacht. In einigen Fällen waren Patient*innen zuvor bereits bei der Polizei und/oder beim 

Weißen Ring vorstellig. 

 

Die LVR-Jugendhilfe Rheinland ist eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung, die Kinder 

oder Jugendliche mit Gewalterfahrungen aufnimmt. Wir kooperieren entsprechend mit un-

terschiedlichen Fachstellen, Therapeut*innen und geschulten Pädagog*innen zum Thema 

Opferschutz und Traumaarbeit.  

 

 

4. Welche Kooperationen zwischen dem Personal von LVR-Einrichtungen (Kliniken, 

Wohnheimen, Jugendhilfeeinrichtungen) und regionalen / lokalen Netzwerken gibt es? 

 

LVR-Klinikverbund: Es bestehen auf Seiten der LVR-Kliniken vielfältige formelle wie in-

formelle, regional geprägte Kooperationen mit lokalen wie auch überörtlich tätigen Part-

nern, zum Beispiel mit dem „Weißen Ring“, den örtlichen Polizei- und Strafverfolgungsbe-

hörden sowie somatischen Krankenhäusern im Einzugsgebiet der jeweiligen LVR-Klinik o-

der der Rechtsmedizinischen Ambulanz für Gewaltopfer (Düsseldorf), darüber hinaus mit 

Frauenberatungsstellen und Akteuren des Landespräventionsprogramms „Kinder psychisch 

kranker und suchtkranker Eltern“ (KIPS).  
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Weiterhin bestehen klinikindividuell Austausch- und Kooperationsformate mit kommunalen 

Gesundheitskonferenzen, Teilhabeverbünden, Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften 

(PSAG) sowie dem LVR-FB 54 (Soziales Entschädigungsrecht). 

 

LVR-Verbund HPH: Auch der LVR-Verbund HPH unterhält und pflegt diverse Kooperatio-

nen. In diesem Kontext sei beispielsweise auf die Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften 

(PSAG), die örtlichen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden, die LVR-Kliniken und MZEB, 

diverse Beratungsstellen sowie einen umfangreichen Pool an Supervisor*innen und Quali-

fizierungsangebote verwiesen.  

 

Die vier Einrichtungen der LVR-Jugendhilfe Rheinland kooperieren regelmäßig mit den 

LVR Kliniken im Einzugsgebiet. Im Sanaklinikum Remscheid kann für die Standorte Solin-

gen und Remscheid die anonyme Spurensicherung durchgeführt werden. In Tönisvorst 

existiert eine gute Kooperation mit der „Praxis für Sexualpädagogik“ und dem Kinder-

schutzbund. 

 

 

5. Welche Angebote, die über Möglichkeiten der anonymen Spurensicherung informieren, 

gibt es in LVR-Einrichtungen der Jugendhilfe, in psychiatrischen Kliniken und heilpädago-

gischen Wohnheimen? 

 

LVR-Klinikverbund: Über die Angebote der anonymen Spurensicherung werden Pati-

ent*innen anlassbezogen im Einzelfall wie beschrieben informiert. 

 

Die entsprechende Informationsweitergabe zur Möglichkeit der anonymen Spurensiche-

rung innerhalb von Behandlungsteams erfolgt z. B. in Teamsitzungen oder (Fall-)Bespre-

chungen (regelmäßig wie anlassbezogen), wobei die Zuständigkeit vor allem bei den me-

dizinischen und pflegerischen Abteilungsleitungen zu verorten ist.  

Es existieren darüber hinaus frei verfügbare Informationsmaterialien, z.B. der Flyer der 

Stadt Köln zur Anonymen Spurensicherung nach Sexualstraftat. 

 

Bei erwachsenen Patient*innen wird das Angebot der anonymen Spurensicherung in der 

Regel im persönlichen Einzelgespräch, ggf. mit gezielter Abgabe von spezifischen Flyern 

kommuniziert. 

Bei Minderjährigen ist, aufgrund der in der Regel hohen Komplexität der Fallkonstellation 

und der Vulnerabilität der Zielgruppe, das Vorgehen fachlich sorgfältig, altersgerecht und 

sensibel mit den unter 1. genannten Akteur*innen abzustimmen.  

 

LVR-Verbund HPH: Zu diesem speziellen Thema gibt es keine standardisierten Informa-

tionsangebote. Das Vorgehen zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt ist im Gewalt-

schutzkonzept abgebildet. 

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird bzw. wurde die Eingliederungshilfe 

aus dem bisherigen Fürsorgesystem herausgeführt und zu einem modernen Teilhaberecht 

weiterentwickelt. Der fachlich begründete Paradigmenwechsel „Weg vom Fürsorge- und 



 

Seite 6 

 

hin zum Teilhabeprinzip“ ist somit nicht mehr nur eine fachliche Ausrichtung der Einglie-

derungshilfe, sondern gesetzlich geregelt: Im Rahmen des BEI_NRW werden die individu-

ellen Teilhabeeinschränkungen in einer ICF-basierten Systematik sowie der individuelle 

Unterstützungsbedarf erfasst und dazu passende, individuell abgestimmte Assistenzleis-

tungen geplant, bewilligt und erbracht. Das darauf ausgerichtete personenzentrierte Fi-

nanzierungssystem sieht die Organisation, Bereitstellung und Umsetzung anderweitiger 

Assistenz- und Unterstützungsmaßnahmen streng genommen nicht mehr vor. „Fürsorge“ 

und die Bereitstellung von Schutz- oder Versorgungsmaßnahmen, die sich nicht aus dem 

individuellen Bedarf ergeben, sind kein Bestandteil mehr des Auftrags der Eingliederungs-

hilfe. 

 

Die vier Einrichtungen der LVR-Jugendhilfe Rheinland kooperieren regelmäßig mit den 

LVR Kliniken im Einzugsgebiet. Auf der Homepage des Sana Klinikums Remscheid findet 

man bei Eingabe im Suchfeld entsprechende notwendige Informationen und Ansprechpart-

ner*innen. 

 

 

6. Wie werden solche Angebote kommuniziert? 

 

LVR-Klinik-Verbund/Verbund-HPH: Siehe Antworten auf die Fragen 3 und 5. 

 

LVR-Jugendhilfe Rheinland: Die Leitungskräfte der Einrichtungen sind über die Möglich-

keit der anonymen Spurensicherung informiert und geben Informationen zur Vorgehens-

weise im konkreten Verdachtsfall an die Teams weiter. 

Die Mitarbeitenden, in der Regel die Bezugsbetreuenden, stehen im Rahmen der Hilfever-

laufsplanung sowie der täglichen Begleitung der Kinder und Jugendlichen in engem Aus-

tausch. In regelmäßigen Gesprächen werden die Möglichkeiten der anonymen Angebote 

kommuniziert und Begleitung dafür angeboten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

 

L i m b a c h 

Erster Landesrat und LVR-Personaldezernent 
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